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Allgemeine feuerpolizeiliche Vorſchriften .
1. Reichsſtrafgeſetzbuch .

§ 367 . Mit Geld ſtrafebis zu 150 Mk . oder mit Haft

wird beſtraft :

6 taterialien oder andere Vorräte ' ) , welche

ſt entzünden oder leicht Feuer fangen
11 f uf f‚ MI hr

hrlich 1 n k er wer Stoffe

er Entzündung bei einande

liegen können , ohne Abſonderung aufbewahrt ;
8. wer ohne pol 0 n bewohnten oder

bſtgeſchoſſe , Schlag⸗

ung vom
der andere kzeuge Tell

— äußeren
Feier von Kirch 0 Erle es Niniſteriums

vom 16

hierzu als ſtillſchm
weiligen Einholung einerbeſonder Umg

— Soll gedachtes Schießen bei dera en Kirchenfeſt rſt

eingeführt werden , ſo iſt auf Anf izeiliche Er
ſofern hiergegen keine beſonderen Bedenken obwalten , in widerruf
licher Weiſe ein für allemal für beſtimmte Plätze zu erteilen und

auch hier ſodann von dem Erfordernis einer alljährlichen Einholung
der Erlaubnis abzuſehen .

Ante r bewoh

ern Erlaub⸗

von Menſchen beſuchten Orten ſind
rſtehen , ſondern auch ſolche Privat⸗

enſchen beſucht zu N pflegen ; die
Handeln 535 ſind nicht ausgeſchloſſen . Das

0 Menſch ten Orten angelegt , ſofern
kungskreis auf erſtreckt , auch wenn der

iſt , von Me en regelmäßig nicht be tret
n

( Raſenplätze einer öffe ntlichen Anlage Ebenſo iſt d
dann von Menſchen beſucht , wenn dies unrechtmäßiger Weiſe
zufolge tatſächlich vorhandener Ubung geſchieht Reichsgericht
11. Oktober 1883



*

Allgemeine Vorſchriften

eiſen oder Fußangeln legt , oder an ſolchen Orten mit

Feuergewehr oder anderem Schießwerkzeuge ſchießt ! )

oder Feuerwerkskörper abbrennt

§ 368 . Mit Geldſtrafe bis zu 60 Mk . oder mit Haft
bis zu 14 Tagen wird beſtraft :

3. wer ohne polizeiliche Erlaubnis

errichtet oder eine bereits vorhan

Ort verlegt ? )

4. wer es unterläßt , dafür zu ſorgen , daß die Feuerſtätten
in ſeinem Hauſe in baulichem und brandſicherem Zu
ſtande unterhaltens ) , oder daß die Schornſteine zur
rechten Zeit gereinigt werden ;

5. wer Scheunen , Ställe , Böden oder — * ——welche zur Aufbewahrung feuerfangend
mit unverwahrtem Feuer oder Licht bet itt, Whrr ic
denſelben mit unverwahrtem Feuer oder Lichter

6. wer an gefährlichen Stellen in Wäldern

oder in gefährlicher Nähe von Gebäuden

fangenden Sachen Feuer anzündet ;
7. wer in gefährlicher Nähe von Gebäuden oder feue

fangenden Sachen mit Feuergewehr ſchießt “ ) oder Feue
werke abbrennt ;
Per die polizeilich vorgeſchriebenen Feuerlöſchgerätſchaften
überhaupt nicht oder nicht in brauchbarem Zuſtande
hält oder andere feuerpolizeiliche Anordnungen nicht

befolgt . 5)

) Eine Beſchränkung des Verbots
ſchießen wird nach dem Wortlaute de
fertigt ſein ; auch ein blinder Schuß kan
pfropfen ) Schaden anrichten .

2) Siehe Seite 194, Anmerkung 3)
)

Nähere Beſtimmungen über die Unterhaltung der Feuerſtätten
können gemäß Artikel 3 VIĩco des Badiſchen Einführungsgeſetzes zum
Reichsſtrafgeſetzbuch durch Verordnungen , bezirks - oder ortspolizeiliche
Vorſchriften , ergehen

9 Einerlei , ob blind oder ſcha
5) Zur Ausführung der 5ifer⸗8

8
tönne n behufs der Verhütung

von 75—iersgefahr gemäß Alrtikel 3 VIedes Badiſchen Einführungs⸗
geſetzes

zum, Reichsſtrafgeſetzbuch Verordnungen , bezirks - oder orts —
polizeiliche Vorſchriften erlaſſen werden und es ſteht nichts im Wege

eue Feuerſtätte

an einen anderen

00

Schießens auf das Scharf —
367 Jiffer 8 nicht gerecht⸗

z. B. durch den Papier —



Allgemeine feuerpolizeiliche Vorſchriften 229

§ 369 . Mit Geldſtrafe bis zu 100 Mk. oder mit Haft
bis zu vier Wochen werden beſtraft :

3. Gewerbetreibende , welche in Feuer arbeiten , wenn ſie die

Vorſchriften nicht befolgen , welche von der Polizei —
behörde wegen Anlegung und Verwahrung ihrer Feuer —

ſtätten , ſovie wegen der Art und der Zeit ſich des

Feuers zu bedienen , erlaſſen ſind“)

2 . Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 28 . November 1864 , die Verhütung von

Feuersgefahr für Gebäude betr .

Regierungsblatt Seite 856

§ 1. Das Anmachen offener Feuer auf Straßen und

Plätzen innerhalb der Ortſchaften ohne ortspolizeiliche Ge

iehmigung iſt unterſagt

§ 2. In Hofräumen und Hausgärten dürfen offene Feuer

nicht in ſolcher Nähe von Gebäuden und Vorräten brenn —

barer Stoffe angezündet werden , daß dieſe rch in Brand

geraten können . Solche Feuer ſind ſtets beaufſichtigen

und vollſtändig auszulöſchen , ehe ſie verlaſſen werden

8 In Gebäuden dürfen Feuer nicht außer den bau —

ordnungsmäßig hergeſtellten und erhaltenen Feuerſtätten an —

gezündet werden .

Wo bei Bauarbeiten an Gebäuden Feuer oder Glut

benützt werden muß , müſſen dieſe in feuerſicherer Weiſe ver

wahrt ſein .

§ 4 . Feuerſtätten müſſen ſtets ſo abgeſchloſſen oder

verwahrt werden , daß eine Verſtreuung der Feuerſtoffe nicht

erfolgen kann .

§S 5. In Lokalen , in welchen Vorräte von Holz oder
7

ſonſtigen leicht entzündlichen Stoffen gelagert oder verarbeitet

werden , ſind offene Feuerſtätten unzuläſſig .

daß ſie auch feuerpolizeiliche Anordnungen enthalten , die über den

Inhalt der hierher gehörigen Beſtimmungen des Reichsſtrafgeſetz
buchs hinausgehen .

1) Die Vorſchriften des § 369 Ziffer 3
—

. — durch Verord⸗

nung , bezirks - oder ortspolizeiliche Vorſchriften , erlaſſen . Artikel 3
e des Badiſchen Einführungsgeſetzes zum Reichsſtrafgeſetzbuch .



—

orſchriften

9 Iin Falchen anfkälon Nor cht u 180Wird in ſolchen Lokalen der Ofen nicht von außer
1 1 Tivo oſaeh 5vo em mit Türe verſchließ

haren Vorkamine 0 7 ig myß derf Uit erNfaltrbaren Vortamine gehetzt O mi der mit einem Platte
boden und einem

wahrt werden ,

Aſchenb

Blechmantel muß die Feuer üre übe Der Raum

zwiſchen Ofen und Mante ſtets f brennbare

Stoffen zu halten

8 6. Das Dörren von Hanf Flachs mittels FNe

darf nicht in Wohngebäuden und nicht Ne er
ſelben geſchehen , daß dieſe gefährdet werden k W

beſondere Verhältuife mgänglick tig ma ki

die o' r das en an hl Ofe

Wohn⸗ oder ang den andere el rAno

nung der erf derlte U Vorſicht IBre 0

§ 7. Das Auslaſſen größerer Quantität S
und Talg , das Sieden von Ol Lack, Fir

gleichen darf bei geſchloſſe iem Feuer und , infofer es
i⸗ 4 1in Wohr „ oder ö jſeſchteh U

in feuerſicherem jenomm

8 8 D 18 1der 79 I darf
nur auf Plätzen tattfin en, wo dies ohne Gefährd

grenzender Gebäude geſchehen kann

§ 9. Aſche darf nur in feuerſicheren Behältern oder
an feuerfeſten Orten aufbewahrt werden , in k n Falle
aber auf hölzernen Böden Dach Schopf der
„ n Hrton ma hronnhar Mait 1

Wird Torfaſche nicht aufl ö

m gehörigem n mit Waſſer von

weggebracht werder

§ 10 .
Holz. Stroh und andere brennbare Materialien

dürfen nicht in unmittelbarer Nähe von Kaminen oder in

ſolcher Nähe von Feuerſtätten gelagert werden , daß eine

Entzündung ſtattfinden kann .

§ 11. Offenes , d. i. gegen Berührung mit brennbaren
Stoffen nicht genügend geſichertes Licht darf in Stallungen
Scheunen , Schopfen , Heu - und Fruchtböden und andern



welche zur Aufbewahrung leicht entzündlicher Gegen

dienen , nicht gebraucht werder

§ 12. In den gleichen Räumen ( § 11 ) iſt das Tabak

rauchen unterſagt . “ )

8 Die auf vorſtehende Verbote Bezug habenden

älteren Verordnungen werden

8 14 rtlich iltniſſe weitere Vorſchriften

nötig oder mache in Gemäßheit des §S 110

Abſatz 1 des Polizeiſtrafgeſetzbuches bezirks - oder ortspoli

zeiliche Vorſchriften zu erlaſſen

3 . Verordnung des Miniſteriums des Innern

vom 30 . Dezember 1371 , den Vollzug des

Reichsſtrafgeſetzbuches betr .

Geſet und Verordnungsblatt 1872, Seite 4. )

ſtherrf Arbeitgeber , Familier

gefähr li
n thr D ſtl

U 0 ORD 4 ſſe 1

Perſonen , welche htfert Weif

en, Wahnſinnigen oder Betrunkenen

ht entzündliche Stoffe anvertrauen , oder

achtes Feuer verlaſſen , ehe es voll

werden auf Grund des 8 368 Ziff 2

afgeſetzbuches mit Geldel Mk

zu 14 Tagen beſtraft

4 . Verordnung vom 3 . Januar 1893 , die

Herſtellung und Verwendung von Azetylen betr .

( Geſetz⸗ und Verordnungsblat 1898 , Seite 11. )

Auf Grund der § S 108 Ziffer 5 des Polizeiſtrafgeſetz⸗
buches und 368 Ziffer 8 des Reichsſtrafgeſetzbuches wird

hierdurch verordnet , was folgt :

1) § 11 iſt durch §S 368 Ziff . 5 des Reichsſtrafgeſetzbuches ( Seite

228 ) erſetzt
2) § 12 bleibt neben § 868 Ziff. 5 des Reichsſtrafgeſetzbuches

inſofern in Geltung , als er das Tabakrauchen in Scheunen ꝛc. auch

dann unterſagt , wenn das Feuer verwahrt wird , z. B. die Pfeife

mit feſt ſchließendem Deckel verſehen iſt .



§ 1 . Wer in nicht fabrikmäßigem Umfange Azetylen

herſtellen oder verwenden will , hat dies 15 . —
bei der

erſten Jubetriebſetzung der Gasentwickelungs - Apparate dem

Bezirksamt anzuzei gen .

§ 2 . ) Die Entwickelung und Aufbewa

darf nicht in oder unter bewohnten Räumen ur

Die Räume , in denen die Ge Abenkwitkn4

g von Azetylen

Kellern oyfolgen

ſtattfindet , müſſen durch eine Brandmauer oder einen iſo

lierenden Luftraum von Wohnräumen e ſein . Die
Gasentwickler dürfen nur unter leichter Bedachune ellt

werden .

§ 3. Dieſe

gelüftet ſein , dürf en nur durch Dampf : ⸗ oder

erwärmt und nicht mit Li cht betreten werden .

müſſen nach 21 aufſchlagen .

Die Entlüftungsrohre der Räume und der Gasentwickler

ſchornſteine münden , die Entlüftungsrohre

Räume müſſen hell , geräumig

dürfen nicht in &

Gase
—. —

r ſind bis über das Dach zu fü
aser

§ 4. e Apparate zzur Entwickelung und Aufbewahrung

von Wehlerdre müſſen ſo eingerichtet ſein , daß in ihnen

kein höherer als ein Uberdruck von einer Atmoſphäre ſich

bilden kann .

§ 5. An den Entwickelungs - Apparaten , Gasbehältern

und Gasleitungen dürfen keine aus Kupfer beſtehenden Teile

angebracht ſein .

§ 6. Kalziumkarbid
und andere Karb

Mengen von mehr als 10 kg nur in waſſerdicht verſch

Gefäßen und in trockenen , llen , gut gelüfteten Räume

aufbewahrt werden . Die Lagerung in Kellern iſt unterſagt

Die Gefäße müſſen die Aufſchrift tragen : „ Karbid , gefährlich ,

wenn nicht trocken gehalten .
§ 7. Die zur Aufnahme flüſſigen Azetylens beſtimmten

Flaſchen müſſen durch einen weißen Anſtrich und die Auf

ido

1

) Die Bezirksämter ſind durch Er laß Großherzoglichen

Miniſteriums des Innern vom 2. Juni 1898 Nr . 16632 ermächtigt

von der Vorſchrift im letzten Satze des 5§ 2 abzuſe
998 wenn es ſich

um kleinere , d. h. ſolche Apparate handelt , welche z Speiſung von

nicht mehr als etwa 12 Flammen beſtimmt ſind deren Gas⸗

behälter nicht größer als eiwa ! kbm iſt

8260



Verwendung von Azetylen 233

ſchrift : „ Flüſſiges Azetylen, Feuergefährlich, “ gekennzeichnet ,
mit Angabe der Tara und des Faſſungsraumes in Litern

verſehen und auf 250 Atmoſphären geprüft ſein .

§ 8. Bei der Füllung der Flaſchen darf das Verhältnis

von 1 kg Azetylen auf 3 Liter Rauminhalt nicht über —

ſchritten werden .

§ 9. Die Flaſchen für verdichtetes Azetylengas müſſen

durch die Aufſchrift „ Azetylengas ; Feuergefährlich, “ gekenn

zeichnet und mit der Angabe des höchſten zuläſſigen Druckes

verſehen ſein . Sie müſſen mit demDoppelten des zuläſſigen

Druckes geprüft ſein .

§S 10. Die mit flüſſigem oder verdichtetem Azetylen

gefüllten Flaſchen ſind gegen
die Einwirkung von Sonnen —

ſtrahlen und Ofenn ſchützen

§ 11. Flüſſi verdichte tes Azetylen dürfen nur

in Gefäße geſult m denen kein Teil aus Kupfer

oder Kupferlegierungen beſteht .

§ 12 . 1) Die Beſtimmungen in den 58 1, 2 und

finden keine Anwendung auf tragbare und ſolche Azetylen

gaslampen , bei denen der Brenner mit dem Entwicklungs⸗
apparat unmittelbar und feſt verbunden iſt .

§ 13. Denjenigen , welche beim Erſcheinen dieſer Ve

ordnung Azetylenentwickelungs - Apparate bereits in

genommen haben , kann von dem Bezirksamt zur Er

der Vorſchriften in §S 2 und im erſten Satze

Friſt von 12 Monaten vom Tage des Inkrafttretens dieſer

Verordnung ab bewilligt werden .

§ 14 . Die Beſtimmungen dieſer Verordnung finden

keine Anwendung :

812 2 1des § 3 eine

) Nach Erlaß Großherzoglichen Miniſteriums des Innern

vom 17. Januar 1903 Nr . 49789 unterliegt es keinen erheb⸗

lichen Bedenken , die gleiche Erleichterung auch hinſichtlich der

kleeinen tragbaren Azetyl ings⸗Apparate , welche Beleuchtungs —

zwecken zu dienen beſtimmt find , vorzuſehen . 55 der endung
der §§ 1, 2 und 3 dieſer Verord:nung kann daher Un enommen

3 Dagegen finden die §8S 4 und 5 dieſer Verordnung bei
len Anlagen , alſo auch bei kleinen tragbarer Appar ten Anwendung .



—

) auf fabrikmäßig betriebene und daher nach §8 16 de
Gewerbeordn beſ er Genehmigung bedürfti

Anlagen zur Herſtellung von Azetylen ;

b) auf die ſtaatlichen wiſſenſchaftlichen Inſtitute , ſoweit ſie

Azetylen zu Lehr - und Studienzwecken herſtellen und

verwenden

5 . Verordnung vom 28 . März 1865 , die

Bereitung , Berſendung und den Verkauf von
Reib bfeuerzzeugen betr .

Für die

Reibfeuerzeugen
kerzchen ,

ſch

mit tel ) werde

Jeſel

§
geſetz a 0
Verordnu jetzt ſtützt , ſind bei den e zelnen Paragrapl
bezeichnet .

§ 1. Für die Befugniſſe zu dieſem Gewerbebetrie
ſind die Art . 1 bis 3 und 6 bis 9 des Gewerbegeſetzes vom
20 . September 1862 nebſt den dazu erlaſſenen Vollzug
vorſchriften und für die Fabrikation und die Niederlagen
des Großhandels die Art . 10 und ff. des Gewerbegeſetzes
nebſt den 8§8 13 und ff. der Vollzugsverordnung vom
24 ber 1862, ſowie die 88 2 genm
Verord fSel 1 1＋

Für die 2 1
Reichsgewerbeordr rbnil
hiezu er itſcheidend . Wer ehmigung
Reibfe Ziff. 2
Reick 1

10
beſtraft .

Fabrikation der Reil obfeuerzeuge darf nur

außerhalb der Ort ſchaften in
abgel

ſonderten , von anderen

Gebäuden wenigſtens 60 Fuß entfernten Lokalen , ſtattfinden
Strafbeſtimmungen : wenn die Fabrikation gewerbsmäßig

betrieben wird . § 147 Ziff. 2 Reichsgewerbeordi nung ; wenn nicht ,
§ 368 Ziff . 8 Reichsſt trafgeſetzbuch



§ 3. Zur tunlichſten Sicherung des Arbeits sperſonals

heit müſſen in ſolchen Fabrikenzen Gefahren für Geſund
1. die Bereitung der zundmaſſe

Eintauchen

der Hölzchen in dieſelbe das der Hölzchen
nter

ab
benſo deren Verpackung in je ſowohl un

ich, als von den igen b

geſchloſſenen Räumen geſchehen ;
2. die ſämtlichen Räume , in welchen ſich Phosphord dämpfe

entwickeln , Vorrichtungen zur wirkſamen Ventilation

0 hen

1

66 5

＋

nd 2 9

9 bl — 0³ 1

Schutz der Ar 8
ſtrafen ) let luf Grund 8 190 R

durch iſt 2 ˖ leichfalls f 0 Re
8 J

Phosphor erſetzt. Strafdrol § 147 3 1 Reich

A
Pöoi 8 Porſon ? 1 ae 3
Bei der Ver ung müſſen die Reibfeuerzeuge

iff von ſtarkem Eiſenblech oder in ſehr feſten

igen mit Papier verk lzernen Kiſten ſorg —

fältig und ſeſt ˖
ö ˖

1
lig

a füllt iſt Die Behälter ſind mit einerBehälter vö

den Inhalt chnenden , deutlichen und leicht in die Augen

fallenden überſchrif („Reibfeuerzeuge , „ Streichzünder “ ꝛc. )

zu verſehen

Die Ladung iſt ſowohl während der Fahrt , als auf

den Anhaltsplätzen vor Gefahren der Entzündung ſicher zu

ſtellen
Strafbeſtimmung : § 368 Ziff. 8 Reichsſtrafgeſetzbuch .

§ 5. Die Kleinverkäufer haben ihre Vorräte in feſten

Behältern verſchloſſen , an feuerſicheren Orten und nicht in

der Nähe von brennbaren Stoffen aufzubewahren

Auch die zum täglichen Verſchleiß in das Verkaufslokal
gebrachten kleineren Mengen ſind dort vor Licht und Feuer



236 Verkehr mit Mineralölen

beſonders zu verwahren und dürfen nicht in der Nähe von

Nahrungs - und Genußmitteln gelagert werden .

Strafbeſtimmung : § 367 Ziff . 6 Re
zweiter Teil von Abſ . 2) § 94 Polizeiſtra buch

6 e Miniſterialverordn n vom 11. Sept . 1846 ,

vom 11 . Mai und 28 . Juni 1854 treten außer Kraft .

1. Die Arbeiter werd den Arbeitsräumen

Nahrungsmittel aufzubewahren oder zu ſich zu nehmen

2. Durch Reinlichkeit durch Wechſeln der

Kleider und Waſch Arbeit , ſowie durch

öfteres Ausſpülen können die Arbeiter

zur Erhaltung ihrer Geſundheit weſentlich beitragen
3. Für Arbeiter , welche ſchadhafte Zähne , Zahr

nfiſteln

eiternde Stellen im Munde haben , oder welche viel

huſten und bruſtleidend ſind , iſt es rätlich , aus Arbeit

zu treten , da ſie hier in Gefahr ſtehen , ſich ſchwere

Leiden zuzuziehen .

6 . Verordnung vom 22 . Auguſt 1890 , die Ver⸗

wahrung und den Transport von Mineralölen
und anderen feuergefährlichen Flüſſigkeiten betr .

Geſetz - und Verordnungsblatt Seite 522

Auf Grund des § 108 Ziff . 5 des Polizeiſtrafgeſetz —
buh und der § S 367 Ziff . 5 und 6, Ziff . 8 und

ſtrafgeſetzbuches wird verordnet , was folgt :

366

Ziff . 10 des Reichsſtra

l. Gattungen der von der Verordnung betroffenen

1. Die gegenwärtige Verordnung findet An —

wendung auf die nachſtehend bezeichneten Flüſſigkeiten , welche
im Anſchluſſe an die Kaiſerliche Verordnung vom 24 . Febr
1882 über das gewerbsmäßige Verkaufen und Feilhalten von

Petroleum ! ) geſchieden werden in

1. leicht entflammbare

d. h. Petroleum und ſonſtige Mineralöle , welche unter einem

Barometerſtand von 760 mm ſchon bei einer Erwärmung

⏑

1) Seite 241 .

etrafgeſe tzbuch bezw .

2

8788282—
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—
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Verkehr mit Mineralölen

auf weniger als 21 Grad des hundertteiligen Thermometers

entflammbare Dämpfe entweichen laſſen ;

dieſen Mineralölen ſind ohne Rückſicht auf den Ent

flammur igspunkt beizurechnen : ungereinigtes Petroleum ( Roh

petroleum ) ſowie die leichtflüſſigen Deſtillate aus Rohpetroleum ,

Stein⸗ und Braunkohlenteer , z. B. Naphta , Petroleum

äther ( Cymogen , Keroſelen ) , Gaſolin ( Neolin , Rhigolen

Kanadol , Gasäther ) ; Benzin ( Benzolin , Fleckwaſſer ) , Ligroin

Putzöl , ( Terpentinölſurrogat ) , Petroleumſprit , Photogen :

ferner.AIe ( chn efeläther , Kollodium ) , Schwefelkohlenſtoff

Holzgeifk Methylalkohol ) ;

d. h. Petroleum ( Erdöl

Standartöl Kaiſeröl

welche unter einem 2

einer Erwärmung au des hundertteiligen Ther —

mometers oder mehr entflo be Dämpfeentwe ichen laſſen ;

dieſen Mineralölen ſind ohne Rückſicht auf den Ent

ammungspunkt beizurechnen die
3 kt

aus Rohpetroleum , Steinkohlen - , Braun z⸗ u

Schieferteer , z. B . Lubr rikatingöl . Mineralſchmieröl , Vulkanöl

dan
760 mm er

—
I. NTohlt

Star⸗ , Glob⸗, Spindelöl , Oleonaphta , Valvoline ; Benzol

( Tol Xylol ) , Kreoſotöl Solar Paraffinöl ( Rotöl ,

Gelböl , Ge 0 Retindl , Terpentinöl ; Schiefer

öl ; ferner Lackf
rpent dlich

Sprit ( Weingeiſt ) und Spirit hr als 50 %ĩ Tralles

Anderungen und Ergänzungen dieſer Verzeichniſſe im

Wege der Bekanntmachung bleiben vorbehalten .

lI . Verwahrung

1. in Lagern .

8 Wer leicht entflammbare Flüſſigkeiten in Mengen

von mehr als 15 Kilogramm und minder entflammbare

Flüſſigkeiten in Mengen von mehr als 300 Kilogramm in

einem Raume lagert , hat dem Bezi 95 unter Bezeichnung
des Aufbewahrungsortes , der Gattung und des b yſtbetrages
der Menge der zu lagernden Flüſſtgkeiten Anzeige zu er —

ſtatten und die allgemein vorgeſchriebenen —5— von der



6er

5 ie Erlaubnis iſt an die

und nach dem Urteile Sachverſtändiger ausreichenden B

ingungen zu knüpfen

D Lagerung leicht entflammbarer

Mengen über 1000 Kilogran Umſtänd

nur in ſolchen Räumen zuläſſig , die ſich außerhalb der Ort

ſchaften befinden , genügend abgeſondert ſind und mit Gelaſſe

in welchen ſich Menſchen gewöhnlich aufhalt ht in Ver1
bindung ſtehenbung

1 IttRaFten, nur ſtatthaft

8 f Ert der 6 bnis

weitere jeſtellt werden, od Art

der Ver r beſonderen Verhältnifſ ſen

di Flüſſigkeiten

1

ebenerdigen Räumen , welche kühl , nicht it Heiz

ichtungen verſehen , liert verſck

ſind und keine Abflü Berinne ) nach Auf en. Sie

ſollen wo das Tageslicht zu erhellen ſein; ſoweit

4
A ανναιlꝗ . v .

67 4 .
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ie künſtliche Beleuchtung jedoch nicht zu vermeiden iſt , darf

dieſelbe nur auf elektriſchem Wege bewirkt werden oder von

durch gasdicht ſchließende Glas - oder Glimmerſcheiben
Der Fußboden des Lagerraumes muß aus unver

iſſigem Materiale her

euerſicherem Materiale

zß der Raum innerhalb

Rauminhalts der etwa

un dur chhem und möglichſt
geſtellt und mit einer Umfaſſu

und von ſolcher Höhe verſe

der Ui mfaſſungswände
vorhandenen Samme die geſamte Menge der

aufbewahrten Flüſſigkeiten es Auslaufens aufzu⸗

nehmen 2 Tür Licht 0 ſi rcdͤ
ö

der mindeſtens auf der Innenſeite mit Blech verkle

Türen d d5 zu ſchlief E 4 fich

iden 1 wölbt
Bärt oder edeter

das A zen d n durch

f˖ herem

S

zelte
˖ täu he

Scheide ö Offt 1 9 t ſind .

8 ylüfſ n der
Acht

liche Xplour U

nicht aufbewahrt werd * kUnſt

—lichem Lichte iſt nur geſtattet , wenn leicht entf ammb are

Flüſſigkeiten daſealbſt nicht aufbewahrt Werdeen, und das Licht

irch Sicherheitsvorrichtune genügend verw Da

UAn L0 ber Fluff ke mandere fonſtt
U htun t den

Fl fen nur

‚ künſtlichen Be

1el cht 1

2. In Ver I

87 0 k ö fe zwecke d Klein

leicht entf Fxlüſſigkeite 1 N 1 bis

Kilogr U
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Kilogramm , wenn aber die Aufbewahrung in metallenen

mit einem Hahnen zum Abfüllen verſehenen Gefäßen erfolgt

bis zu 300 Kilogramm vorrätig ſein

Leicht entflammbare Flüſſigkeiten müſſen in metallenen

Behältern aufbewahrt werden ; nur in Mengen von ½
Liter

oder weniger ſind Glasflaſchen mit eingeſchliffenen Glas

ſtöpſeln zuläſſig

Vorräte an Flüſſigkeiten beider Arten ſind in wohl

geſchloſſenen Gefäßen derart aufzuſtellen , daß eine Erwärmung

des Inhalts durch die Sonne oder Heizungseinrichtungen

möglichſt ausgeſchl oſſen iſt .

Bei künſtlichem Lichte mit Ausnahme elektriſcher Glüh —

lichtbeleuchtung dürfen leicht entflammbare Flüſſigkeiten nicht

aus einem Gefäße in ein anderes übergefüllt werden .

3. Beim Konſumenten .

§ 8 . In den zum regelmäßigen Aufenthalte oder Ver

insheſondere 11
kehr von Menſchen beſtimmten Räumen , insbeſonder

Wohnräumen , Küchen , unmittelbar daran anſtoßenden Vor

ratsräumen , Werkſtätten , Comptoiren , Wirtſchaften und der —

gleichen dürfen leicht entflammbare Flüſſigkeiten nur in

Mengen bis zu 2 Kilogramm , minder entflammbare in

Mengen bis zu 20 Kilogramm aufbewahrt werden .

Zur Aufbewahrung ſind dicht geſchloſſene Gefäße von

Metall oder ſtarkem Glaſe zu verwenden .

Das Umfüllen von einem Gefäße in das andere iſt nur

entfernt von offenem Lichte oder Feuer zuläſſig .

III . Transport auf Landwegen .

§ 9. Der Transport von Glasballons , welche leicht

entfl amm ibare Flüſſigkeiten enthalten , mittels Wagen iſt nur

unter Beobachtung folgender Vorſichtsmaßregeln geſtattet :
a. Die Ballons müſſen mit Stroh , Heu , Kleie , Säge —

mehl , Infuſorienerde oder ähnlichen lockeren Subſtanzen in

ſtarken Holzkiſten oder in ſoliden mit einer guten

Schutzdecke verſehenen und mit hinreichendem Verpackungs —

1 ausgefütterten Körben oder Kübeln feſt verpackt ſein .

b. Jeder Wagen muß außer dem Kutſcher oder Führer

von einer erwachſenen Perſon begleitet ſein .

c. Die Wagen dürfen nur im Schritt fahren .
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IV . Überwachung .
§ 10 . Die Polizeibehörde hat durch periodiſche Revi —

ſionen der Lager - und Verkaufsräume die Einhaltung der
Vorſchriften dieſer Verordnung und der im einzelnen Falle
getroffenen beſonderen Anordnungen zu überwachen . Zur
Erleichterung der Überwachung müſſen die Gefäße , in welchen
Flüſſigkeiten der in §8 1 bezeichneten Arten aufbewahrt werden ,
leicht erkennbare , die Flüſſigkeiten bezeichnende Aufſchriften
tragen . Dieſe Vorſchrift findet indes auf minder entflamm —
bares Petroleum und auf Sprit , ſofern dieſe Flüſſigkeiten in

AngOriginalgebinden aufbewahrt wer keine Anwendung .8 11
V. Schlußbeſtimmungen .

§ 11. Mit dem Inkrafttreten dieſer Verordnung tritt
die diesſeitige Verordnung vom 15 . Februar 1865 , die Lage⸗

ig von Erdöl ( Petroleum ) und ähnlichen Stoffen betreffend
( Regierungsblatt Seite 105 ) , außer Geltung

Dieſe Verordnung findet keine Anwendung auf die Auf —
bewahrung der in § 1 genannten Flüſſigkeiten an den Ge⸗
winnungsſtätten des Rohpetroleums und in Fabriken , in
welchen dieſe Stoffe hergeſtellt , bearbeitet oder zu techniſchen
Zwecken verwendet werden . Für dieſe Fabriken ſind die

L
0

erforderlichen Anordnungen auf Grund der § § 16 und 120
der Gewerbeordnung von den zuſtändigen Behörden zu treffen .

Für den 2 port zeichneten Flüſſig⸗
keiten auf Schiffen , Flößen 5
ſind die beſonderen ſchiffahrts⸗ und bahnpolizeilichen Vor —
ſchriften maßgebend .

7 . Kaiſerliche Verordnung vom 24 . Februar 1382 ,
das gewerbsmäßige Verkaufen und Feilhalten

von Petroleum betr .

( Reichsgeſetzblatt Seite 40, Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 118 . )
Auf Grund des § 5 des Geſetzes vom 14 . Mai 1879 ,

betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln , Genußmitteln
und Gebrauchsgegenſtänden , wird net, was folgt

§ 1. Das gewerbsmäßige V und Feilhalten
von Petroleum , welches unter eine ometerſtand von
760 mm ſchon bei einer Erwärmung auf wen ger als 21 “

ſchrift 16Schluſſer , bau⸗ und feuerpolizeiliche Vor



§ 1 bezeichneten Wärmegrad tſz ht

§ 3. Dieſe Verordnung findet auf da Verkaufen und

1 Feilhalten von Petroleum in den Apotheken zu Heilzwecke

keine Anwendung .
§ 4. Als Petroleum im Sinne 1

ſer
Verc

8

gelten das Rohpetroleum und deſſen Deſtillationsprodukte

E 19 — Iutar 22
ſe V n 1. Januar 1883

in Kraft .

leumprobers im Cen
Centralblatt 1884 Seite 250

30. Dezember 1882 , die 1

und Verordni
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Feuerpolizei in Waldungen

angewieſenen Schlägen , ſowie die Steinbrecher in den

Steinbrüchen zum Kochen oder Wärmen , jedoch nur auf

unſchädlichen und ungefährlichen Plätzen , unterhalter

dürfen .

Ebenſo iſt ausgenommen :
b. Das Feuer , welches zum Reutebrennen und in Hack

waldungen zum Vorbereiten des Bodens zur Feldkultur

nötia g iſt .
Hierbei iſt die Vorſicht zu beobachten , daß das Feuer

wenigſtens zehn Schritte vom Walde und vier Schritte von

den Standbäumen oder Standreiſern entfernt bleibe und dieſer

Zwiſchenraum wund geſchürft werde

Die Anlegung eines fortlaufenden Flammenfeuers in

Hackwaldungen iſt unzuläſſig ; wegen beſonderer örtlicher Ver

hältniſſe kann aber die Forſtbehörde im Einverſtändnis mit

dem 33 eiſter eine Ausnahme bewilligen

—

§ 66 . Die Waldhüter , die Holzhauer , die Steinbrecher

und 333 welchen ſonſt noch gemäß dem § 64 die Er

laubnis zur Unterhaltung eines Feuers im Walde oder in

der Nähe desſelben erteilt wird , ſind verbunden , dasſelbe

beim Weggehen auszulöſchen .

§ 67 . Zur Anlegung eines Teer - oder Kalkofens kann

kein Platz gewählt werden , der nicht wenigſtens fünfzehn
Schritte von dem Saum des Waldes entfernt iſt .
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Der Verkehr mit Erploſipſtoffen .

1. Reichsſtrafgeſetzbuch .
§ 367 . Mit Geldſtrafe bis zu 150 Mk . oder mit

Haft wird beſtraft :
4 . wer ohne die vorgeſchriebene Erlaubnis ! ) Schießpulver

oder andere explodierende Stoffe oder Feuerwerke zu —
bereitet ;

5. wer bei der Aufbewahrung oder bei der Beförderung
von Giftwaren , Schießpulver oder Feuerwerken , oder

bei der Aufbewahrung , Beförderung , Verausgabung
oder Verwendung von Sprengſtoffen oder anderen
explodierenden Stoffen oder bei Ausübung der Befugnis
zur Zubereitung oder Feilhaltung dieſer Gegenſtände ,
ſowie der Arzneien die deshalb ergangenen Verord —

nungen nicht befolgt ;
ö5a. wer bei Verſendung oder Beförderung von leicht

entzündlichen oder ätzenden Gegenſtänden durch die

Poſt die deshalb ergangenen Verordnungen nicht befolgt .
2 . Reichsgeſetz gegen den verbrecheriſchen und

gemeingefährlichen Gebrauch von Sprengſtoffen
vom 9 . Juni 1884 .

§ 1. Die Herſtellung , der Vertrieb und der Beſitz von

Sprengſtoffen , ſowie die Einführung derſelben aus dem Aus —
lande iſt unbeſchadet der beſtehenden ſonſtigen Beſchränkungen
nur mit polizeilicher Genehmigung zuläſſig .

Wer ſich mit der Herſtellung oder dem Vertriebe von
Sprengſtoffen befaßt , hat ein Regiſter zu führen , aus welchem

1 ) Die Gewerbeordnung hat Schießpulverfabriken , Anlagen zur
Feuerwerkerei und zur Bereitung von Zündſtoffen aller Art unter
die Anlagen aufgenommen , welche gemäß § 16 nur mit polizeilicher
Genehmigung errichtet werden dürfen ; das Geſetz hat übrigens nur
die Errichtung von beſonderen Anlagen , Veranſtaltung zur an⸗
dauernden Zubereitung größerer Mengen im Auge , die gelegentliche
Zubereitung kleinerer Quantitäten von Schießpulver iſt dagegen
nicht von einer Erlaubnis abhängig gemacht und Jedermann geſtattet .

˖

˖p˖p˖p˖r˖rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

——
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fertige Gewehr rR rpatr nſchließlick
r unter Verwendung vo K il ＋

hergeſtellten Patronen für Taſchengewehre , Piſtolen oder
Revolver

ferner durch Bekanntmachung vom 16. April 1891 (Geſetz⸗ und Ver
ordnungsblatt Seite 67
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ſonſtiger nitrierter Pfl
Stoffe hergeſtellt ſind
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Inſoweit Sprengſtoffe zum eigenen Geh brauch durch
Reichs⸗ oder Landes behörden von der zuſtändigen Verwaltung
hergeſte beſeſſen , ein gefführt oder vertrieben werden , bleiben
die Vorſchriften des erſten und zweiten Abſatzes ebenfalls

§ 2. Die Zentralbehörden der Bundesſtaaten erlaſſen

zur Ausführung der Vorſchriften in dem § 1 Abſatz 1
und 2, ſowie in dem § 15 erforderlichen näheren Anord —

nungen und beſtinmen bie Behörden , welche über die Geſuche
um Geſtattung der Herſtellung , des Vertriebs , des Beſitzes

D

der Einführung von Sprengſtoffen ſcheidung zi
treffen haben

8 Gega fügung iſt m Die
B e A inerhalb 14 Tagen zu

Wirkung .
8 4 Die Erteili U § 1 Abſ .1 erforderlichen

Erlaubnis erfolgt in widerruflicher Weiſe Wegen der
Beſchwerde gegen di ihme gilt die Vorſchrift des
§ 3 des gegenwärtigen Geſetzes

§8S 5 —8 enthalten Strafbeſtimmungen gegen den Miß
brauch von Sprengſtoffen zu verbrecheriſchen Zwecken ( ſämt

144 N „ ＋ 8 Faul

n ſten Abſatz des
8 0

hf. N

halten , zu verkaufen , oder ſonſt an u ül od
5wer im Beſitze derartiger Stoffe betroffern wird , ohne polizei iliche

Erlaubnis hierzu Wüs Wiſkit zu können , iſt mit Gefängnis
von 3 Monaten bis zu 2 Jahren zu beſtrafen .

Gleicher Straf verfällt, wer die Vorſchriften des § 1
Abſatz 2, die von den Zentralbehörden in Gemäßheit des
8 2 etroff nen Anordnungen oder die bereits beſtehenden
oder noch zu erlaſſenden ſonſtigen polizeilichen Beſtimmungen
über . Verkehr mit Sprengſtoffen , auf welche § 1 Abſ . 1
Anwendung findet , übertritt .

§ 10 bedroht die öffentliche Aufforderung zu d
§ 8 5 und 6bezeichneten Handlungen und Ahnliches mit
Zuchthaus .
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§ 11. In den Fällen der 88 5, 6, 7, 8 und 10 kann
auf Zulaäſſigkeit von

Polizeiaufſicht erkannt werden . In den
Fällen der 88 7 , und in dem Falle einer Anwen —
dung der Straf i

des §9 iſt auf Einziehung der
N
brauchten oder beſtimmten

d
Verurteilten vor

prengſtoffen zu erkennen , ohne

zur Zubereitung
Gegenſtände , f
gefundenen !

Unterſchied , ob dem Verurteilten gehören oder nicht .
§S5 12 und 13 enthalten Zuſätze zu den 88 5 —8 und

10 ſowie Übergangsbeſtimmungen .

BoſitBeſfitze

3 . Vollzugsverordnung des Miniſteriums des
Innern zu vorſtehendem Geſetz vom 1. Sept . 1884

( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 398 )in der durch Verordnung vom 17. Juni 1887 ( Geſetz
nungsblatt Seite 128) bewirkten Faſſung .

und Verord⸗

E2A◻¹1. Wer vom 11 . September d. J . an Sprengſtoffe
herzuſtellen , zu vertreiben , in Beſitz zu nehmen oder aus dem
Auslande einzuführen be bſichtigt , hat zuvor die Genehmi —
gung des Bezirksamts einzuholen , in deſſen Bezirk die Her
ſtellung , der Vertrieb , die Lagerung oder Verwendung der
Sprengſtoffe ſtattfinden ſoll Erſtreckt ſich die betreffende
Tätigkeit über mehrere Amtsbezirke , ſo iſt die Genehmigungeines jeden beteiligten Bezirksamtes hinſichtlich der in ſeinem
Bezirke beabſichtigten Tätigkeit erforderlich.

Das Geſuch , welches ſchriftlich einzureichen iſt , muß die
Namen und Sorten der betreffenden Sprengſtoffe zwarin der Art , daß die Beſchaffenheit der Sprengſtoffe erkannt
werden kann, die Angabe der größten G wichtsmenge , bis zuwelcher die gleichzeitige Lagerung bezw . Verwendung der

Sprengſtoffe beabſichtigt wird , ſowie die Bezeichnung des
Ortes enthalten , an welchem die Herſtellung , Lagerung oder
Verwendung ſtattfinden foll . Soweit die Errichtung einer
gewerblichen Anlage zur Herſtellung von Sprengſtoffen in

1 1

Frage ſteht , kommt , ſofern das Bezirksamt die nachgeſuchte
Genehmigung zu erteilen beabſichtigt , außerdem die Vor⸗
ſchrift des

vom 1.

8 § 16 der deutſchen Gewerbeordnung in der Faſſung
Ju ili 1883 zur Anwendung .)
Seite 128 .
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§ 2. Die bezirksamtliche Genehmigung iſt nicht erfor —
derlich , wenn Sprengſtoffe , welche nicht zur Verwendung oder

Lagerung im Großherzogtum , ſondern für andere deutſche
Staaten beſtimmt ſind , über die badiſche Grenze aus dem

Auslande eingeführt werden ſollen ; doch iſt in dieſem Falle
der Nachweis der erfolgten Genehmigung der Einfuhr ſeitens

der Polizeibehörde — betreffenden deutſchen Staates durch
einen von derſelben ausgeſtellten Erlaubnisſchein zu erbringen .

In allen Fällen der Einfuhr von Sprengſtoffen aus
dem Auslande über die badiſche Grenze , ſei es nach Baden ,
ſei es nach einem anderen deutſchen Bundesſtaat , hat der

Einführende eine amtlich beglaubigte Abſchrift des polizei —
lichen Erlaubnisſcheines der Zollbehörde einzuhändigen .

§ 3. ( Übergangsbeſtimmung . )
§ 4. Über die durch §S 3 des Geſetzes innerhalb 14

Tagen gegen die verſagende Verfügung des Bezirksamtes zu —
gelaſſene Beſchwerde, welche bei letzterem anzuzeigen und zu

begründen iſt , entſcheidet das Miniſterium des Innern .

§S 4a . Der Vertrieb von Sprengſtoffen darf nur an

ſolche Perſonen erfolgen , welche im Beſitze einer Genehmigung
im Sinne des § 1 Abſatz 1 des Reichsgeſetzes vom 9. Junibla g

ch über dieſen Beſitz de

8
1884 ſind und ſick n Inhaber des
— 8— FHoffſg * ogonhühoer auswmoiſon14 igſt 1 18 4 4 Ud9el ¹ e Ell

ing dem Vertriebe

von Sprengſtoffen ft u 11. September d. J. an

für jedes Sprengſtofflager ein Regiſter nach anliegendem
Formualar zu führen , welches am letzten Tage jedes Mo —
nats abzuſchließen iſt und eine Abſchrift jedes mit dieſem

Abſchluß verſehenen Monatsregiſters dem Bezirksamt , in
deſſen Bezirk das Sprengſtofflager ſich befindet , vorzulegen .

§ 6. Auf Sprengſtoffe , welche , wie Schießpulver , vor —

zugsweiſe als Schießmittel gebraucht werden , ſowie auf die
in § 1 Abſatz 4 des Reichsgeſetzes vom 9. Juni 1884 be⸗

zeichneten Sprengſtoffe findet gegenwärtige Verordnung keine

Anwendung .
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Verordnung vom 8 . November 1893 , den Verkehr

mit Sprengſtoffen betr .

Geſetz - und Verordnungsblatt Seite 137 . )

Auf nd des § 367 Ziffer 5
des Reichſtrafgeſetzbuche

und des Artikels 3, VI . à des badiſchen Einführungsgeſetze
zum Reichsſtrafgeſetzbuch vom 23 . Dezember 1871 wird hin —

ſichtlich des Verkehrs mit Sprengſtoffen Arſit Rückſicht auf

die von dem Bundesrate hierüber vereinbarten Beſtimmungen
und unter Aufhebung der Verordnung vom 6. Nov . 1879

den Verkehr mit exploſiven Stoffen betr . ( Geſetz - und Ver —

—
D

ordnungsblatt Nr. LVII . Seite 831/38 ) , verordnet , was folgt

§ 1. Die nachſteher Beſtimmur
1 Di Verſendung von Sprer Aatton uf

Wafſ mit Ausnahme des Eiſenbahn - und
k und des Verkehrs mit Sprengſtoffen , und

Munitionsgegenſtänden d und Marinever —

waltu ng ſowie der Verſendu von Sprengſtoffe
Kauffahrteiſchiffen

2. den Handel mit Spreng

3. die Aufl zabung von Spre
ſtoffen innerhalb des Betriebes vonBergwerken , Stein

U 1 Ar ren

7
9

Zu den Sprengſtoff im Sin

gehören nicht :
) die in dem Heer und in der Marine vorgeſchriebenen

nicht ſpr f˖ Zündungen ,
b) die für Feuern Zündhütchen , Zündſpiegel

und Patronen für Feuerwaffen

Zündſchnüre .

I. Allgemeine Beſtimmungen

§ 2. Zum Verkehr im Sinne des 81 giffer 1

zugelaſſen :
Pulver Sprengſalpeter , brennbare Salpeter —

( ein ſehr inniges Gemiſch aus neutral reagierender



Kartuſchen , Petarden , Feue
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Salpeterarten und Kohle oder Stoffen , deren weſentlicheBeſtandteile Kohlenſtoff , Waſſerſtoff und Sauerſtoff ſind ,mit oder ohne Schwefel) ;
2. folgende Nitroglycerin enthaltende Präparate :

a ) Dynamit J. ( ein bei mittlerer Temperatur plaſtiſches ,nicht abtropfbares Gemiſch vo Nitroglycerin mit
pulverförmigen , an ſich nicht ſprengkräftigen und
nicht ſelbſtentzündlichen Stoffen ) ,
Dynamit II . und III Gohlendynamit , ein G miſch
vonNitroglycerin mitſchießpulverähnlichen Gemengenh,

0) Sprenggelatine ſein bei mittlerer Temperatur zäh —elaſtiſches Gemiſch , beſtehend aus Nitroglycerin
welches durch Nitrozelluloſe gelatiniert iſt , mit oder
ohne kohlenſauren Alkalien ( bezw . alkaliſchen Erden )oder neutral reagierenden Salpeterarten ! ,
Gelatinedynamit lein bei mittlerer Temperatur
plaſtiſches Gemiſch , beſtehend aus Nitroglycerin ,
welches durch Nitrozelluloſe gelatiniert iſt, und Holz⸗
mehl , Salpeter und kohlenſauren Alkalien ( bezw .alkaliſchen Erden ) ! ,
Karbonit ( ein Gemiſch von Nitroglycerin mit ſchieß —
pulverähnlichen Gemengen und mit flüſſigen , anſich nicht ſprengkräftigen oder nicht ſelbſtentzündlichenStoffen )

b)

5
Nitrocelluloſe ( oockere mit mindeſtens 20 Prozent Waſſer⸗

gehalt und gepreßte , nicht gelatinierte ) „ insbeſondere
Schießbaumwolle und Collodiumwolle , ſowie Ge miſche von
Nitrocelluloſe mit neutrallre gierendgierenden Salpeterarten ;
folgende Gemiſche , welche Nitroverbindungen von Stoffender aromatiſchen Reihe enthalten ;
à. Sekurit ( ein Gemenge von Ammoniakſalpeter , Kali —

ſalpeter und Dinitrobenzol oder ähnlichen Stoffen )b. Roburit lein Gemiſch von Chlordinitrobenzol , Chlor —
nitronaphtalin oder Nitrochlorbenzol und Ammoniak —
ſalpeter ) ;

rwerkskörper , ſprengkräftigeZündungen , welche zum Entzünden von Ladungen dienen
(3. B. Sprengkapſeln ) , Zündplättchen ( amorces ) ; 7

82

82



iche
nd ,

es ,
nit

nd

ſch

U

n

er

D

*

6.

Der Verkehr mit Explofſivſtoffen .

alle jeweilig zur Verſendung auf den Eiſenbahnen zu —

gelaſſenen Sprengſtoffe .
Zu Verſuchszwecken kann die Verſendung neuer , hier

nicht aufgeführten Sprengſtoffe auf beſtimmten Wegen , ſowie

die Aufbewahrung und Verausgabung derſelben mit Er —

mächtigung des Miniſteriums des Innern von

dem Bezirksamte geſtattet werden .

§ 3. Vom Verkehr im Sinne des § 1 Ziffer 1 bis 3

ſind ausgeſchloſſen die nicht nach §S 2 zugelaſſenen Spreng —
ſtoffe , insbeſondere :

1
9

6.

2

Nitroglycerin als ſolches und in Löſungen ;
Knallgold , trocken und in feſter oder Pulverform , Knall —

queckſilber , Knallſilber und die damit dargeſtellten
Präparate ;

3. Nitrozuckerarten , Nitroſtärkearten , und die damit her —
geſtellten Gemiſche :

Gemiſche , welche Citroglycerin abtropfen laſſen ;
. Sprengſtoffe , welche entweder

a . ſauer reagieren bmit Ausnahme des Pulvers , Spreng —
ſalpeters und brennbaren Salpeters ( § 2 Nr. 1) ,

des Sekurits (§S 2 Nr . 4a . ) und des Roburits ( 8 2

Nr. 4 b. )], oder
ei Temperatur bis zu ＋ 40“ C zur Selbſt⸗

ana. chlorſaure Salze Umit Ausnahme der Sprengkapſeln
und Zündplättchen (§S 2 Nr . 5) ] , oder

bb . pikrinſaure Salze , oder

cc . Phosphor [ mit Ausnahme der Zündplättchen ( 8 2

Nr . 5) ) , oder
dd . Schwefelkupfer ;

Sprengſtoffe in Patronenhüllen , ſofern dieſe äußerlich
mit Nitroglycerin ( Ziffer 1) oder mit anderer Spreng —
flüſſigkeit benetzt , oder äußerlich mit feſten Spreng —
ſtoffen behaftet ſind ;

Sprengpräparate , bei welchen die einzelnen an und für

ſich nicht ſprengkräftigen Beſtandteile in einem geſchloſ —
ſenen Behälter durch leicht brechbare Scheidewände oder
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enommen ſolche von Eiſen , verpackt
Vor der Verpackung in Tonnen oder Kiſten müſſen

fe e r in Packete ( Blechbehälter ) bis zu höchſtens

metallene Behälter ,

werden
FiofDleſe

K im Gewicht verpackt , oder in dichte , aus halt⸗
b Stoffen gefertigte Säcke , Mehlpulver in Säcke aus

r dichtem Kautſchuckſtoff geſchüttet werden .
im § 2 Ziffer 2 und 4 aufgeführten Sprengſtoffe

en nur in Patronen , nicht auch in loſer Maſſe , verſendet
werden . Dieſe Patronen , ſowie Patronen aus gepreßter
Schioßh 1 doy 8 FSchießbaumwolle mit od ziffer 3)
ſind durch eine Umhül er⸗

9 8

1 4

rozen
— 8 0

Ziffer 4) dürfen auch t dick oder

2

it Zündungen oder
h mit ſolck der mit Patronen

F don

L 1 ſein .

Marke

igſtoffe herrühren , be
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ſFf tragoenTrage
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skörpern oder Zündungen ( § 2 Ziffer 5) 90 Kilo⸗ei ſonſtigen Sprengſtoffen 35 Kilogramm nichtüberſteigen . Auf prismatiſches Geſchützpulver in Kartuſchenfinden dieſe Gewichtsbeſtimmungen keine Anwendung .Die für den Eiſenbahnverkehr jeweilig vorgeſchriebeneVerpackung genügt auch für die Verſendung auf Land - undWaſſerwegen .

I . Beſondere Beſtimmu ngen für den Landverkehr .8
förderung von Sprengſtoffen auf Fuhr⸗

Feuerwerks
gramm , b

§ 7. Die Bef
werken , welche Perſonen befördern , iſt verboten .

Eine Ausnahme findet nur ſtatt , wenn in dringendenFällen allgemeiner Gefahr , z. B. bei Eisſtopfungen , dienötigen Sprengbüchſen und das zu deren Füllung erforderlicheMaterial unter zuverläſſiger Begleitung in kürzeſter Friſtnach dem Beſtimmungsorte geſchafft werden ſoll .
§ 8. Bei dem Verpacken und dem Verladen , ſowiebei dem Abladen und Auspacken darf Feuer oder offenesLicht nicht gehalten , Tabak nicht geraucht werden .Das Verladen und Abladen hat unter ſorgfältigerVermeidung von Erſchütterungen zu erfolgen . Die Ver⸗0

ſendungsſtücke dürfen deshalb nie gerollt oder abgeworfenwerden .

Soll das Verladen oder Abladen ausnahmsweiſe nichtvor der Fabrik oder dem Lagerraum oder innerhalb dieſerRäume geſchehen, ſo iſt hierzu die Genehmigung der Orts —polizeibehörde einzuholen.
§ 9. Die Verſendungsſtücke müſſen auf dem Fuhrwerkeſo feſt verpackt werden daß ſie gegen Scheuern , RüttelnStoßen , Umkanten und Herabfallen aus ihrer Lage geſichertſind , insbeſondere dürfen Tonnen nicht aufrecht geſtellt , müſſenvielmehr gelegt und durch Holzunterlagen unter Haar - oderStrohdecken gegen jede rollende Bewegung geſichert werden .

§ 10 . Sprengſtoffe dürfen nicht mit Zündhütchen , Zünd⸗präparaten oder ſonſtigen leicht entzündlichen oder ſelbſt⸗entzündlichen Gegenſtänden zuſammen verladen werden .Die in 82 Ziffer 2, 3 und 4 aufgeführten Stoffe dürfennicht mit Pulver , Sprengſalpeter , brennbarem Salpeter , ( 8 2
8 4
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Ziffer 1) , Kartuſchen , Petarden , Feuerwerkskörpern , Zün —
dungen , (§S 2 Ziffer 5) , oder mit Patronen für Feuerwaffen
( 1b ) zuſammen verladen werden .

§ 11 . Zur Beförderung von Sprengſtoffen dienende
Fuhrwerke müſſen ſo dicht ſchließende Wagenkaſten beſitzen ,

daß
die Sprengſtoffe nicht verſtreut werden können . Sind

e Wagenkaſten oben offen , ſo müſſen ſie mit einem dicht —
ſchlrt feuerſicheren Plantuche (3. B. imprägnierter
Leinwand ) überſpannt ſein .

Auch die Vorder - und Hinterſeite der Fuhrwerke ſind
mit demſelben Material zu ſchließen .

Zum Sperren der Räder dürfen nur hölzerne Rad —
ſchuhe angewendet werden ; bei Eisbahn iſt eine eiſerne Sperr —
vorrichtung ( Krätzer ) geſtattet , ſofern ſie ganz vom Rad⸗
ſchuh bedeckt iſt .

Die Fuhrwerke müſſen als Warnungszeichen eine von
Weitem erkennbare , ſtets ausgeſpannt gehaltene ſchwarze
Flagge mit einem weißen P führen .

§ 12 . Fuhrwerke , welche Sprengſtoffe führen , dürfen
niemals ohne Bewachung bleiben .

Auf denſelben darf Feuer oder offenes Licht nicht ge —
Üten , Tabak

nicht geraucht werden . Auch in der Nähe der
Ake iſt das Anzünden von Feuer oder Licht , ſowie das

R .Tabatraliche ELl

§ 13 . Fuhrwerke , welche Sprengſtoffe führen , dürfen
nur im Schritt fahren , und von Fuhrwerken ſowie von Reitern
nur im Schritt paſſiert werden .

Beſteht ein Transport aus mehreren Fuhrwerken , ſo
müſſen dieſe während der Fahrt eine Entfernung von
mindeſtens 50 Meter unter einander innehalten .

8§ 14 . Bei jedem Aufenthalt von mehr als einer halben
Stunde iſt eine Entfernung von mindeſtens 300 Meter von
Fabriken , Werkſtätten und bewohnten Gebäuden einzuhalten .

Die Ortspolizeibehörde darf , falls eine geeignete Halte
ſtelle in ſolcher Entfernung nicht zu finden iſt , geſtatten , daß

II nie Halteſtelle in einer geringeren , we aber nicht ein

anderer 8 utz iſt mindeſtens 200 Meter betragenden
Sch ſſer , bau⸗- undfeuerpolizeiliche Vorſchrifte 17
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Entfernung von Fabriken , Werkſtätten und bewohnten Ge
bäuden gewählt wird .

Bei einem 20
—

halt von mehr als einer halben Stunde
in der Nähe von Ortſchaften iſt überdies der Ortspolizei
behörde tunlichſt ſchleunig Anzeige zu erſtatten ; die Orts
polizeibehörde hat darauf die ihr notwendig erſcheinenden
Vorſichtsmaßregeln zu treffen .

§. 15 . Fuhrwerke , welche Sprengſtoffe führen , müſſen
von Eiſenbahnzügen oder geheizten Lokomotiven , Dampf
walzen , Dampfpflügen , und ähnlichen Maſchinen möglichſt
weit entfernt bleiben

Neben der Eiſenbahn herlaufende Wege , ſowie Wege ,
auf welchen DDampfſtraßenbah nen liegen , dürfen nur dann
von ſolchen Fuhrwerken befahren werden , wenn der Beſtim
mungsort von Frachtfuhrwerk auf einem anderen gut fahr
baren Wege nicht zu erreichen iſt .

§ 16 . Der Transport durch zuſammenhängend geba ute
Ortſchaften iſt nur geſtattet , wenn dieſe nicht von Fr acht⸗fuhrwerk auf gut fahrbaren Wegen umfahren werden können
Iſt 1 Durchfahrt unvermeidlich , ſo hat der Transportführe
der Ortspolizeibehörde Anzeige zu erſtatten und deren 2
ſtimmungen vor der Einfahrt in den Ort abz zuwarten . Die
Ortspolizeibehörde hat den zu nehmenden Straßenzi ug zu

83
und von anderen Fahrz zeugen 38 frei zu

halten , auch Sorge zu tragen , daß die ohne1
unnötigen Aufenthalt und mit Ver rmeidung beſonderer Ge
fahren erfolgt .

§ 17 . Werden zur Beförderung von Sprengſtoffen
Fuhrwerke verwendet , welche mit feſten , dicht ſchließenden und
feuerſicher hergeſtellten , während des Trar nsportes unter
Verſchluß gehaltenen Wagenkaſten verſehen ſind , ſo finden
hinſichtlich der Beförderung ſolcher Transporte nur die Vor

ſchrif ten in §S 11 Abſatz 3 und 4, 8S12 , 813 3Abſatz 1und
§ 14 Anwendung und zwar die des §S 14 mit der Maßgabe ,
daß die regelmäßig einzuhaltende Entfernun ng 200 Meter
beträgt .

18 . Gerät eine
Sprengſtofffendung unterwegs in

einen Zuſtand , daß der weitere Verfand bedenklich erſcheint ,
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ſo hat die Ortspolizeibehörde , welcher von dem Transport —
führer tunlichſt ſchleunig Anzeige zu erſtatten iſt , die zur
gefahrloſen weiteren Behandlung der Sendung nötigen An —

ordnungen zu treffen , und zwar je nach den Umſtänden unter

Zuziehung eines auf ihre Aufforderung von dem Abſender

zu entſendenden Sachverſtändigen .
Iſt Gefahr im Verzuge , ſo erfolgt die Vernichtung der

Sprengſtoffe durch die Polizeibehörde auf Koſten des Ab —
ſenders ohne vorherige Benachrichtigung desſelben , wenn

möglich nach der Angabe und unter Aufſicht eines Sachver
ſtändigen

§ 19 . Werden Sprengſtoffe in Mengen von nicht mehr als
5 Kilo gramm Bruttogewicht verſendet , ſo finden auf dergleichen
Bongen von denVorſchriften dieſes Abſchnitts nur die

—

88 7 bis 10 Anwendung

IIIl . Beſondere Beſtimmungen für den Waſſerverkehr
8 K
§ 20 . Auf Dampfſchiffen , welche Perſonen befördern ,

dürfen Sprengſtoffe nicht transportiert , an Schießpulver oder

Feuerwerkskörpern jedoch darf ſoviel mitgeführt werden , als

zur Abgabe von Signalen notwendig iſt .
Die im § 7 enthaltene Ausnahmebeſtimmung findet auch
Muwondung

＋nit S naſtoffen überſetzen ,
dürfen nicht 8 f 8 Rerſun 9OUrfe 5 Perſo ˖ efördern

Die §§S 7 bis 10 , 11 Abſatz 4, 12 Abſatz 4
13 Abſatz 2, 14 , 18 und 19 finden für den Schiffsverkehr
ſinngemäße Anwendung

Werden zur Beförderung von Sprengſtoffen eiſerne oder
ſtählerne Schiffe verwendet , welche mit dichtſchließenden und
feuerſicher hergeſtellten , während des Transportes unter Ver —
ſchluß gehaltenen Laderäumen verſehen ſind , ſo finden von
den im Abſaz 1 angezogenen Vorſchriften nur die §88 8, 11
Abſatz 4, 12 Abſatz 1, 14 , 18 und 19 ſinngemäße Anwendung ,
und zwar die des § 14 mit der Maßgabe , daß die regelmäßig
einzuhaltende Entfernung 200 Meter beträgt .

Zur Verſendung auf Schiffen ſind Patronen der im 8 2
Ziffer 2 aufgeführten Stoffe außerdem mit einer das Ein —

§ 2
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dringen von Waſſer oder Feuchtigkeit verhindernden Umhüllung
6. B. mit Gummilöſung verklebtem Gummibeutel ) zu verſehen .
Auf den Transport auf Fähren findet dies keine Anwendung .

Das Ein⸗ und Ausladen darf nur an einer von der
Ortspolizeibehörde dazu angewieſenen Stelle , welche mindeſtens
300 Meter von bewohnten Gebäuden entfernt ſein muß ,
erfolgen . Mit Genehmigung des Miniſteriums des Innern
kann auch in geringerer Entfernung von bewohnten Gebäuden
eine Stelle angewieſen werden , ſofern dieſe Gebäude durch
Erdwälle oder in anderer Weiſe gegen die Wirkungen einer
auf der Ladeſtelle eintretenden Exploſion geſichert ſind . Für
das Ein⸗ und Ausladen in einem Hafen hat die Hafenauf —
ſichtsbehörde die Ladeſtelle anzuweiſen. !“)

Die Ladeſtelle darf während ihrer Benutzung dem
Publikum nicht zugänglich ſein und iſt , wenn ausnahmsweiſe
das Aus - oder Einladen bei Dunkelheit ſtattfindet , mit feſt - und
hochſtehenden Laternen zu erleuchten . Die mit
gefüllten Behälter dürfen nicht eher auf die LadeLQADU

prengſtoffen
elle gebracht

oder zugelaſſen werden , bis die Verladung beginnen ſoll .

§ 22 . Die Sprengſtoffe müſſen auf dem Schiffe in
einem abgeſchloſſenen Raume , welcher bei Dampfſchiffen
möglichſt weit von den Keſſelräumen entfernt iſt , unter Deck
feſt verſtaut werden . Bei Verladung in offenen Booten
müſſen letztere mit einem dichtſchließenden feuerſicheren Plan
tuche , z. B. imprägnierte Leinwand überſpannt ſein .

Weder in den ſo benutzten , noch in den unmittelbar daran

f.t

ſtoßenden Räumen dürfen Zündhütchen und Zündſchnüre
verpackt ſein .

Leicht entzündliche oder ſelbſt entzündliche Stoffe , zu
welchen Steinkohlen und Kokes nicht gerechnet werden , ſind
von der gleichzeitigen Beförderung überhaupt ausgeſchloſſen

§ 23 . Sind zu öffnende Brücken oder Schleuſen zu
paſſieren , ſo hat der Transportführer dem Brücken⸗ oder
Schleuſenwärter Anzeige zu erſtatten und vor der Durchfahrt
deſſen Beſtimmungen abzuwarten . Der Brücken - oder Schleuſen —

§ 21 Abſatz 4 in der Faſſung der Bek. vom 7 Juli 1898
Geſ . ⸗ u. V. ⸗O. ⸗Bl . S. 357 .
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wärter hat Sorge zu tragen , daßdie Durchfaͤhrt ohne unnötigen
Aufenthalt und mit Vermeidung beſonderer Gefahren erfolgt .

Das Anlegen darf nur an Orten geſchehen , welche
während des Aufenthalts dem Publikum nicht zugänglich ſind

Die Ortspolizeibehörde iſt ſtets vorher in Kenntnis zu
ſetzen und hat Vorſchriften über Ort und Zeit zu geben und

Vorſichtsmaßregeln im Einzelnen zu treffen .
Soll das Anlegen in einem Hafen geſchehen , ſo iſt die

Hafenaufſichtsbehörde vorher in Kenntnis zu ſetzen, und von
dieſer das Erforderliche anzuordnen .
IV . Beſtimmungen über den Handel mit Spreng —
ſtoffen , ſowbie über deren Aufbewahrung und

Verausgabung .
§ 24 . ) Wer Sprengſtoffe feilhalten will , muß davon

dem Bezirksamte Anzeige machen . Wer Sprengſtoffe feil⸗
halten will , welche den Vorſchriften des Reichsgeſetzes vom
9. Juni 1884 unterliegen , bedarf dazu der polizeilichen
Erlaubnis gemäß § 1 dieſes Geſetzes

Sprengpatronen dürfen von den Fabriken und Händlern
und ihren Beauftragten nicht einzeln und loſe , ſondern nur
in den nach § 6 dafür vorgeſehenen Behältern abgegeben
werden . Dieſe Behälter müſſen mit der Jahreszahl der

der Fabrik und mit einer durch das Jahr der

Abgabe fortlaufenden Nummer verſehen ſein . Dieſelbe Zahl
und Nummer müſſen auch an jeder in den Behältern ver —
packten Sprengpatrone angebracht ſein . Außerdem muß an
jeder Sprengpatrone der Name des Sprengſtoffs , ſowie die

Firma oder Marke der Fabrik oder eine von der Zentral —
behörde gebilligte und öffentlich bekannt gemachte Bezeichnung
der Fabrik angebracht ſein .

Al labe us 7 Fabr

) Vgl. hiezu die Bekanntmachung des Miniſteriums des Innern
vom 8. März 1894 ( Geſ . - u. V. ⸗O. ⸗Bl. S. 117)

a) Unter dem Ausdruck : „ Abgabe aus der Fabrik “ im § 24 der
diesſeitigen Verordnung vom 8. November v. I . , betreffend
den Verkehr mit Sprengſtoffen ( Geſ . - u. V. ⸗O. ⸗Bl . Seite 137) ,
iſt die Abgabe aus der Fabrikationsſtätte zu verſtehen .
Die in dem erwähnten § 24 vorgeſchriebene Angabe der
Jahreszahl und Nummer auf Behältern und Patronen wird
auch in chiffrierter Form zugelaſſen , welche vor Anwendung
dem Miniſterium des Innern zur Genehmigung vorzulegen iſt .
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In dem gemäß § 1 Abſatz 2 des Reichsgeſetzes vom9. Juni 1884 zu führenden Regiſter ſind Jahreszahl und Nummer
der gekauften und abgegebenen Sprengpatronen zu vermerken

§ 25 . Wer ſich mit der Anfertigung oder dem Verkaufe
von Sprengſtoffen befaßt , welche dem Reichsgeſetz vom9. Juni 1884 nicht unterliegen , iſt verpflichtet , über alleAn⸗ und Verkäufe dieſer Stoffe in Mengen von mehr als1 Kilogramm ein Buch zu führen , welches den Namen der

Verkäufer und der Abnehmer , den Zeitpunkt des Ankaufs
und der Abgabe , die Mengen der gekauften und abgegebenenStoffe , ſowie die Sprengpatronen , deren Jahreszahl und
Nummer angibt . Dieſes Buch iſt auf Verlangen der Polizeibehörde zur Einſicht vorzulegen . Hinſichtlich der Buchführunggreifen im Übrigen die auf Grund des Reichsgeſetzes vom4. Juni 1884 erlaſſenen Vorſchriften Platz .

§ 26 . Die Abgabe von Sprengſtoffen an Perſonen ,
von welchen ein Mißbrauch derſelben zu befürchten iſt , ins
beſondere an Perſonen unter 16 Jahren , iſt verboten . Auf
Spielwaren , welche ganz geringe Mengen von Sprengſtoffenenthalten , findet dieſe Vorſchrift keine Anwendung .

Die Abgabe von Sprengſtoffen , welche den Vorſchriften
des Reichsgeſetzes vom 9 Juni 1884 unterliegen , darf
ſeitens der Fabriken und Händler und ihrer Beauftragtennur an ſolche Perſonen erfolgen , welche nach den gemäß2 dieſes Geſetzes erlaſſenen Anordnungen zum Beſitz von
Sprengſtoffen berechtigt ſind . Bei Staatswerken , welche be —
ſonderer Erlaubnis zum Beſitz von Sprengſtoffen nicht be
dürfen , kann die Abgabe an ſolche Perſonen erfolgen , welche
von der Verwaltung des Werkes zu der Annahme ausdrücklich
ermächtigt ſind .

§ 27 . Die Verausgabung von Sprengſtoffen , welche
den Vorſchriften des Reichsgeſetzes vom 9. Juni 1884
unterliegen , an die in Bergwerken , Steinbrüchen , Bauten und
gewerblichen Anlagen beſchäftigten Bergleute , Arbeiter uſw .
darf nur von denjenigen Betriebsleitern , Beamten oder Auf —
ſehern bewirkt werden , welche nach den gemäß § 2 dieſes
Geſetzes erlaſſenen Anordnungen zum Beſitz von Spreng⸗ſtoffen berechtigt ſind . Dieſe Perſonen ſind verpflichtet , über
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die Verausgabung ein Buch zu führen , welches den Namen

der Empfänger , den Zeitpunkt der Verausgabung , die Menge
der verausgabten Stoffe ſowie bei Sprengpatronen deren

Jahres zzahl und Nummer angibt . Bei Staatswerken , welche

beſonderer Erlaubnis zum Beſitz von Sprengſtoffen nicht

dürfen , kann die Verausgabung von ſolchen Perſonen be —

wirkt werden , welche von der Verwaltung des Werkes zu
der Verausgabung ausdrücklich ermächtigt ſind .

Die Leiter der Bergwerke , Steinbrüche , Bauten und

gewerblichen Anlagen ſind verpflichtet , Maßregeln zu treffen ,
welche eine Verwendung der zum Verbrauch im Betriebe

verausgabten Sprengſtoffe durch die Bergleute , Arbeiter uſw .
zu anderen Zwecken ausſchließen . “

V. Beſtimmungen über die Lagerung von

Sprengſtoffen .

§ 28 . Geraten Sprengſtoffe auf ihrem Lager in einen

Zuſtand , daß die weitere Lagerung bedenklich erſcheint , ſo
finden die Vorſchriften des § 18 entſprechende Ampenb

§ 29 . Wer mit Pulver , Sprengſalpeter , brennbarem
Salpeter (§S 2 Ziffer 1), Feuerwerkskörpern , und Zünd
plättchen — amorces — ( § 2 Ziffer 5) Handel treibt , darf :

1. im Kaufladen nicht mehr als 2½/ Kilögramm ,
im Ha ßerdem nicht mehr als 10 Kilogramm

Auf Nachweis e ( der Bedi iſüſes kann die

Erhöhung des Vorrats unter 2 zeitweilig bis auf 15 Kilo

gramm von dem Bezirksamt geſtattet werden
Die Aufbewahrung muß in einem auf dem Dachboden

( Speicher ) belegenen , mit keinem Schornſteinrohre in Ver —
bindung ſtehenden abgeſonderten Raume erfolgen , welcher
beſtändig unter Verſchluß gehalten und mit Licht nicht be⸗
treten wird . Die Behälter müſſen den Beſtimmungen im
§ 6 Abſatz 1 und 2 entſprechen und mit ſtets feſt geſchloſ —
ſenen Deckeln verſehen ſein .

. ) Zufolge Bundesratsbeſchluſſes vom 14. 3. 96 ſoll Abſatz 2
dahin ausgelegt werden , daß die geforderten Maßregeln den Miße
brauch „tunlichſt “, nicht aber „ unbedingt “ und „unter allen Umſtänden “
ausſchließen ſollen Erl . M. d. J. v. 16. 4. 95 Nr. 16758 .
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§ 30 . Perſonen , welche nicht unter die Beſtimmungdes § 29 fallen , bedürfen für die Aufbewahrung von mehrals 2½ Kilogramm der daſelbſt genannten Sprengſtoffe derbezirksamtlichen Erlaubnis .
§ 31 . Größere als die im 8

dieſer Sprengſtoffe ſind außerhalb
ſonderen Magazinen! ) aufzubewal
das Bezirksamt , bei welchem die
der Benützung anzumelden ſind , ſich überzeugt hat . DieſeMagazine müſſen ſich, wenn ſie über Tage liegen , im Wir —kungsbereiche ſachgemäß ausgeführter und unter Aufſichtſtehender Blitzableiter befinden .

Handelt es ſich um Magazine , welche zu einem derAufſicht der Bergbehörde unterſtehenden Werke gehören , ſohat die Polizeibehörde die Prüfung in Gemeinſchaft mit derBergbehörde vorzunehmen .

29 angegebenen Mengen
der Ortſchaften in be —

zren , von deren Sicherheit
Magazine vor dem Beginn

Es kann angeordnet werden , daß die Schlüſſel dieſerMagazine in den Händen der Behörde bleiben .
§ 32. Die Aufbewahrung der im § 29 genanntenSprengſtoffe an der Herſtellungsſtätte , ſowie an der Ver —brauchsſtätte unterliegt den im § 33 gegebenen Vorſchriften .

) Durch Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 11. Juni1889 Nr . 10950 wurden die Großh . Bezirksämter angewieſen , beider ihnen obliegenden Prüfung der Sicherheit zu errichtender Pulvermagazine ſich insbeſondere von der Feſtigkeit der Verſchlußvorrichtungzu überzeugen . Ein doppelter Verſchluß wird in der Regel genügenwenn die Türen und Schlöſſer gut hergeſtellt und gut im Standgehalten werden . Für die Lagerung größerer Mengen vonSprengſtoff wird ſich nach dem Gutachten der Gr . Baudirektion dasEinbauen des Pulverhäuschens in einen ringsum bis zum Dachegeführten Erdwall empfehlen , durch welchen ein dreifach abgeſperrterZugang führt ſſtarke Vortüre beim Eingang in den Wall und Doppel⸗türe beim Eingang in das Häuschen ) . — Sämtliche beſtehendenPulvermagazine ſind durch diedi Feuerſchauer anläßlich der regel⸗mäßigen Begehung der betreffenden Gemeinden zu beſichtigen ; derFeuerſchauer hat ſich dabei insbeſondere von der Feſtigkeit des Ver⸗ſchluſſes zu verläſſigen . Die Unterſuchung der Pulvermagazine durchdie Feuerſchauer iſt für die Folge alljährlich im Anſchluß an dieVorſchau zu wiederholen . über den Befund iſt jeweils dem Bezirks⸗
Geeignete

amt Anzeige zu erſtatten , welches erforderlichenfalls dasvorkehren wird .
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§ 33 . Die im § 2aufgeführten Sprengſtoffe dürfen —

abgeſehen von den im § 29 vorgeſehenen Ausnahmen — nur

an der Herſtellungsſtätte oder an denjenigen Orten , wo ſie

innerhalb eines Betriebs zur unmittelbaren Verwendung ge —

langen , oder in beſonderen Magazinen gelagert werden .

Für die Lagerung an der Herſtellungsſtätte ſind , in

Ermangelung beſonderer , bei Genehmigung der Anlage gemäß
§ 16 der Gewerbeordnung vorgeſchriebener Bedingungen ,
die Weiſungen des Bezirksamts zu beachten .

Die Niederlagen an der Verbrauchsſtätte , ſowie die

beſonderen Magazine bedürfen der polizeilichen Genehmigung
und ſind nach den von dem Bezirksamt zu erteilenden Vor —

ſchriften einzurichten .
Für ſolche Niederlagen oder Magazine , welche zu einem

der Aufſicht der Bergbehörde unterſtehenden Werke gehören ,
tritt dieſe an die Stelle des Bezirksamts .

Es kann angeordnet werden , daß die Schlüſſel zu den

Niederlagen oder Magazinen in den Händen der Behörde
bleiben .

§ 34 . Andere als die im § 2 aufgeführten , insbe —
ſondere die im §S 3 genannten Sprengſtoffe , dürfen nur an
der Herſtellungsſtätte gelagert werden

Zu Verſuchszwecken kann die La gerung neuer Spreng
an anderen L ng des Miniſteriums

des Innern von dem Bezirksamt geſtattet

ſtoffe rten mit Ermäck

werden

VI . Strafbeſtimmungen .

d 35 . Zuwiderhandlungen gegen vorſtehende Vor

ſchriften werden nach §S 367 Nr . 5 des Strafgeſetzbuchs be
ſtraft , ſoweit nicht härtere Strafen nach dem Reichsgeſetz vom
9. Juni 1884 verwirkt ſind .

Schlußbeſtimmung .
§ 36 . Weitergehende bergpolizeiliche Vorſchriften und

Anordnungen über die Verwendung von Sprengſtoffen beim

Bergbau ſowie die internationalen Verabredungen über dieſen

Gegenſtand werden durch die vorſtehenden Beſtimmungen nicht
berührt .
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§ 37 . Dieſe Verordnung tritt am 1. April 1894
Kraft . Von dieſem Zeitpunkte an iſt das im 8 1 Abſatz 2
des Reichsgeſetzes vom 9. Juni 1884 und § 5 der dies⸗
ſeitigen Verordnung vom 1. September 1884 ( ergänzt durchdie Verord

nach anliege

ing vom 17 . Juni 1887 ) vorgeſchriebene Regiſter
ndem Formular ) zu führen

5 . Verordnung des Miniſteriums des Innernvom 13 . März 1394 , die Verſendung von Spreng⸗ſtoffen und Munitionsgegenſtänden der Militär⸗
und Marineverwaltung auf Land⸗ und Waſſer⸗

wegen betreffend .
( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 118

( Sprengſtoff - Verſendungsvorſchrift4
Im Anſchluß an die diesſeitige Verordnung vom 8 Nov .

v. J . , den Verkehr mit Sprengſtoffen betreffend ( Geſetzund Verordnungsblatt Seite 137 ) , wird gemäß einer vonden verbündeten Regierungen im Bundesrat getroffenen Ver —
abredung unter Aufhebung der diesſeitigen Verordnung22 . Auguſt 1888 in obigem Betreff ( Geſetz - und
ordnungsblatt Seite 536 ) verordnet was folgt :

mv
VorVe

I. Allgemeine Beſtimmungen .
Bei Verſendungen von Sprengſtoffen und Munitions

gegenſtänden der Militär - und Marineverwaltung auf Land —und Waſſerwegen ohne militäriſche Begleitung iſt dieinfolge des Bundesratsbeſchluſſes Wüi 15 . J
erlaſſene Verordnung vom 8 November v. J., betreffendden Verkehr mit Sprengſtoffen ( Geſetz - und Ver⸗
ordnungsblatt Seite 137 ) , mit der Einſchränkung maßgebend ,daß die vorſchriftsmäßige Einrichtung , Bezeichnung und Ver —
packung der Behälter durch den ſeitens der abſendenden Be —hörde ausgefertigten Frachtſchein als nachgewieſen anzuſeheniſt und nicht der polizeilichen Prüfung unterliegt .

Für alle unter militäriſcher Begleitung ſtatt⸗findenden Verſendungen von Sprengſtoffen und Munitions⸗
gegenſtänden der Militär - und Marineverwaltung auf

17 1892Junt 1893

) Seite 250 abgedruckt .
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Land⸗ und Waſſerwegen gelten die vorerwähnten Beſtim —

mungen nach Maßgabe der nachſtehend zu den einzelnen

Paragraphen aufgeführten Zuſatzvorſchriften .
Welchen Sendungen ein militäriſches Begleitkommando

beizugeben iſt , ſowie die Zuſammenſetzung und Stärke des

letzteren , beſtimmt die Militär - bezw . Marinebehörde .
2

gu 55 2 und 3.

a . Die Beſtimmungen , betreffend den Verkehr mit

Sprengſtoffen , und die nachſtehenden Vorſchriften kommen

nur in Anwendung bei denjenigen Sprengſtoffen und Mu —

nitionsgegenſtänden , welche in Ausführung des § 35 Zifferr7
der Militär - Transport⸗Or rdnung für Eiſenbahnen im Frieden

( Friedens - Transport - Ordnung ) vom 11. Februar 1888

Reichsgeſetzblatt e 23 ) von den vereinigten Ausſchüſſen
des Bundesrats für das Landheer und die Feſtungen und

für Eiſenbahnen , Poſt und Teleg zraphen jewei als „ zur

Gefahrsklaſſe gehörig “ bezeichnet ſind , ſowie bei allen

von der Militär - und Marineverwaltung zu Verſuchs —

zwecken beſtimmten , noch nicht eingeführter
brengſtoff

und Munitionsgegenſtänden ; dieſelben finden jedoch

Anwendung bei denjenigen der vorb bezeichneten Sprengſtoffe
und Munit zegenſtänd n 0 oder Tor⸗Lon

ſter r Mannſchaften verpac Kries

fahrzeug er 7 Sſchiff den ſind . Dieſe

ſowie alle übrigen in der Milit d Marineverwaltung

eingeführten Sprengſtoffe und Munitionsgegenſtände unter

liegen bei der Verſendung unter militäriſcher Beglei —
tung weder dieſer Vorſchrift noch den Eingangs gedachten
Beſtimmungen

b. Die Einholung der Genehmigung der Landespolizei —
behörde zur Verſendung , Aufbewahrung und Verausgabung
von im § 2nicht aufgeführten , zu Verſuchszwecken beſtimmten

Sprengſtoffen ꝛc. iſt nicht erforderlich

Zu §

Aà . Jeder höheren Zivilverwaltungsbehörde ( Landeskom —

miſſär ) , durch deren Bereich die Sendung geht , iſt von der

abſendenden Behörde die betreffende Marſchroute und die
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Größe der Sendung mitzuteilen .
die beteiligten Unterbehörden
Anordnungen zum ſchnellen
Sendung zu treffen .

Außer dieſer Benachrichtigung erhalten die Polizeibehörden der Durchzugsorte kurz zuvor auch noch eine Mitteilung durch den Führer des Begleitskommandos über denZeitpunkt des Eintreffens der Sendung am OrteBei Verſendungen welche in einem Tage zur Ausführung kommen , ſind feitens der abſendenden Behörden nurdie beteiligten Ortspolizeibehörden in Kenntnis zu ſetzenworauf dieſe die für die Sicherung und ungehinderte Durch —führung der Sendung erforderlichen Maßnahmen zu treffenhaben .

Eine Benachrichtigung der Polizeibehörden erfolgt nicht .wenn das Gewicht der Sendung weniger als 250 kg beträgt ,und ferner nicht bei allen Verſendungen innerhalb der Garni —ſonen und der zu denſelben gehörigen Anlagen . In dieſenFällen hat die Militärbehörde allein die nötigen Sicherheitsmaßregeln zu treffen . Wenn unter beſonderen Umſtändenauch hierbei die Hilfeleiſtung der Polizeibehörde erwünſchtiſt , ſo hat dieſe auf Anſuchen der Kommandantur beziehungs —weiſe des Garniſonälteſten die Unterſtützung zu gewähren .b. Der Vorlage des Frachtſcheins an die Ortspolizeibehörde des Abſenderortes zur Viſierung bedarf es nicht,auch darf von dieſer Behörde die Vorlage der beſcheinigtenLieferſcheine nicht verlangt werden .

Der Landeskommiſſär hat
anzuweiſen , die erforderlichen

und ſicheren Fortkommen der

Zu 8 5ö.

Paragraphen findet auf Sendungen
verwaltung nicht Anwendung
Zu § 6.

à . Die in der Armee und Marine
Packgefäße für Sprengſtoffe und Y
ſchließlich der Geſchoßkörper mit ſicherndem Abſchluſſe derSprengladung , ſind nach ihrer Beſchaffenheit , der Art ihrerVerpackung und Inhaltsbezeichnung und dem Gewichte alsden Beſtimmungen entſprechend zu erachten .

Die Vorſchrift dieſes
der Militär - und Marine

vorgeſchriebenen
kunitionsgegenſtände , ein⸗

RkREe
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b. Das loſe Kornpulver braucht vor der Verpackung in

Tonnen oder Kiſten nur dann in leinene Säcke geſchüttet
zu werden , wenn die Beförderung länger als einen Tag dauert .

II . Beſondere Beſtimmungen für den Landverkehr .

Zu 8 8.

Wenn das Verladen oder Abladen ausnahmsweiſe an
einer anderen Stelle als vor der Fabrik oder dem Lagerraum
oder innerhalb dieſer Räume geſchehen ſoll , ſo iſt ſeitens der

Kommandantur beziehungsweiſe des Garniſonälteſten die Ge —

nehmigung der Polizeibehörde hierzu einzuholen und von

letzterer die zur Aufrechterhaltung der Ordnung an der Lade —

ſtelle erforderliche Polizeimannſchaft zu ſtellen .

Zu §8 9.

a. Das für Verladung von Tonnen vorgeſchriebene
Zwiſchenlegen von Haar - oder Strohdecken kann durch ein

der einzelnen Tonnen mit Strohbändernerſetzt werden .

Zwiſchen die Kaſten und Körbe . mit geladenen Ge —

ſch oſſen brauchen 83 oder andere Mittel nicht gelegt zu
werden , nur oberhalb iſt die Ladung mit Haardecken zu bedecken .

Zu § 8 12 und 13

v. Den von den Begleitskommandos militäriſcher Sen

dungen von Sprengſtoffen und Munitionsgegenſtänden behufs

Verhütung der Gef ährdung der Sendungen ergehenden Auf

forderung zu Handlungen oder Uinterle aſſungen insbeſondere

zum Anhalten , zum langſamen Vorbeifahren oder Vorbei —

reiten , zum Ausweichen , zum Unterlaſſen des Rauchens , zum
Auslöſchen von Feuer — haben Wagenführer , Reiter und
andere Perſonen ungeſäumt Folge zu leiſten .

Zuwiderhandlungen werden , unbeſchadet des nötigenfalls
von den Begleitkommandos zur Anwendung zu bringenden
unmittelbaren Zwanges , nach §S 367 Nr . 5 des Strafgeſetz —
buchs für das Deutſche Reich ( Reichsgeſetzblatt von 1876
Seite 115 ) beſtraft .

b. Entgegenkommende oder den
Fuhrwerke oder Reiter müſſen den

beladenen Wagen ganz ausweichen .
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C. Dem Führer des Begleitkommandos iſt es geſtatteterforderlichenfalls neben den mit Sprengſtoffen ꝛc. beladenen
Wagen in ſchneller Gangart zu reiten .

d. Beſteht die Sendung aus einer größeren Anzahl vonWagen , ſo können Gruppen von zwei bis drei Wagen gebildet werden , in welchen die einzelnen Wagen nur 10 mAbſtand halten ; die Gruppen müſſen jedoch in mindeſtens50 m Entfernung von einander bleiben

Zu 8 15

Die Fuhrwerke müſſen von Eiſenbahnzügen oder
heizten Lokomotiven mindeſtens 300 m entfernt bleiben

Bei Wegeſtrecken , auf welchen wegen der gleichlaufenden
Richtung der Eiſenbahn und des Weges oder wegen des Ver
kehrs auf der Bahn der vorſtehenden Vorſchrift nicht genügtwerden kann , iſt der Eiſenbahnbehörde , der die unmittelbare
Betriebsleitung der betreffenden Strecke obliegt , durch die
abſendende Behörde von dem beabſichtigten Transporte Mit⸗
teilung zu machen . Die Eiſenbahnbehörde hat dann die zurBeſeitigung der Gefahr geeigneten Anordnungen zu treffen

ge

Zu § 18

Die Anzeige über eine Sendung , deren weitere Be —
förderung bedenklich ſcheint , iſt ſeitens des Führers des
Begleitkommandos in Garniſonorten der Kommandantur be —
ziehungsweiſe dem Garniſonälteſten und nur an anderen Ortender Polizeibehörde zu erſtatten ; dieſe Stellen haben dann das
zur gefahrloſen weiteren Behandlu ig der Sendung Nötigezu veranlaſſen .

Die Zuziehung eines von dem Abſender zu entſendenden
Sachverſtändigen zu fordern oder die Vernichtung der Sendunganzuordnen , iſt die Polizeibehörde nicht befugt .

Zu § 19 .

Bei der Verſendung von Sprengſtoffen und Munitions⸗
gegenſtänden von nicht mehr als 35 Kg Bruttogewicht habenvon den Vorſchriften dieſes Abſchnittes nur die Zuſatzvor⸗ſchriften zu 8§8 8 und 9 Gültigkeit .
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Die Vornahme von Sprengungen .

III . Beſondere Beſtimmungen für den

Waſſerverkehr .

Zu 8S 21

Die Zuſatzvorſchriften zu §§ 8, 9, 12 und 13 ( Punkt a) ,

15 , 18 und 19 finden auch für den Waſſerverkehr Anwendung .

Zu § 23

Die mit Sprengſtoffen ꝛc. beladenen Kähne ſind vor

allen anderen Kähnen durch die Schleuſen zu ſchaffen .

Ein gleichzeitiges Durchſchleuſen anderer Kähne mit den

Sprengſtoffen beladenen iſt unſtatthaft .

6 . Polizeiſtrafgeſetzbuch .

105 . Einer Geldſtrafe bis zu 100 / . unterliegt ,
wer ohne polizeiliche Bewilligung eine Schießſtätte errichtet

oder den bei der Bewilligung von der Polizeibehörde erteilten

Anordnungen zuwiderhandelt . “ )§
107 . Wer ohne Beobachtung der erforderlichen Vor —

ſichtsmaßregeln mit Gefahr für Perſonen oder fremdes Eigen
tum Sprengungen durch explodierende Stoffe vornimmt , wird

an Geld bis zu 100 Mark beſtraft

V.

7 . Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 19 . Dezember 1837 , di e Vornahme von

Sprengungen betr⸗
(Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 445.

Auf Grund des § 367 Ziffer 5 des Reichsſtrafgeſetz
buches und des § 107 des Polizeiſtrafgeſetzbuches wird ver⸗

ordnet , was folgt :

ie
Erlaub Errichtung von Schießſtätten , unter

0 tungen zum Ab hal lten von Scheibenſchießen
erteilt das Bezirksamt . § 4d der Verordnung vom

er 1864 . Die Sche ibenſchi eßen ſelbſt ſind nicht an eine
beſondere Bewilligung gebr unden ſofern nicht wegen der Nähe be⸗
wohnter Orte § 367 Ziffer 8 des Reichsſtrafgeſetzbuches in Anwen⸗
dung kommt

) Wegen Sprengungen in Bergwerken vgl . die § 8 33 u. ff.
und 85 der Bergpolizeiordnung vom 20. Juni 1891, Geſetz - und
Verordnungsblatt Seite 91.



2 Die Vornahme von Sprengungen .

§ 1. Bei der Vornahme von Sprengungen iſt Folgenzu beachten :
à ) Die Benützung reinen Sprengöls , der Schießbaum⸗wolle , verdorbener oder gefrorener Sprengſtoffe zumSprengen iſt unterſagt .

Das Sprengen mit loſem Sprengpulver iſt nur da
geſtattet , wo das Bohrloch derartig beſchaffen iſt .daß ein Verlaufen des Pulvers ausgeſchloſſen iſt .
Das Schießen mit Sprengſtoffen ohne Patronen iſtunterſagt , unbeſchadet der Beſtimmungen unter 3

Abſatz 1 und 2.
Zu den Sprengpulverpatronen darf nur geleimtesPapier verwendet werden .

Die Anſchaffung der zur Sprengarbeit benötigten
Sprengſtoffe darf nur durch den Unternehmer unddeſſen Beauftragten geſchehen . ( Zum Beſitze von
Sprengſtoffen — mit Ausnahme der aus Salpeter ,Schwefel und Kohle hergeſtellten Pulverſorten [ Be⸗
kanntmachung vom 27 . März 1885 , Geſetz - und Ver —
ordnungsblatt Seite 204 ] —iſt nach § 1 des Reichs⸗
geſetzes vom 9. Juni 1884 [Reichsgeſetzblatt Seite 61
und § 1 der Vollzugsverordnung hierzu vom 1. Sept .1884 [Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 398 ] die
Genehmigung des Bezirksamts erforderlich. )

Desgleichen darf die Verausgabung der Sprengſtoffe
nur durch den Unternehmer oder deſſen Beauftragtenerfolgen . Nur von dieſen darf der Arbeiter Spreng⸗ſtoffe in Empfang nehmen , und nur nach ihrer An —
weiſung darf er ſie verwenden . Die nicht verwendeten
Sprengſtoffe muß der Arbeiter vor Verlaſſen derArbeit dem Unternehmer oder deſſen Beauftragten andem zur Aufbewahrung beſtimmten Orte abgeben .

—

Loſes Pulver muß in feuerſicheren , mit feſtem Ver⸗
luſſe verſehenen Behältern verwahrt zur Verwen —
ingsſtelle gebracht werden

d) Als Beſatzmittel dürfen nur weiche Materialien , welchekeinen Funken reißen , verwendet , und
Mittel ebenſo wie die Patronen nur

ſch
1öD

es dürfen dieſe
nittels hölzerner
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oder kupferner Dämmer ( Ladeſtöcke ) in die Bohrlöcher
gebracht werden .

Die Verwendung eiſerner Nadeln bei dem Beſetzen
iſt verboten .

Zündpatronenſind loſe aufzulegen und niemalszudrücken .
Bei Anwendung von Sprengölpräparaten darf das

Fertigſtellen der Bohrlöcher zum Anzünden durch Ein —

führung der Schlagpatronen und das Anzünden der

Schüſſe ſelbſt nur durch in der Sprengarbeit erfahrene
und zuverläſſige Arbeiter erfolgen

In mit Dynamitpatronen geſülte Bohrlöcher darf

der Ladeſtock nicht eingeſtoßen , ſondern nur vorſichtig
eingedrückt werden .

Die Patronen dürfen erſt unmittelbar vor ihrer Ver —

wendung mit dem Zündhütchen oder der Zündſchnur
verſehen werden . Das Zünden der Schüffe darf nur

mittels Zündungen erfolgen , die ſo eingerichtet ſind ,

daß den dabei beſchäftigten Arbeitern genügend Zeit

bleibt , einen geſchützten Ort aufzuſuchen
Zündruten aus Holz mit Pulver getränkt dürfen

nicht verwendet werden .

Zündſchnüre ſind vor der Verwendung auf den un —

interbrochenen Zuſammenhang zu ur terſuchen.
* ſe ] A t, wo dies m öglie ch

iotwendig iſt, ſo mit 0 n. Fa⸗

ſchinen und dergleichen zu decken , daß die Spreng
ſtücke nicht in gefahrbringender Weiſe um herfliegen
können .

Das Anzünden der Schüſſe darf erſt geſchehen , nach —

dem ein dreimaliges Warnungszeichen vermittels

eines Signalhornes , einer Glocke oder eines lauten

Zurufes gegeben worden iſt .

Bei dem erſten Zeichen haben ſich die Arbeiter

mindeſtens 50 Meter weit von der Sprengſtelle zu

entfernen , bezw. ſich in den dazu beſonders vor —

geſehenen Schutzraum zu begeben; ſie müſſen dort

bleiben , bis nach erfolgter Sprengung wiederum ein

Zeichen gegeben worden iſt . Hat ein Schuß verſagt
18

bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchrifter 18
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ſo darf das Zeichen zum Verlaſſen der geſchützten
Stellung erſt gegeben werden , nachdem ſeit dem An⸗
zünden des letzten Schuſſes wenigſtens 10 Minuten
verfloſſen ſind .

hren von Schüſſen , welche verſagt haben ,ben
iſt verboten

Bei den mit Sprengölpräparaten bef etzten
73ꝗ—löchern iſt das Tieferbohren etwa ſtehen geb

Pfeifen ( Bohrlöcherreſte ) verboten .
Bei dem Transport der Sprengmittel in die Auf —
bewahrungs und Ausgaberäume , beim Fertigen 1
Umarbeiten der Patronen , beim Beſetzen und
brennen der Schüſſe iſt das Tabakrauchen verb

n5U
2 —Ab

U oten
Sprengölpräparate dürfen niemals an die 3 —

des Lichts oder in die Nähe von offenem Feuer , von
Ofen , Herden , Dampfkeſſeln ꝛc. , überhaupt an Orte
gebracht werden , wo die Temperatur über 30 “ R .
ſteigen kann .

Die Umarbeitung der Sprengpatronen und das Auf
tauen gefrorener Sprengſtoffe darf nur unter beſon —
derer Leitung und Aufſicht des Unternehmers oder
ſeines hierzu Beau iftragten in geſondert gelegenen
Räumen in angemeſſener Entferr nung von Gebäuden

geſchohn ,ͤAuftauen gefrorener Sprengſtoffe darf nur inRbckeſen Behältern erfolgen , welche von Auß idurch
lauwarmes Waſſer erwärmt werden . Dabei iſt genau
darauf zu achten , daß das Waſſer nicht !mit den Patro⸗ 8
nen oder mit Sprengſtoffteilen in Berüh rung kommt . 1

Sprengölpräparate , die ſich zu zerſetzen beginnen ,6 cb

ſtechenden Geruch und bei 3
—. Fort⸗ſchreiten auch durch 25 ckelung rotbrauner ämpfe

erkennbar iſt , müſſen aus dem Aufbewahrur ngsraun
ſofort entfernt und Stück für Stück nach Wer gne ahme
der Hülſe unter beſonderer Aufſicht in offenem Feuer
verbran werden

Zum Offnen der Kiſten und Fäſſer , we lche Spreng —
ſtoffe ab dürfen keine eiſerne oder ſtählerne
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Vornahme von Sprengungen 2

ſondern nur hölzerne , kupferne oder bronzene Gerät

ſchaften benützt werden .

im) Die Aufbewahrung der Sprengſtoffe hat ſtets unter

gutem Verſchluß ſtattzufin den .

Die gleichzeitige Lagerung verſch iedenartiger Spreng
ffe in einem Aufbewahrungsraume iſt unſtatthaft .

idhütchen oder ſonſtige Zündſtoffe dürfen mit

den 815 mitteln ebenfalls nicht in demſelben Raume

aufbewahrt werden .

Aufbewahrungsräume für Sprengſtoffe dürfen nicht

mit offenem Licht betreten werden . ( Im Übrigen
bleiben hinſichtlich der Aufbewahrung und ung

von die allgemeinen Vorſchriften in

§§S 27 ff . der Vere ig vom 6. November 1879 ,

iven Stoffen betreffend [ Ge⸗
1

ſtoff

Lageru

ul

den Verkehr mit erploloſio
ſetzb- und Verordnungsblatt Seite 831 ] , maßgebend ) .

§ 2. Die Vornahme von Sprengungen ( 8 1) in der

Nähe von Ortsſtraßen oder anderen öffentlichen Wegen , öffent —

lichen Plätzen , Waſſerſtraßen und Eiſenbahnen iſt mindeſtens

vier Tage vorher dem Bezirksamt anzuzeigen .
Dieſe Anzeige kann je nach Beſchaffenheit der Umſtände

eder nur für den 1 Fall , oder , wenn Sprengungen
be m 2 d5 Betrie sſichtlich häufiger not⸗

wendigen fenden Baues oder

Betriebs g
5

§ 3. Dem Bezirksamt bleibt vorbehalten , gegebenen
Falls anzuordnen , daß außer den in § 1 bezeichneten Vor —

ſichtsmaßregeln noch beſtimmte weitere Sicherheitsvorkehrungen
angewendet werden .

Es kann namentlich angeordnet werden :

J) daß Sprengungen nur während beſtimmter Tageszeiten
und in der Nähe von Eiſenbahnen nur auf beſtimmte
Weiſungen und Signale hin vorgenommen werden

dürfen ;

daß während der Vornahme von Sprengungen bis

zur Beſeitigung jeder Gefahr zu rechtz 30her iung
und Anhaltung der auf den Straßen , Wegen, Plätzen10



Die Vornahme von Sprengungen .

zrengſtelle verkehrenden Menſchen , Tiere, Fuhrwerke
und Fal hrzeuge an beſtimmte Stellen in angemeſſener
Entfernung von der Sprengſtelle Wachen ausgeſtellt
oder ſonſtige geeignete Warnungszeichen zur Anwen⸗

dung gebracht werden ;

c) daß bei Sprengſtellen, die höher gelegen ſind , als
die durch Sprengungen gefährdeten Straßen , Wes
Plätze , Waſſerſtraßen und Eiſenbahnen oberhalb der

letzteren zum Aufhalten des abgeſprengten und herab
Materials hinreichend hohe Fangdämme ,

ſeitlich Leitwerke oder ähnliche Vorrichtungen ange⸗
bracht werden .

Die getroffenen Anordnungen ſind , ſowie dies nötig oder
angemeſſen erſcheint , rechtzeitig öffentlich bekannt

zu machen
Derartige weitergehende Anordnungen können je nach

Erfordern auch im Wege der orts - oder bezirkspe izeilichen
Vorſchrift getroffen werden .

8 4. Für die Einhaltung der Vorſchriften in den 88 1
und 2, ſowie für die Erfüllung der nach § 8 Abſatz 1 bis 4

getroffenen Anordnungen iſt in erſter Reihe der Unter —

nehmer oder Leiter der Sprengarbeit verantwortlich . Der —
ſelbe iſt auch 8 dafür Sorge zu tragen , daß die
Vorſchrif ten und Anordnungen von den bei ihm beſchäftigten
Arbeitern befolgt werden .

aßen und Eifenbahnen in der Nähe der



III .

Das Feuerlöſchweſen .
Polizeiſtrafgeſetzbuch .

§ 114 . Mit Geldſtrafe bis zu 60 Mark oder mit Haft
werden beſtraft :

3. diejenigen , welche ohne genügende Entſchuldigung es

unterlaſſen , bei einem in ihren i oder andern
dazu gehörigen Gebäuden und Räu : mlichkeiten ausge —
brochenen Brand alsbald die öffentliche Hilfe anzurufen ! )

1. diejenigen , welche den durch die Orts - oder Bezirks

polizeibehörden erlaſſenen Feuerlöſchordnungen oder bei

einem ausgebrochenen Brand den beſonderen Anord —

nungen der Löſchdirektion zuwiderhandeln ? ) ,

) Von einem „ausgebrochenen Brand “ wird man nur bei
einer erheblichen 38 der weiteren Verbreitung eines Feuers
ſprechen können ; als Anrufen der Hilfe gilt ſchon das
Erheben des üblichen Feuerlärms , ohne daß eine beſondere Anzeige
bei der Polizei erforderlich wäre .

2) Die Verpflichtung ſämtlicher Einwohner einer Gemeinde ,
gleichviel , ob ſie Bürger derſelben ſind , oder nicht , bei öffentlichen
Gef 1und Notſtände n Hilfe und Dienſte zu leiſten , hat wie ſchon
im

VI. Konſt sedikt, ſo auch im § 364 Ziffer 10 desReichs⸗
ſtrafgeſetzl ſ Ausdruck gefunden . Wenn nu

auferdem , im § 114 Ziffer 4 die Bezir Ortspolizeibehörd
ermächtigt werder beſc ndere Feuerlöſchordnungen zu erlaſſen , ſo darf
nicht in Zweifel gezogen werden , daß durch ſolche Vorſchriften die
Einwohner verpflicht et werden können , nicht nur bei einem —brochenen Brande auf der Brandſtätte zu erſcheinen und die ihnen
nach Maßgabe der Löſchordnung vorgeſc chriebenen Dienſtleiſtungen in
den Reihen der im Voraus organiſierten Löſchmannſchaft zu leiſten
ſondern auch den Ubungen beizuwohnen , welche nötig ſind , um den
Löſcharbeiten den gewünſchten Erfolg zu ſichern . Auf der anderen
Seite können aber billiger Weiſe jedem Einzelnen nur ſolche Lei —
ſtungen zugemutet werden , die eine beſondere Geſchicklichkeit nicht
erfordern und von erheblichen Gefahren nicht begleitet ſind . Für
Arbeiten der bezeichneten Art muß auf freiwillige Leiſtungen der
Feuerwehrkorps gerechnet oder durch Anſtellung beſonders hierzu
verpflichteter , nötigenfalls aus Gemeindemitteln zu bezahlender
Arbeiter geſorgt werden . Hieraus folgt , daß in den Gemeinden
in welchen freiwillige Feuerwehrkorps beſtehen , die ſich gerade die Auf —
gabe ſtellen , ſich den mit beſonderen Anſtrengungen und Gefahren



Ziffer 4 bezw . § 368 Ziffer 8S R . S

Das Feuerlöſck weſen

. diejenigen , welche der Verordnung über das Löſchverfa ) ren bei Waldbränden oder den bei einem ausIh
Usge

brochene Brand dieſer Art getroffenen beſonde
Anordnungen der Löſchdirektion zuwiderhandeln

¹ Un“
ſofortigen Anzeige von Branda usbrüch en dier verpflichtete
Perſonen werden , wenn ſie dieſe Pflicht vernachläſſigen oder
gar zur Verheimlichung eines Brandes mitwirken , inſofern
nicht disziplinäre Ahndung ſtattfindet , an Geld bis zu 20—Talern oder mit Haft bis zu 14 Tagen beſtraft .

§ 115 . Wächter oder andere zur und

verbundenen und eine ſorgfältige Einſchulung erfordernder
zu unterziehen , die übrige Einwohnerſchaft nicht genötigt we
kann , ſich den Abteilungen dieſer Feuerwehren anzuſchließen , deren
Übungen beizuwohnen und die Dienſte zu leiſten , welche von d
Feuerwehr nach ihren beſonderen , ausſchl ch für ſie ſelbſt maß⸗
gebenden Statuten übernommen worden ſind ; 2 i welche
der allgemeinen Löſchmannſchaft hiernach zwei jähr
liche Ubungen ausreichen . Erlaß des Miniſterium Innern vom
12. Mai 1870 Nr . 5166 .

Befreit von der Teilnahme an den Leiſtungen der Hilfsmann —
ſchaft ſind diejenigen Beamten und Angeſtellten des öff

chen Dien
ſtes, welche im Falle eines Brandausbru chs dienſtli Funktionen
zu verrichten haben , oder welchen vermöge ihrer amtlichen Stellunganderweite V dienſtlicher Art obliegen , welche mit den
aus der Zuteeilung derſelben zu der Löſch - und Hi lfsmannſchaft ſich
ergebenden Pflichten tatſächlich nicht vereinbar
Miniſteriums des Innern vom 29. April 1887

Daß die Proben der Hilfsmannſchaft
vorgenommen werden , iſt durchaus ſtatth
an dieſen Tagen zune
landesgerichts vom 15. Fe

id. Erlaß des

Nitglieder ſind
des O8S cheidung

Die Feuerlöſchordnungen en 3 außerd
nmungen über die Aufbewahrung , Beſpannung

ften,
die

Fürſorge der Waſſervborräte , die Lärmzeicher
zelnen Verrichtungen beim Löſchen eines Brandes .

UÜberall, wo eine Verletzl Verſäumnis der hierr
einzelnen Einwohner oder Gemein ＋ teten treffenden , beſ
im Voraus feſtgeſtellten Obliegenheiten vorliegt , kann abgeſehen von
disziplinarem Einſchreiten gegen die letztgenannten Perſonen
von den beſonderen Strafen gegen die Wächter § 115

n und
und Kamin⸗

er ( § 113 Polizeiſtrafgeſetzbuches ) eine Beſtrafur nach §S 114
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2 . Reichsſtrafgeſetzbuch .

§ 360 . Ziffer 10. Mit bis zu 150 Mark

m it Haft wird beſtraft :

Wer bei — oder gemeiner Gefahr oder Not ,

von der Polizeibehi oder deren Stellvertreter zur Hilfe

aufgefordert , keine Fol eiſtet , obgleich er der Aufforderung

ohne erhebliche eigene hr genügen konnte .

§ 368 Ziffer 8 iſt 228 abgedruckt .

oder

3 . Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 13 . Februar 1365 über das Löſchverfahren

bei Waldbränden .

Seite 102. )

In Betreff des Löſchverfahrens bei Waldbränden wird

nach Anhörung der Großh Direktion der Forſte , Berg - und

Gründung organiſierter Feuerwehrkorps und Feſt
der nderung der Statuten derſelben bedarf es der Ge

nehmigung irksamts, da die Tä
—. —

der Feuerwehren bei

Brandfällen in greifender Weiſe die Obliegenheiten , welche ein

Brandausb der Polizeibehörde auferl legt, berührt , und ihre zweck—
entſprechende Anordnung 8 Leitung in meiſten Fällen allein

den Erfolg der Feuersgefahr nötigen polizei —
lichen

Maßreg
6 chen Grunde ſind die Feuer —

wehren auch einer ſt und Leitung durch das

Bezirksamt Enierwat r Statuten iſt insbeſonder
f

3u acht 1 ht f 2* ˖

mäßige Weiſe in verden , die Organiſation
igen an eine raſche

Korps und 5 Tätigkeit — Anforder
fc preche , daneben auchentſ

8die lunng der Mitwirkung von Seiten der nicht bei dem

Korps beteiligten Einwohner Bedacht endlich aber der
auf

Polizeibehörde bei Erner g der Befehlshaber Aind bei der dienſt —

lichen Täti
—

des Korps bei Brandfällen der gebührende Einfl

geſichert werde . Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 22.

tember 1866 Nr. 11942
In den Gemeinden , in welchen

ſolche Feuerwehrkorps beſtehen

onnen

Se p

deren Statuten neben die Löſchordni ng treten , ſofern ſie

ortspolizeilicher Vorf chriften en thalten , und dem hauch nack

ige oder ur ne —itglieder ddes Korps auf G
f B. beſtraft werden . Sind

Borſchriften erlaſſen , ſo ſind
Konventionalſtrafen anzuſehen

zu verfolgen
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Hüttenwerke auf Grund des § 114 Ziffer 5 des Polizei
ſtrafgeſetzbuches verordnet , wie folgt :

§ 1. Bei einem ausbrechenden Waldbrande haben die
jenigen , welche ſich in deſſen Nähe befinden und denſelben
nicht ſogleich im Entſtehen zu unterdrücken in der Lage ſind ,
dem Bürgermeiſter des nächſtgelegenen Orts ſo ſchnell als
möglich Anzeige zu machen

§ 2. Sowie der Bürgermeiſter oder deſſen Stellver⸗
treter die Anzeige von einem Waldbrande erhält , hat er
durch reitende Boten den Bezirksbeamten , den nächſtwohnen⸗
den Forſtbeamten , den Bezirksförſter des Bezirks , ſowie die
Bürgermeiſter aller in einem Umkreiſe von zwei Stunden um
den Wald liegenden Gemeinden ſchleunig davon in Kenntnis
zu ſetzen .

§ 3. Aus den zu Hilfe gerufenen Gemeinden haben
ſich die betreffenden Löſchmannſchaften ſo ſchnell als möglich
unter Führung eines Mitgliedes des Gemeinderats auf die
Brandſtätte zu begeben und ſich dort der Löſchdirektion zur
Verfügung zu ſtellen . Sie müſſen mit einer entſprechenden
zum Voraus für ſolche Brandfälle beſtimmten Anzahl von
Axten , Beilen , Hauen , Schaufeln , Spaten und Rechen und
für Diſtrikte , wo ſich Waſſer zum Löſchen befindet , auch mit
Feuereimern verſehen ſein .

§ 4. Auch andere in der Nähe befindliche Forſtbeamte ,
welche Nachricht von dem Brand erhalten , haben ſich eiligſt
zur Hilfeleiſtung in den bezeichneten Wald zu begeben . Die
Waldhüter haben dagegen in ihren Hutdiſtrikten zu bleiben .

§ 5. Die Leitung der Löſchanſtalten ſteht dem Be
zirksförſter des Bezirks und bis zu deſſen Ankunft dem zuerſt
eintreffenden Forſtbeamten zu .

Sie haben dabei die unten folgende Inſtruktion zur
Richtſchnur zu nehmen .

Der Bezirksbeamte hat für Aufrechterhaltung der Ord
nung zu ſorgen , ſowie mitzuwirken , daß die techniſchen An —
ordnungen des Bezirksförſters ſchleunig vollzogen werden .

Bis ein Forſtbeamter oder der Bezirksbeamte eintrifft ,
hat der zuerſt eintreffende Ortsvorgeſetzte die Leitung zu
übernehmen .

1
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i Die Anordnungen der Löſchdirektion ſind unweigerlich

zu befolgen .

e § 6. Droht größere Gefahr , und wird die Löſchung

en des Brandes durch die Umſtände ſehr erſchwert , ſo müſſen

N auch die entfernter liegenden Ortſchaften zur Hilfe aufge

18 boten werden .

3
§ 7. Nach Löſchung des Waldbrandes hat die Löſch⸗

5 direktion die Anordnung zu treffen , daß die Brandſtätte noch

einige Tage und Nächte durch zuverläſſige , mit den nötigen

Löſchwerkzeugen verſehene Leute bewacht werde .

Spuren von Feuer , die ſich noch etwa hie und da zeigen ,
— ſind ſogleich mit Bedeckung durch Erde zu erſticken

E 3 3 — — —
§ 8. Zur Verhütung von falſchem Feuerlärm haben

diejenigen , welche in Waldungen oder in deren Nähe eine ,

bedeutenden Rauch erzeugende Arbeit vornehmen , den Bürger —

meiſtern der nächſten Orte vorher davon Anzeige zu machen .
ie 5

ir § 9. Bei Bränden in ausländiſchen Grenzwaldungen

haben die in der Nähe befindlichen Forſtbeamten und Ge

meinden die gleiche Hilfe wie bei Waldbränden im Inland

leiſten , wenn dabei inländiſchen Waldungen Gefahr droht .
zu



IV .

Die Feuerſchau .
1. Polizeiſtrafgeſetzbuch .

§ 114 . Mit Geldſtrafe bis zu 60 Mark
Haft bis 14 Tagen werden beſtraft :.

Hauseigentümer oder deren Stellvertreter ,
ihnen bei der geordneten Feuerſchau , oder bei ſonſtigenAnläſſen beſonders eröffneten polizeilichen Anordnungenzur Abſtellung feuergefährlicher Zuſtände in ihren Ge —bäuden in der dabei feſtgeſetzten Friſt nicht entſprechen ! ) ,die zur Feuerſchau zugezogenen Sachverſtändigen , welchedie ihnen obliegende Unterſuchung nicht mit der erfor⸗derlichen Sorgfalt vornehmen oder die wahrgenommenen Mängel nicht der Wahrheit gemäß angeben , inſo —fern nicht disziplinäre Ahndung ſtattfindet .

2 . Verordnung des
vom 23 . Dezember

oder mitu

welche den

Miniſteriums des Innern
18380 , die Feuerſchau betr .

( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt 1881 Seite 1
Auf Grund des Organiſationsreſkripts vom 26 . November 1809 , Beilage F. Nr . 16a , und des §S 114 Ziff . 2des Polizeiſtrafgeſetzes wird unter Aufhebung der bezüglichenſeitherigen Vorſchriften verordnet , was folgt :
§ 1. In jeder Gemeinde hat alljährlichder Ermittlung und Abſtellung feuergefährlicher

Feuerſchau durch den hierzu ſtändig beſtellten S
( Feuerſchauer ) ſtattzufinden

Die Feuerſchau zerfällt :
à ) in die Vorſchau , welche ſich auf alle ( öffentlichen undPrivat - ) Gebäude und Feuerſtätten erſtreckt , undin die Nachſchau , welche ſich auf diejenigen Gebäudeund Feuerſtätten beſchränkt , deren Beſchaffenheit bei derVorſchau zu einer Bemängelung Anlaß gegeben hat .Das Bezirksamt kann ausnahmsweiſe beſtimmen , daßin einzelnen Gemeinden — bezüglich welcher dies wegenbeſonderer Verhältniſſe unbedenklich erſcheint —die Feuerſchau

) Vgl . auch § 868 Ziffer 8 des Reich

zum Zwecke
Zuſtände eine

ichverſtändigen

f

sſtrafgeſetzbuchs .

ni
B

2

2
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alle zwei Jahre vorzunehmen ſei. Einem derartigen

Beſchluß hat die
e

Ar hörung des Gemeinderats vorauszugehen ;

iſtimmung des Bezirksrats und iſt jederzeit2

a
er bedarf der

Piderruflie
2 r Feuerſchauer wird vom Bezirksamte aus de

Zahl der im Bezirke wohne nden Bautechniker oder Bauhand

werker im Benehmen mit der Bezirksbauinſpektion und na 9
Anhörung des Bezirksrats ernannt und amtlich verpflichtet

Demſelben iſt eine Urkunde hierüber zuzuſtellen . )

Der Bezirkskaminfeger
kann nicht zugleich Feuerſchauer

in ſeinem Bezirke ſein .

Nimmt der Feuerſchauer die ihm obliegende Unterſuchung

ücht mit der erforderlichen Sorgfalt vor , oder gibt er die

wahrgenommenen Mängel nicht der Wahrheit gemäß an , ſo

hat er ſtrafendes Einſchreiten gemäß § 114 Ziffer 7 des

Polizeiſtrafgeſetzbu zu gewärtigen, inſofern nicht diszipli⸗

näre Ahndung 11 des Geſetzes vom 23. Dezember

1871 , den Welz
Einführung des Reichsſtrafgeſetzbuches

im Großhe aden betreffend , ſtattfindet .

Die Aufficht er die Dienſtführung des Feuerſchauers

führt das Bezirksamt, welches denſelben bei ungenügender

Dienſtleiſtung oder unbefriedigendem ſonſtigen Verhalten auch

jederzeit entlaſſen kann

) Zur Aufgabe der F die Prüfung

ob Neubauten planmäßig h eſtel ö i, ebenſor ob Mängel

welche die entliche Ge ſundheit be drohen , vorhanden ſind . Erſtere

Prüfung iſt Obliegenheit der Mitglieder , insbeſondere der techniſchen

Mitglieder der Ot mukommiſſionen
und Bezirksbaukontrolleure , die

icher Hinſicht erforderliche Keontrolle iſt nach
in geſundheitsz
Maßgabe der 4 5 vom 27. Juni 1874, betreffend die Siche⸗

rung der öffentlichen Geſundheit und Reinlichkeit zu hand⸗

haben . Dagegen ſoll der Fe ſich darüber verläſſigen , ob

neue Por
dem Verputz durch den Kaminfeger unterſucht

worden ſind (§ 40 der Handeneurterbmun g) und ob die Kamine recht⸗

zeitig und geht örig — werden (daher die Beſttmmung in § 2

Abſatz 2). Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 23 A

1880 Nr. 19368 . Wegen der Beaufſi chtigung von Pulvermagazinen

ſiehe Anmerkung ) S. 264 .

2) Nach der Verordnung vom 14. Dezether
1883 , die ng

einer Werkmeiſterprüfung betr . ( Geſ⸗ u V. O. Bl. 1884 S . 4) ſind

Feuerſchauer vorzugsweiſe geprüfte Werkmeiſter zu beſtellen
als



284 Die Feuerſchau

§ 3. Die Ernennung des Feuerſchauers hat in derIIl
8

Regel nicht bloß für einen Ort , f
Gemeinden umfaſſenden , nach Umſtänden größeren oder kleineren Teil des Amtsbezirks zu geſchehen

Der Bezirksrat beſtimmt , in wie viel Feuerſchaudiſtrikteder Amtsbezirk eingeteilt , und wie viele Feuerſchauer hier —nach ernannt werden ſollen .
In jedem Amtsbezirk ſollen mindeſtens zwei Feuerſchaudiſtrikte gebildet werden .
Es ſteht dem Bezirksamte zu, zeitweiſe anzuordnen , daßin dem betreffenden Jahre die Feuerſchauer mit der Vor —nahme des Geſchäfts in den einzelnen Diſtrikten abzuwechſeln

1711

haben .

Die Diſtriktseinteilung , die Ernennung der Feuerſchauerund die denſelben zugewieſenen Dienſtdiſtrikte ſind öffentlich U◻bekannt zu machen .

§ 4. Die Feuer⸗Vorſchau iſt im Monat März zubeginnen und ſpäteſtens im Monat April zuDie Nachſchau iſt in der Zeit von
Ende September vorzunehmen .

Wo beſondere Verhältniſſe in einem Bezirke eine Ab —
weichung von vorſtehenden Beſtimmungen zweckmäßig odergeboten erſcheinen laſſen , kann dieſelbe durch Beſchluß desBezirksrats verfügt werden . Eine Erſtreckung des Geſchäftsüber die Mitte des Monats Oktober hinaus ſoll nicht ſtattfinden .

Das Amt hat hiernach alljährlich

beendigen .
Mitte Auguſt bis

0 die Vornahme desGeſchäfts anzuordnen und die getroffene Anordnung zuröffentlichen Kenntnis zu bringen .
§ 5. Vor dem jeweiligen Beginn der Vor - oder Nach⸗ſchau hat der Feuerſchauer dem Amte anzugeben , in welcherReihenfolge und an welchem Tage er ſich in die einzelnenOrte ſeines Diſtrikts zu begeben gedenkt . Bei Aufſtellungdieſes Geſchäftsplanes iſt auf tunlichſte Beſchränkung der aufdie Hin - und Herreiſe , ſowie auf den Aufenthalt in deneinzelnen Gemeinden zu verwendenden Zeit Bedacht zu nehmen .Das Bezirksamt hat den Plan einer Prüfung zu unterziehen , geeignetenfalls eine Berichtigung desſelben zu bewirken

ondern für einen mehrere

un

zu

ſch

ne

B



Die Feuerſchau .

und nach erteilter Gutheißung die Einhaltung des Planes

zu überwachen

§ 6. Der Tag,. an welchem der Feuerſchauer das Ge —

ſchäft ( Vor- und Nachſchar u) in den einzelnen Orten vor⸗

nehmen wird , iſt von demſelben einige Tage vorher den

Bürgermeiſterämtern anzuzeigen . “)

Von den ? Bürgermeiſterämter en iſt die bevorſtehende Vor⸗

nahme des Geſchäfts in ortsüblicher Weiſe mit dem Anfügen

in der Gemeinde bekannt zu machen , daß die Hausbeſitzer

und Hausbewohner dem Feuerſchauer den Eintritt in das

Haus und die Beſichtigung aller Hausräume zu geſtatten

haben .

Sofort nach dem Eintreffen im Orte hat ſich der Feuer —

ſchauer beim 8 anzumelden ; der Bürgermeiſter

iſt verpflichtet , dem Feuerſchauer , ſoweit nötig , Aus skunft

zu geben und überhaupt jede zum ordnungsmäßigen Vollzuge

des Geſchäfts erforderliche Unterſtützung zu gewähren .

Der Bürgermeiſter iſt befugt , der Vornahme des Ge⸗

ſchäfts anzuwohnen oder einen Stellvertreter hierzu zu be —

zeichnen .

§ 7. Bei der Vorſchau hat ſich der Feuerſchauer ins —

beſondere darüber zu verläſſigen :

Mob in oder an den Gebäuden keine feuergefährlichen
Einrichtungen vorhanden , und die ſämtlichen Feuer⸗

ſtätten , Kamine , Schornſteine und Ofen in baulichem

und brandſicherem Zuſtande ſind ;

b) ob die beſtehenden allgemeinen Vorſchriften über Auf⸗

bewahrung von feuer —gefährlichen Gegenſtänden und

Gebrauch von Feuer und Licht ꝛc. beobachtet werden ;

c) ob die betreffenden Gewerbetreibenden den beſonderen

polizeilichen Beſtimmungen über Aufbewahrung von

Esempfiehlt ſich, wenn die öffentliche Bekar intmachung über die

Vornahme der Nachſchau mindeſtens 4 6 Tage vorher ſchon ſtatt⸗

findet , und dabei die Hausbeſitzer nochmals an die ihnen gewordenen

Auflagen unter ausdrücklichem Hinweis auf die Folgen der nicht

rechtzei Erfüllung erinnert werden . M. d. J . vom 3. Januar

1883 Nr 93.



Schießpulver oder anderen leicht explodierenden oder

feuerfangenden Gegenſtänden nachkommen ;

d) ob die Vorſchriften bezüglich der Unterſuchung neuer
Kamine vor deren Verputz , ſowie bezüglich des Reini

gens der Kamine erfüllt werden

Zugleich iſt möglichſt darauf zu achten , ob keine dem
Einſturz drohenden Gebäude vorhanden ſind

§ 8. Der Feuerſchauer hat die wahrgenommenen Mängel
genau nach dem Befund mitſeinen Anträgen bezüglich der

zu ihrer Beſeitigung vorzunehmenden Arbeiter in eine orts
weiſe zu führende Tabelle ) ) nach anliegendem Muſter einzu
tragen , nach Beendigung des Geſchäfts von dem Inhalte der
Tabelle den Bürgermeiſter Einſicht nehmen zu laſſen und
ſodann dieſelbe ohne Verzug dem Bezirksamte vorzulegen

Uber Mängel , deren unverzügliche Beſeitigung geboten
iſt , hat der Feuerſchauer ſofortige beſondere Anzeige an das

Bezirksamt zu erſtatten ; nötigenfalls iſt eine einſtweilige Ver —

fügung des Bürgermeiſters herbeizuführen .
Hält der Feuerſchauer zur Beſeitigung eines wahrge

nommenen Mangels eine längere Friſt als eine ſolche von
2 bis 3 Monaten für erforderlich , ſo iſt dies bei dem be —

züglichen Eintrag in der Tabelle anzugeben

§ 9. Das Bezirksamt ſetzt nach Prüfung der

ſchautabellen den einzelnen Einträgen in denſelben die nöti

erſcheinende Verfügung unter ee einer anger ꝛſſenen

Friſt zur Beſeitigur ng des gerügten Mangels b nd über⸗
ſendet hierauf die Tabellen den Bürgermeiſterämtern zur
urkundlichen Eröffnung ihres Inhalts an die beteiligten Haus

eigentümer oder deren Stellvertreter .

Je nach Umſtänden ſind auch Auszüge zu fertigen und
beſondere Verhandlungen zu pflegen , ſo insbeſondere , wenn
es ſich um Herſtellungen an Gemeinde - oder anderen öffent

) Die Einträge in die Tabelle dürfen nicht zu knapp gehalen
ſein und müſſen insbeſondere bei beantragtem Abbruch erkennen
laſſen , daß der Feuerſchauer geprüft hat , ob nicht auch durch ein
gründliche Reparatur zu helfen wäre . M. d. J . vom 3. Januar
1883 Nr . 93 .
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lichen Gebäuden handelt . Bei den be

der Tabelle iſt entſprechende Vormerkung zu machen . ! )

§ 10 . Der Bürgermeiſter hat die in § 9 Abſatz 1

vorgeſehene Eröffuung der gerügten Mängel und der dazu

gehörigen amtlichen Verfügung entweder perſönlich gegen

Unterſchrift der Beteiligten vorzunehmen , oder , wo dies nicht

tunlich iſt , in der Weiſe zu bewirken , daß den Beteiligten

ein Auszug aus der Feuerſchautabelle gegen Beſcheinigung

zugeſtellt wird . “ )

Die Beteiligten ſind bei der Eröffnung ausdrücklich

darauf hinzuweiſen :
a) daß , wenn ſie gegen die Anordnung Einſprache

erheben wollen , ſolche innerhalb zehn Tagen beim

Bürgermeiſter oder Bezirksamte auszuführen ſei ;

daß ſie , wenn ihnen aus beſonderen Gründen die

zur Ausführung der angeordneten Arbeit beſtimmte

Friſt als zu kurz erſcheine , unter Angabe dieſer

Gründe ihre Anträge ſofort beim Bürgermeiſter⸗
oder Bezirksamte zu ſtellen haben ;

c) daß ſie , wenn ſie ihre Auflagen in der bezeichneten

Friſt nicht , oder nicht gehörig erfüllen , neben weiterem

Einſchreiten auf Grund des §S 114 Ziffer 2 des

Polizeiſtrafgeſetzes Geldſtrafe bis zu 60 Mark oder

Haft bis zu vierzehn Tagen zu gewärtigen haben .

Nebſtdem werden ſich die Bürgermeiſter angelegen

ſein laſſen , auf Befragen die Auflagen noch näher

zu erläutern und etwaige Zweifel zu beſeitigen .
Die vorſchriftsmäßige Vornahme , der Tag und

die Art und Weiſe der Eröffnung iſt vom Bürger⸗

meiſter in der Tabelle zu beurkunden und binnen

längſtens 10 Tagen nach Empfang derſelben dem

Bezirksamte berichtlich anzuzeigen . Etwaige Ein⸗
ſprachen oder Friſtverlängerungsgeſuche ſind unter

1) Die Auszüge , welche vom Staat zu unterhaltende Gebäude

betreffen , ſind jeweils vom Bezirksamt der Bezirksbauinſpektion

unmittelbar mitzuteilen . M. d. J . vom 15. Juli 1895 Nr . 20 169 .

) In Städten , in denen die Ortspolizei dem Bezirksamt über⸗

tragen iſt, kann die perſönliche Eröffnung gegen Unterſchrift ( Abſ. 1)

3 Nri die Polizeimannſchaft erfolgen . M. d. J . vom 25. April

81 Nr 6783



erſchar U

Anſchluß eines Auszugs aus der Tabelle mit ent

fsteee Beiberichte alsbald an das Amt einzu⸗

ſenden . Die darauf ergehenden Endentſchließungen
ſind in der Tabelle nachzutragen .

Die Tabelle ſelbſt iſt bis zur Nachſchau vom Bürgermeiſterzur

gutfindenden Ei nſicht ſeitens der Hauseiger ntümer aufzubewahren .
Bei der Nachſchau hat der Feuerſchauer nach

Erhebung der Feuerſchautabelle feſtzuſtellen und in der Tabelle

zu bemerken , ob die gerügten Mängel beſeitigt und die amt —

lichen Anordnungen vollzogen ſind oder nicht .

Wo wegen gänzlicher oder teilweiſer Unterlaſſung des

Vollzugs von Beteiligten Entſchu ldigungen vorgetragen und

entweder um Nachſicht oder Verlängerung der Friſt gebeten

wird , iſt dies ebenfalls in der Tabelle kurz zu bemerken und

das Gutachten des Feuerſchauers anzufügen .
Vom Ergebniſſe der Nachſchau iſt durch den Bürger⸗

meiſter Kenntnis nehmen zu laſſen und die Tabelle ſodann

alsbald an das Bezirksamt — ——
§ 12. Das Bezirksamt h auf Wiedereinkommen der

Tabelle gegen die Hausbeſitzer , W04 che mit Erfüllung der

ihnen eröffneten Auflagen ohne genügende Entſchuldigung
ſäumig geblieben ſind , du

erlaſſen , ſowie
die

zur Sicherung des Vollzugs weiter erforderlichen Anord —

nungen zu treffen .

Das Ergebnis iſt in den Tabellen ten
Die nach §S 114 Ziffer 2 des Polizei iſtrafgeſetz 8 zi

ennenden Geldſtrafen fallen in die Gemeindekaſſen ( landes —

herrliche Verordnuung vom 16 . Januar 1827 , Regierungs —

blatt Nr . V Seite 41 ) , ſind aber in die amtliche Hebroll
zur Überweiſung an die genannten Kaſſen aufzunehmen . Von

dieſer Aufnahme iſt behufs Erteilung der Einnahmsd ekretuir

der betreffende Gemeinderat gleichzeitig in Kenntnis zu ſetz

§ 13 . Bei der Vorſchau hat der Feuerſchauer , wo nicht
eine anderweite amtliche Regelung hierfür beſteht , unter Zu —

zug des Bürgermeiſters oder eines Stellvertreters desſelben
auch eine genaue Beſichtigung ſämtlicher Feuerlöſchanſtalten

und Löſchgerätſchaften der Gemeinde vorz
zunehmen. Der Er⸗

fund iſt in einem Anhang zur Feuerſchautabelle unter Ver —

zeichnung der vorhandenen Löſchgerätſchaften ber ll gen .
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Es iſt in dieſer Hinſicht insbeſondere zu prüfen :
ob in der Gemeinde eine im Verhältnis zur Größe

derſelben ſtehende Anzahl von Feuerſpritzen vorhan⸗
den iſt , von welcher Beſchaffenheit dieſelben ſind , ob ſie an
einem geeigneten , leicht zugänglichen Orte aufbewahrt ,

die nötige Anzahl von Schlüſſeln zum Spritzenhaus , und

die erforderliche Menge Schläuche vorrätig ſind ;
b) ob die Gemeinde die entſprechende Anzahl von Waſſer⸗

butten , Feuereimern , Feuerhacken , Feuerleitern , Pech —
pfannen , Pechfackeln , Pechkränzen , Laternen uſwl beſitzt ;
ob ſie hinreichend mit 15 verſehen iſt , und wie
etwaigem Mangel abgehol w n könnte .

Dem Bezirksamte bleibt vorkes alten , auch die Vor —

nahme einer Spritzenprobe durch den Feuerſchauer anz b
und den Gemeinderäten die Stellung der zu dieſer!Vor⸗

nahme erforderlichen Mannſchaft aufzugeben .
Die vom Feuerſchauer vorgefundenen Mängel und bei —

gefügten Anträge wird das Bezirksamt weiterer Prüfung und

Erörterung unterziehen .

§ 14. Die Gebühren der Feuerſchauer ſind folgender —
maßen beſtimmt Für Dienſtverrichtungen

b.
außerhalb de

12 8

täglich

I. für die Feuerſchauer in denStädten :

Mannheim , Karlsruhe , 9•eidelberg ,

Freiburg Pforzheim und Baden auſſ7 Markf10 Mark

II . für die Feuerſchauer in den Städter

Konſtanz , Lörrach , Raſtatt , Offen —

burg , Lahr , Schwetzingen , Durlach ,

Waldshut , Ettlingen , Weinheim ,

Säckingen , Mos sbach, Bruchſal und

Villingen aauf
III . in den übrig

allen Landort

5 Markf 9 Mark

en Städten und in

fei üßß ; ; Marks8

19chluſſer , bau- und feuerpolizeiliche Vorſchriften
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Bei einem Zeitaufwande von 6 Stunden und weniger

wird die Hälfte , bei einem Zeitaufwande von mehr als

6 Stunden die volle Tagesgebühr bezahlt .

§ 15 . Jede Gemeinde hat die daſelbſt entſtehenden

Koſten der Feuerſchau zu tragen

Nach Beendigung des Geſchäfts ( Vor - oder Nachſchau )

hat der Feuerſchauer dem Bürgermeiſter rt einen beſon⸗

deren Gebührenzettel zu übergeben , für welchen das beigedruckte

Muſter zu gebrauchen iſt . Der Gebührenzettel iſt vom Bürger⸗

meiſter insbeſondere hinſichtlich der Richtigkeit des angegebenen

Zeitaufwands zu prüfen und , wenn er für richtig befunden

wurde , zu beurkunden ; der Zettel iſt ſodann der Vorlage

der Tabelle an das Bezirksamt anzuſchließen .

Die eingekommenen Gebührenzettel ſind vom Bezirksamt

einer weiteren Prüfung und Vergleichung mit dem Geſchäfts

plan (§S 4 ) zu unterziehen und , wenn keine Anſtände ſich

ergeben , der Amtskaſſe zur vorſchüßlichen Zahlung der liqui⸗

dierten Gebühren und zu deren Rückerhebung von den

Gemeinden zu übermitteln . Wegen dieſes Rückerſatzes iſ

gleichzeitig entſprechende Verfügung an die Gemeinderäte zu

erlaſſen .

Iſt das Geſchäft in mehreren Orten an einem Tage

vorgenommen worden , ſo iſt für ſämtliche Orte ein Gebühren

zettel auszufertigen , und der für den betreffenden Tag im

ganzen liquidierte Gebührenbetrag vom Bezirksamte auf die

beteiligten Gemeinden den Verhältniſſen gemäß umzulegen ,

ſowie das Weitere nach Abſatz 2 vorzukehren

§S 16 . In denjenigen Städten , in welchen die unmittel⸗

bare Verwaltung der Ortspolizei dem Bezirksamt übertragen

iſt , tritt hinſichtlich der in den §8 6 Abſatz 2 und 3, 8 Abſatz 2,

9 und 10 erwähnten Obliegenheiten des Bürgermeiſters an

Stelle des letzteren das Bezirksamt .
Die nach dem § 6 Abfatz 1 und 3 dem Feuerſchauer

obliegende Anzeige und Anmeldung beim Bürgermeiſter , ſowie

die Vorlage der Tabelle an denſelben § 8 Abſatz 1 und

§ 11 Abſatz 3 ) findet in dieſen Städten nicht ſtatt . Dagegen
hat das Bezirksamt von der Zeit der Vornahme des Geſchäfts

( Vor⸗ und Nachſchau ) nach Maßgabe des gutgeheißenen
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Geſchäftsplanes und gleichzeitig mit der öffentlichen Bekannt

machung * Bürgermeiſter behufs gutfindender Ausübung
§ 6 Abſatz 4 erwähnder in § 6 t ynten Befugnis Kenntnis zu geben ,

ſowie Einſicht von dem Gebührenzettel vor der Zahlungs —
1anweiſung ( § 15 gewähren .

D ig wird die Obliegenheiten der

hnen .
§ 17 . Eine Dienſtweiſu

NTonor 71 8
Feuerſchauer noch näher bezei

3 . Dienſtweiſung für die Feuerſchauer vom

5 . März 18381 .

Geſetz - und Verordnungsblatt Seite 29.

X. Im Allgemeinen .

§ 1. Der Feuerſchauer unterſteht dem Bezirksamte und

eſſen Anordnungen in der beſtimmten Friſt gewiſſenhaft

zu vollziehen .

Die Hauptaufgabe des Feuerſchauers beſteht darin ,

in oder an Gebäuden vorhandenen feuergefährlichen
Zu⸗

zu ermitteln und deren Beſeitigung zu veranlaſſen .

§ 3. Zur Erfüllung dieſer Aufgabe hat ſich der Feuer⸗
ſchauer vor allem darüber genau zu unterrichten , was in

Bezug auf 95 Bau - und Fe uerpolizei ſowohl im Allgemeinen ,

als auch für die zu ſeinem Diſtrikt gehörigen Gemeinden

er5 vorgeſchrieben iſt . Über letzteres ſind ihm vom

Bezirksamte beziehungsweiſe von den Ortspolizeibehörden die

1 en Mitteilungen zu machen .

aneben muß ſich der Feuerſchauer auch mit den ſonſtigen

einſchl — Geſetzesbeſtimmungen , Verordnungen , bezirks⸗

und ortspoli zzeilichen
Vorſchriften vertraut machen .

§ 4. Der dem Bezirksamte vorzulegende Geſchäftsplan

ſoll vom eruerſchauer in der Weiſe gefertigt werden , daß die

Vor⸗ und Nachſchau jeweils tunlichſt raſch und ohne Unter⸗

brechung vor ſich gehen 88
Der rbe zene Plan iſt ſorgfältig einzuhalten .

8 5. Der Feuerſchauer muß es ſich angelegen ſein laſſer

von der Worne des Geſchäftes in —9 einzelnen Orten

ſeines Diſtrikts ſo zeitig den Bürgern meiſtern Anzeige zu mac
Hen,

daß die entſprec chende Be 1—5 ntmachung in den Gem nock
9*
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vorher erfolgen kann . Auch darf er nicht verſäumen , nach

Eintreffen im Orte und vor Beginn des Geſchäfts ſich beim

Bürgermeiſter anzumelden .

§ 6. Die Ernennungsurkunde hat der Feuerſchauer
während der Ausübung ſeiner Dienſtverrichtungen als Aus —

weis bei ſich zu tragen . Erſcheint dem Feuerſchauer zum

gehörigen Vollzuge des Geſchäftes Auskunft oder Unterſtützung

nötig , ſo iſt ſolche beim Bürgermeiſter einzuholen
Der dem Geſchäfte anwohnende Bürgermeiſter oder Stell —

vertreter desſelben hat beratende Stimme .

§ 7. Bei Vornahme der Vorſchau hat der Feuerſchauer
alle Gebäude und Gebäudeteile , ſowie alle Feuerſtätten zu

beſichtigen und deren äußere und innere Beſchaffenheit gründ —

lich zu unterſuchen .

Bei der Nachſchau ſind nur diejenigen Gebäude und

Feuerſtätten zu beſichtigen , bei welchen die Vorſchau eine

amtliche Auflage zur Folge gehabt hat , oder bezüglich welcher

ein ſonſtiger beſonderer Anlaß zur Beſichtigung vorliegt .

In ſeinem eigenen Gebäude , in den Gebäuden ſeiner

nächſten Verwandten und in den von ihn hergeſtellten Ge

bäuden , darf der Feuerſchauer das Geſchäft nicht ſelbſt vor —

nehmen .

Dieſe Gebäude ſind dem Bezirksamte behufs anderweiter

Vorkehrung des erforderlichen namhaft zu machen .

§ 8. Die Gebäudeeigentümer oder in deren Abweſen —

heit ein erwachſenes Familienmitglied oder ein anderer Haus —

genoſſe ſind , wenn tunlich , zu dem Geſchäfte beizuziehen .

Wo ſich Mißſtände vorfinden , ſind die anweſenden Eigen —

tümer oder deren Vertreter über dieſelben , ſowie über die

Art der Abhilſe vorbehaltlich der nachfolgenden behördlichen

Verfügung zu belehren .

§ 9. Finden ſich feuergefährliche Zuſtände oder Ein⸗

richtungen vor , ſo iſt zunächſt zu prüfen , ob Gefahr auf dem

Verzuge iſt oder nicht .

Im erſteren Falle iſt ſofort beſondere Anzeige an das

Bezirksamt zu erſtatten und die etwa erforderliche einſtweilige
Verfügung beim Bürgermeiſter zu erwirken .

8
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Im anderen Falle iſt der Mangel behufs Herbeiführung

der geeigneten Abhilfe in die Tabelle aufzunehmen .

§ 10. Im Weiteren iſt zu prüfen , ob dem vorgefundenen

Mangel durch Ausbeſſerung oder wie ſonſt abgeholfen werden

kann . iſt im Auge zu behalten , daß polizeilich nicht

mehr igt werden kann, als dazu nötig iſt , den vor —

handenen Mißſtand zu beſeitigen oder die Entſtehung oder

Fortſetzung eines ſolchen zu verhindern . Die Abhilfe ſoll eine

gründliche ſein ; Aufwendungen , die nicht nötig ſind , ſollen

aber erſpart bleiben

Kann an und für ſich durch Ausbeſſerung geholfen wer —

den, erſcheint aber die Ausführung derſelben nach den

beſtehenden Vorſchriften wegen der beſonderen Kon —

ſtruktion des Gebäudes oder des betreffenden Gebäudeteiles

nicht tun oder mit unverhältnismäßigen Koſten ver⸗

bund iſt hierwegen eine beſondere Bemerkung unter

Bezei ng der vorzunehmenden Arbeit in der Tabelle zu

machen .

1. Behufs der Beurteilung , ob zur Beſeitigung

N ls eine längere Friſt als eine ſolche von 3 Mo⸗

als erforderlich zu bezeichnen ſei , hat der Feuerſchauer

deſondere auch darüber ſich zu verläſſigen , ob Bau —

terialien im Orte vorhanden oder leicht zu beſchaffen , ſowie

ob geeignete Bauhandwerker daſelbſt oder in der Nähe

wohnhaft ſind .

§ 12 . Findet der Feuerſchauer , daß in einer Gemeinde

die Erlaſſung von ortspolizeilichen Vorſchriften im Sinne der

S§ 2 und 42 der allgemeinen Bauverordnungen vom 5. Mai

' 9 nötig oder wünſchenswert , oder daß die beſtehenden

Bauvorſchriften einer Ergänzung oder Abänderung bedürftig

wären , oder endlich , daß die beſtehenden Vorſchriften infolge

unrichtiger Auffaſſung oder aus Nachläſſigkeit mangelhaft

gehandhabt werden , ſo iſt dem Bezirksamte mündlich oder

ſchriftlich hievon Kenntnis zu geben .

§ 13 . Wenn der Feuerſchauer in einer Gemeinde Zu —
8 2 6

ſtände oder Einrichtungen , die in einer größeren Anzahl von
9
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Gebäuden gleichmäßig vorkommen , bisher aber nicht beachtet

oder nicht für gefährlich angeſehen waren , als feuerpolizei —

widrig beanſtanden zu müſſen glaubt , ſo ſind die bezüglichen

Einträge in der Tabelle zu machen ; daneben iſt aber noch

eine beſondere Darlegung des Sachverhalts der Tabelle bei —

zuſchließen .
§ 14. Sämtliche Einträge in der Tabelle ſind mit

Beſtimmtheit und größter Genauigkeit zu machen .

Die Tabelle iſt am Orte des Geſchäfts zu fertigen und

ordnungsmäßig abzuſchließen . Nach Unterzeichnung derſelben

und des Gebührenzettels durch den Feuerſchauer und den

Bürgermeiſter iſt beides mit den etwa gefertigten Anlagen
dem Amte vorzulegen .

B. Im Beſonderen .

§ 15 . ( UUnterſuchung der Gebäude und Feuer
ſtätten ) Hierbei iſt nach Maßgabe der allgemeinen Bau —

verordnung vom 5. Mai 1869 und des Nachtrags hiezu

vom 18 . April 1872 hauptſächlich darauf zu ſehen , ob

1. für den Fall eines Brandes die entſprechende Zugäng —
lichkeit beſteht ;

2. Brandmauern an vorgeſchriebener Stelle beſtehen , ob

ſie ſtark genug hergeſtellt und nicht mit unſtatthaften

Offnungen verſehen ſind ;

3. die ſonſtigen Außenſeiten , ſoweit ſie nicht maſſiv aus

Stein erſtellt ſind , aus mit feuerſicherem Material aus —

gefülltem oder anderem angemeſſenen Fachwerk herge

ſtellt , ob in unzuläſſiger Weiſe Umfaſſungswände mit

Holz bekleidet oder von Holz hergeſtellt ſind ;

4. das Dach mit feuerſicherem Material gedeckt iſt ;

5. die leeren Räume zwiſchen Decke und Fußboden etwa

mit entzündlichen Gegenſtänden ausgefüllt ſind ;
6. die Tür⸗ und Lichtöffnungen an den Außenſeiten der

Gebäude insbeſondere alle Dachöffnungen mit Ver —

ſchlüſſen verſehen ſind ;

Gebäude , in welchen zahlreiche Verſammlungen ſtatt —
finden oder beſonders feuergefährliche Gewerbe betrieben

werden , unverbrennliche Treppen und Vorfluren haben ;

—
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8. alle Feuerungseinrichtungen ſo beſchaffen ſind , daß durch

ihren Gebrauch keine Gefahr der Entzündung beſteht ,

ob insbeſondere Feuerungen und Ofen mit vorſchrifts⸗

mäßigen Feuerwänden umgeben ſind ;

9. die Vorkamine feſt und feuerſicher ſind ;

10 . die Ofen ,

„ Ofenröhren ,

„ Zentralheizungen ,
„ Herde ,

Rauchkammern ,

Umfaſſungswände und Gewölbe der Backöfen ,

Feuerſtätten der Brennöfen , Darren ꝛc. ,

„ Schmiede - und Schloſſerwerkſtätten ,

„ Aſchenbehälter und

Kamine

ſich in baulichem und brandſicherem Zuſtande befinden.
Die auf Ziffer 8 bis 10 ſich erſtreckenden Vorſchriften

der obenerwähnten Verordnung müſſen bei Neubauten

die ſtrengſte Beachtung finden ; ſie können auch hin⸗

ſichtlich bereits beſtehender Gebäulichkeiten und Ein⸗

richtungen zur Anwendung gebracht , dieſe Anwendung

bei älteren Gebäuden oder Einrichtungen ſoll vom

Feuerſchauer aber nur da veranlaßt werden , wo ſie zur

Verhütung unmittelbarer Feuersgefahr geboten iſt ;

11 . ob in denjenigen Orten , in welchen der Gebirgsbauſtil

zugelaſſen iſt , die einſchlägigen beſonderen Beſtimmungen
der örtlichen Bauordnungen und die allgemeinen Vor⸗

ſchriften über die Herſtellung von Stroh - und Schindel⸗
dächern gehörig befolgt werden .

§ 16 . Der Feuerſchauer ſoll auch darauf achten , ob

keine baufälligen Gebäulichkeiten oder Gebäudeteile vor⸗

handen ſind .

Iſt die Baufälligkeit derart , daß das Gebäude den Ein⸗

ſturz droht , ſo iſt nach § 9 Abſatz 2 zu verfahren

§ 17 . ( Aufbewahrung von feuergefährlichen und

exploſiven Gegenſtänden . ) Der Feuerſchauer hat allge —

mein ſich darüber zu verläſſigen , ob nicht Waren , Materialien

oder andere Vorräte , welche ſich leicht von ſelbſt entzünden ,
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oder leicht Feuer fangen , oder Stoffe , die nicht ohne Gefahr

einer Entzündung bei einander liegen können , in feuergefähr —
licher Weiſe aufbewahrt ſind .

Beſondere Vorſchriftent ) beſtehen

über die Aufbewahrung von Reibfeuerzeugen — Verord —

nung vom 28. März 1865 , § § 4 und 5

über die Lagerung von Erdöl — Verordnung vom 15 .

Februar 1865 ,

über die Aufbewahrung von Aſche , Holz , Stroh und anderen

brennbaren Materialien — Verordnung vom 28. Nor

1864 , 88 9 und 10 ,

über den Verkehr mit exploſiven Stoffen — Verordnung
vom 6. November 1879 .

§ 18 . ( Benehmen mit Feuer und Licht . ) In dieſer

Hinſicht iſt insbeſondere die Einhaltung der §8§S 1 bis 8

und 11 ff. der Verordnung vom 28 . November 1864

ſowie der Verordnung vom 30 . Dezember 1871 , Ziffer

zu überwachen . ? )

Wo beſondere Vorſchriften für Gewerbetreibende , welche

in Feuer arbeiten , wegen Anlegung und Verwahrung ihrer

Feuerſtätten ſodann wegen der Art und der Zeit , ſich des

Feuers zu bedienen , in Geltung ſind , iſt deren Befolgung
gleichfalls ins Auge zu faſſen .

§ 19 . ( Unterſuchung und Reinigung der Kamine

Der Feuerſchauer ſoll ferner prüfen , ob neteuaufgefü ihrte

beziehungsweiſe einer Ausbeſſerung unterzogene Kamine vor

dem Verputz durch den Kaminfeger unterſucht wurden , und

die Kaminreinigungen ordnungsmäßig rechtzeitig und in der

vorgeſchriebenen Zahl beſorgt werden . ( 6 40 Abſatz 1 der

Bauverordnung von 1869 , Kaminfegerordnung vom 21

Auguſt 1843 , §§ 9 bis 13 , Verordnung vom 20 . Dezember

1) Dieſe Vorſchriften ſind in der jetzt gültigen Faſſung oben
abgedruckt .

2) Dieſe Verordnungen ſind oben abgedruckt .
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9. November 1868 ) . )

§ 20 . ( Prüfung der Löſchanſtalten und Löſch —

gerätſchaften . ) Dieſelbe hat ſich im Allgemeinen darauf

zu erſtrecken , ob dieſe Anſtalten und Gerätſchaften in ge —

nügender Zahl vorhanden ſind , ob die vorhandenen ihrer
Beſchaffenheit nach dem Zweck völlig entſprechen , und ob ſie

derart unterhalten und aufbewahrt ſind , daß ſie jederzeit

benützt werden können .

Der Feuerſchauer ſoll ſich vor Allem darüber unterrichten ,

ob und was in Bezug auf Herſtellung von Löſchanſtalten

und Beſchaffung von Feuerlöſchgeräten orts - oder bezirks⸗

polizeilich angeordnet iſt .

An Ort und Stelle iſt eine Beſichtigung der Lokalitäten ,

in welchen die Spritzen und ſonſtigen Löſchgerätſchaften auf⸗

bewahrt ſind , der Brunnen - und Waſſerleitungen , ſowie etwa

vorhandener Brandweiher , ferner eine Unterſuchung der Ge⸗
rätſchaften ſelbſt , ſowie die Feſtſtellung ihrer Zahl und Be —

ſchaffenheit vorzunehmen .
Auch iſt zu erheben , ob die nötige Zahl von Schlüſſeln

zum Spritzenhaus vorhanden iſt und wo die Schlüſſel auf⸗

bewahrt ſind .

Die Frage , ob dem Bedürfniſſe ausreichend entſprochen

iſt , oder für weitere Anſchaffungen oder Verl ſerungen

geſorgt werden ſoll , iſt unter ſorgfältiger Abwägung aller

örtlichen Verhältniſſe zu beurteilen ; es iſt dabei namentlich

zu berückſichtigen :

ob die Gemeinde waſſerreich oder waſſerarm ,

ob ſie geſchloſſen oder zerſtreut iſt ,

ob die Straßen weit oder eng gebaut und die Gebäude

von allen Seiten zugänglich ,
ob die Häuſer meiſt nur aus einem oder mehreren Stock⸗

werken gebaut ,
ob die Dächer mit feuerſicherem Material oder mit Stroh

oder mit Schindel gedeckt ſind ,

1844 , Verordnung vom 11 . Auguſt 1854 , Verordnung vom

ibe
U

Siehe die nachfolgende Kaminfegerordnung , durch welche

die hier angegebene Kaminfegerordnung und deren Nachträge auf —

gehoben ſind .
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ob die Okonomiegebäude mit den Wohngebäuden vereinigt
1 oder getrennt ſtehen ,

viele mit Feuersgefahr verbundene Gewerbe im Orte

betrieben werden ,

und anderſeits die finanzielle Leiſtungsfähigkeit der Gemeinde

in Betracht zu ziehen .
Wo der Feuerſchauer zugleich eine Spritzenprobe vor⸗

nehmen ſoll , hat derſelbe gleich nach Eintreffen im Orte mit

dem Bürgermeiſter das hiezu Erforderliche vorzukehren .

U

Schlußbeſtimmung .

§ 21 . Zuwiderhandlungen des Feuerſchauers gegen die

Dienſtweiſung werden vorbehaltlich der Beſtrafung auf Grund

der Strafgeſetze im Disziplinarwege mit Geldſtrafe bis zu

200 Mark oder Arreſt bis zu 8 Tagen oder mit Entlaſſung

geahndet .

we



V.

Das Kaminfegerweſen .
1. Polizeiſtrafgeſetzbuch .

§ 113 . Kaminfeger und deren Gehilfen , welche den über

den Betrieb der Kaminfegerei erlaſſenen Verordnungen zu —

widerhandeln , unterliegen Geldſtrafen bis zu 50 Mark oder

Haft bis zu acht Tagen .

2 . Kaminfegerordnung vom 29 . November 1887 .

( Geſetz - und Verordnungsblatt Seite 417, in der durch die V. ⸗O.

vom 13. Juni 1899 , Geſ . ⸗ und V. ⸗O. ⸗Bl . S. 104 und vom 25.

November 1899 , Geſ . ⸗ und V. ⸗O. Bl . S. 663 bewirkten Faſſung . )

In Gemäßheit der S88 39 und 77 der deutſchen Ge —

werbeordnung und ergänzend zu den 88§ 62 bis 66 der Voll⸗

zugsverordnung zu derſelben vom 23 . Dezember 1883 , ſowie

auf Grund der §S§ 113 und 134 des Poſlizeiſtrafgeſetzbuchs
wird verordnet , was folgt :

§ 1. Die ſelbſtändige Ausübung des Kaminfegergewerbes

ſteht nur den hierfür beſonders beſtallten Kaminfegern zu.

§ 2. Die kraft ſeitherigen Rechts in Geltung befindliche
Einrichtung von Kehrbezirken , innerhalb deren die für den

Kehrbezirk beſtallten Kaminfeger die ausſchließliche Befugnis

zum Kaminfegen haben , bleibt auch fernerhin in Kraft .

Das Miniſterium des Innern iſt befugt , die Kehrbezirke

im öffentlichen Intereſſe nach Anhörung der beteiligten Ge —

meinden und Kaminfeger aufzuheben oder zu verändern .

§ 3. Iſt die Stelle eines Kaminſegers erledigt , ſo iſt

ſie vom Bezirksamte im Amtsverkündigungsblatt und in der

Karlsruher Zeitung zur Bewerbung auszuſchreiben . Die

Bewerbungen ſind beim Bezirksamte ſchriftlich einzureichen ;

in denſelben iſt über Namen , Geburts - und Wohnort , Alter ,

Familienverhältniſſe , Vorbildung und ſeitherige Tätigkeit

wahrheitsgetreue Angabe zu machen .

Der Bewerbung iſt beizulegen :
1. eine Beurkundung über die Aufnahme unter die für

eine Kaminfegerſtelle befähigten Perſonen auf Grund

abgelegter Prüfung &§ 4) ;
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2. ein Zeugnis der Ortspolizeibehörde des ſeitherigen Wohn —

orts , beziehungsweiſe , wenn der Bewerber nicht ſchon

längere Zeit an dieſem Ort anweſend iſt , des früheren
Wohn⸗oder Aufenhaltsortes über den Beſitz eines gutenU

Leumunds , ſowie beglaubigte Zeugniſſe über die ſeit⸗

herige Beſchäftigung ;

z. ein Zeugnis eines Staatsarztes über eine zur Ausübung

des Kaminfegergewerbes befähigende rüſtige Körperbe —

ſchaffenheit .
Der Bezirksrat beſchließt auf Grund der eingekommenen

Bewerbungen über Beſetzung der erledigten Stelle . Bei glei

cher Befähigung iſt demjenigen Bewerber der Vorzug zu

geben , welcher das höhere Dienſt⸗ und Lebensalter hat .

Das Dienſtalter beſtimmt ſich nach dem Zeitpunkt der

abgelegten Prüfung ( Ziffer 1) , wobei nur die im Kamin —

fegergewerbe zugebrachte Zeit als Dienſtzeit in Anrechnung

kommt . Beſtellten Inhabern von Kehrbezirken ſoll in der

Regel erſt nach mehrjähriger Innehabung ihres Bezirks ein

anderer übertragen werden .

Anmerkung . Vor dem Ausſchreiben einer Kaminfegerſtelle iſt dem

Miniſterium des Innern von der Stellen 0 zu

erſtatten . M. d. J. vom 17. Auguſt 1892 Nr . 2075

§ 4. Wer zu Prüfung ( § 3 Ziffer J) zugelaſſen werden

will , hat ſich mit einem ſchriftlichen Geſuch an das Bezirks —

amt ſeines Wohnortes oder , falls dieſer au

ßerhalb des Großherzogtums liegt , an das

nächſtgelegene Bezirksamt zu wenden , d Zeug —

niſſe über Leumund , Schulbeſuch und k rige Beſchäftigung

vorzulegen und den Nachweis einer minde ſtens ſechs —

jährigen praktiſchen 2 ätigkeit im Kaminfeger —

gewerbe zu erbringen .
Das Bezirksamt erſucht , wenn das Geſuch nicht wegen

ungenügender Zeugniſſe zurückzuweiſen iſt , die Bezirksbau —

inſpektion um Vornahme der Prüfung , für welche eine Ge⸗

bühr von 10 Mark im Voraus an die betreffende Amtskaſſe

zu entrichten iſt ; der letzteren iſt behufs Erhebung und vor —

ſchüßlichen Verrechnung der Gebühr von dem Bezirksamt ,

welches die Prüfung anordnet , ſogleich Nachricht zu geben .

Der Bezirksbauinſpektion , welche auf Vorweis der Quittung
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die Prüfung vornimmt , wird hiefür nach Erſtattung ähres

Berichts über das Ergebnis derſelben von der Amtskaſſe auf

bezirksamtliche Anweiſung obige Gebühr von 10 Mark

verabfolgt .
Die Prüfung umfaßt :

a ) Die ſchriftliche Beantwortung von mindeſtens 12 und

die mündliche Beantwortung einer geeigneten Anzahl
von Fragen :
1. über die Natur des Rauchs und das Anſetzen des

Ruſes in den verſchiedenen Gattungen von Kaminen ;

2. über die durch polizeiliche Vorſchriften oder die

Technik bei der Erbauung und Reinigung von

Feuerungsanlagen gebotenen Maßnahmen ;

3. über die polizeilichen Vorſchriften behufs Verhütung
von Feuersgefahr in Gebäuden und über das Ver⸗

halten des Kaminfegers bei einem Brande .

) Die Aufzeichnung von 4 —6 Aufgaben über Feuerungs —

anlagen .

Über das Ergebnis der Prüfung macht die Bezirksbau —

inſpektion dem Bezirksamt gutachtliche Mitteilung .
Das Bezirksamt ſtellt bei erbrachtem Nachweiſe über die

erforderliche Befähigung dem Geſuchſteller eine Berurkundung

hierüber aus oder es weiſt bei nicht vorhandener Befähigung

denſelben zurück und beſtimmt zugleich eine Friſt von 6 —12

Monaten , innerhalb deren derſelbe zu keiner weiteren Prüfung

zugelaſſen wird ; von einer ſolchen Friſtbeſtimmung ſetzt es

die übrigen Bezirksämter in Kenntnis .

§ 5 . Iſt zur neuen Beſetzung eines Kehrbezirks zu

ſchreiten , weil der ſeitherige Kaminfeger durch Alter oder

Krankheit zur Beſorgung ſeiner Stelle dauernd unfähig ge —

worden , oder mit Tod abgegangen iſt , ſo kann , wenn die

Erhaltung des Nahrungsſtandes desſelben , beziehungsweiſe
der Witwe oder minderjähriger Erben in Frage ſteht , mit

Genehmigung des Miniſteriums des Innern dem neu beſtallten

Kaminfeger bei der Beſtallung die Verpflichtung auferlegt

werden , für beſtimmte Zeit und vorbehaltlich des Widerrufs

0bei geänderten Verhältniſſen dem ſeitherigen Kaminfeger
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beziehungsweiſe der Witwe oder den minderjährigen Erben

desſelben eine Unterhaltsrente zu bezahlen .

6. Die Beſtallung eines Kaminfegers kann zurückge

wenn die Unrichtigkeit der Nachweiſe dargetan

wird , auf deren Grund dieſelbe erfolgt iſt , oder wenn aus

Handlungen oder Unterlaſſungen des Kaminfegers der Mangel

derjenigen Eig iſchaften klar erhellt , welche bei der Beſtallung

werden mußten , insbeſondere auch dann , wenn
vorausgeſetzt werd

der Kaminfeger ſich wiederholt Übertretungen der Kamin —

dnung zu Schulden kommen
fegerordnung oder der Gebührenor

läßt , oder ſich wiederholter oder grober Verletzung ſeiner

Berufspflichten , der Trunkenheit oder ähnlicher , ſeinen Leu⸗

mund trübender Handlungen ſchuldig macht .

28

zogen werden

über die Zurückziehung der Beſtallung beſchließt der

Bezirksrat nach §88 54 und 21 der Gewerbeordnung und 8

der Vollzugsordnung hiezu .

§ 7. Der Kaminfeger muß ſeinen Wohnſitz an dem

Orte nehmen , welcher ihm bei der Beſtallung vom Bezir

amt bezeichnet wird . Eine Anderung dieſes Wohnſitzes ka

nur auf Anordnung oder mit Genehmigung des Bezirksamts

erfolgen .
Eine Stellvertretung für den beſtallten Kaminfeger iſt

nur vorübergehend aus beſonderen Gründen zuläſſig . Soll

eine ſolche Stellvertretung ſtattfinden , ſo hat der Kaminfeger

unter Be zeich⸗
hiervon unter Darlegung der Gründe , ſowie 1

kS

nn

nung des von ihm gewählten Stellvertreters und Beifügung

der nach §8 3 dieſer Verordnung verlangten Angaben und

Zeugniſſe dem Bezirksamte Anzeige zu machen . Das letztere

prüft , ob die vorgetragenen Gründe erheblich ſind , und ob

der Stellvertreter den vorgeſchriebenen Erforderniſſen genügt

Mangels dieſer Vorausſetzungen , oder , wenn die Schädigung

öffentlicher Intereſſen aus der Zulaſſung eines Stellvertreters

zu befürchten iſt , kann die Stellvertretung vom Bezirksamt

unterſagt werden .

Auch wenn eine Stellvertretung nicht ſtattfinden ſoll ,

hat der Kaminfeger dem Bezirksamte Anzeige zu erſtatten

wenn er ſich über 3 Tage aus dem Kehrbezirk zuu entfernen
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gedenkt , oder erkrankt , nger als 3 Tage verhin

dert iſt , ſeinem Beruf

Wenn der beſtallte zer mit Tod abgeht , hat

das Bezirksamt wegen Ver des Kehrbezirks bis zur

Wiederbeſetzung desſelben beſ ondere Anordnung zu treffen .

§ 8. Der Bezirkskaminfeger iſt berechtigt und verpflichtet ,

in ſeinem Kehrbezirke in allen Gebäuden die vorgeſchriebenen

Reinigungen vorzunehmen

Bei dem8 6 hat der Kaminfeger zugleich

auf
ſchadhafte

Stellen
7

·

der vorſchr iftswidri ge Beſchaffenheit19

der üne oder Feueru ichtungen , ſowie auf ſonſtige
eue hr Verhältr iau zu achten. Etwaige

—
ihm ogleich dem Beſitzer der Feuerungs⸗
nis

0
brin und der Ortspolizeibehörde

anzuzeigen welche die nötige Einleitung zur Beſeitigung zu

treffen hat Erſcheinen beim nächſten Reinigen die gerügten

Mängel nicht beſeitigt , ſo hat der Kaminfeger das Bezirks⸗
amt hievon in Kenntnis zu ſetzen .

Über Mängel che eine unmittelbare Feuersgefahr

bedingen , iſt jeweils ſofort auch dem BezirksamtPAnz eige zu

machen

§ 10 . Außer ſeinem Bezirk darf der Kaminfeger die in

ſeinem Berufskreis fallenden nur dann vor⸗

nehmen , wenn er vor Wäben als Stellvertreter beſtellt

iſt (§S 7) oder von dem betreff enden Bezirksamt beſonders

berufen wird .
§ 11. Der Kaminfeger hat die ihm obliegenden Ge⸗

ſchäfte entweder ſelbſt W oder durch einen zuver —

läſſigen Ge hilfen vornehmen zu laſſen .

Falle der Verwe — von Gehilfen bleibt der Ka⸗

minfeger für vor ſchriftsmäßi und geordnete Beſorgung der

Verrichtungen durch die ſelben jederzeit verantwortlich ; er hat

daher die Arbeit der Gehilfen ſorgfältig zu überwachen

ſowie dafür zu ſorgen , daß dieſelben den Hausbeſitzern und

deren Stellvertretern gegenüber jederzeit ein anger meſſenes Be

nehmen einhalten .

Die Gehilfen müſſen gut beleumundet ſein und die für

ihr Geſchäft erforderliche Gewandtheit beſitzen .

ImI
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Gehilfen , welche ſich als vorbezeichneten Anforderungen

genügend erweiſen , hat der Kaminfeger ſofort aus ſeinem

enſte zu entlaſſen .

Lehrlinge dürfen von dem Inhaber eines Kehrbezirks

nicht in größerer Anzahl verwendet werden , als ſelbſtändige ,

den Kaminfegerdienſt ausübende Perſoner ( Meiſter oder

Gehilfen ) im Kehrbezirk vorhanden ſind . Das Reinigen

durch Lehrlinge darf nur unter perſönlicher Anweſenheit und

Aufſicht des Meiſters oder eines tüchtigen Gehilfen geſchehen

Mindeſtens einmal im Jahr iſt jedes Kamin gelegent —

lich des Reinigens desſelben durch den Kaminfeger ſelbſt oder

wenigſtens unter ſeiner unmittelbaren perſönlichen Leitung

mit Zuhilfenahme eines Lichts einer gründlichen Unterſuchung

zu unterziehen .

§ 12 . Die für ſein Geſchäft erforderlichen Werkzeuge

hat der Kaminfeger ſtets in gutem Zuſtande zu erhalten und

auf Verlangen jederzeit der Polizeibehörde oder deren Organen

vorzuzeigen .

§ 13 . Das Reinigungsgeſchäft (§S 8 ) hat ſich auf die

Kamine , Rauchfänge und Hurten , ferner auf diejenigen Rohre ,

welche als Fortſetzung von Ofenxohren in weiten Kaminen

zur Verbeſſerung des Zugs der Ofen eingeführt ſind ( d. f

die Knie - und ſenkrecht in den weiten Kaminen emporge —

führten Rohrſtücke ) und anf die Feuerzüge ) der Herde zu

erſtrecken .
Dabei iſt insbeſondere Folgendes zu beachten :

1. Die bezeichneten Feuerungsanlagen müſſen vom Ruß

vollſtändig gereinigt werden .

2. Die weiten Kamine ſind bis über das Dach hinaus

zu beſteigen , der Ruß mit einer eiſernen Scharre ſorg—
fältig abzukratzen und mit einem guten Beſen ſauber

) Unter Feuerzügen der Herde im Sinne des Abſatz 1 ſind

nur die gemauerken Feuerzüge ( ſog . Füchſe ) bei von der Wand ab⸗

ſtehenden Herden , wie ſie namentlich in Hotel⸗ und Anſtaltsküchen

vorkommen nicht auch die Züge in kleinen Herden zu verſtehen . M. d. J .

v. 14. Februar 1888 Nr . 3021 . Kamine ſür Gasheizung ſind von

der Vorſchrift des S 13 ausgenommen . M. d. J . v. 8 Dezember

1894 Nr . 32426 .
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abzukehren , ſowie etwaige Abſätze im Kamin , auf welchen

ſich der Ruß anſammelt , gehörig zu reinigen .

Zum Reinigen der engen Kamine ſind Pumpbeſen an⸗

zuwenden . Wo ſich Glanzruß gebildet hat , iſt zur

Entfernung desſelben das Kamin auszubrennen .

Nach dem Reinigen iſt Ruß und losgefallener Verputz

aus den Kaminen in das vom Hausbewohner bereit

zu haltende Gefäß zu ſchaffen und ſind die etwa

herausgenommenen Rohre wieder einzuſetzen .
Auch ſind Putztürchen und Ausſteigladen wieder

ſorgfältig zu ſchließen .

Finden ſich unverſchloſſene Rohröffnungen in Kaminen

vor , ſo iſt die Anbringung von Verſchlußkapſeln zu

verlangen .

14. Iſt nach 8 13 Ziffer 3 das Ausbrennen des

is erforderlich , ſo hat der Kaminfeger den Hauseigen

hiervon in Kenntnis zu ſetzen und ſich mit demſelben

über den Tag der Vornahme des Geſchäfts zu verſtändigen

Das Ausbrennen hat unter perſönlicher Leitung des Meiſters

und en
ſcheher

1

σ

Sck

tit Beachtung nachſtehender Vorſichtsmaßregeln zu ge —

Es iſt rechtzeitig vorher durch den Kaminfeger der

Ortspolizeibehörde von dem Vorhaben Anzeige zu

machen , damit dieſe die Nachbarn davon benachrichtigen

und dieſelben veranlaſſen kann , alle Offnungen , durch

welche Funken einfallen können , ſorgfältig zu verſchließen .

Bei Staatsgebäuden iſt außerdem gleiche Anzeige der

Bezirksbauinſpektion durch den Kaminfeger rechtzeitig
zuvor zu erſtatten .

Während der Vornahme des Geſchäfts ſind die Klappen

der Ofenröhren und die Ofentüren verſchloſſen zu halten

und eine weiße Signalfahne auf dem Dach aufzuſtecken .

Das auszubrennende Kamin darf keine Riſſe haben

und muß in gutem baulichen Zuſtande ſein . Die in

dasſelbe mündenden Ofenröhren dürfen nicht ſchadhaft

ſein und keine leicht entzündlichen Gegenſtände ſich in

der Nähe befinden . Die Kaminputztürchen müſſen ver
0

tuſſer , bau- und feuerpolizeiliche Vorſchriften 20
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mi

Vor dem Beginn desſe

rweſen .

Über alle dieſe Punkte ( 1 —3 ) hat ſich

vor Beginn der Arbeit genau zu verläſſigen .

ür das Ansbrennen iſt ſo zu daß

das Geſchäft ſpäteſtens 2 Uhr uach beendet iſt .

miſchen Tage

) haltender Hitze
Das Ausbrennen darf an keinem

und weder bei großer Kälte , noch bei

geſchehen .
In Gebäuden mit Stroh - oder Schink

ſoll das Ausbrennen nur in den Monaten No

bis April vorgenommen werden .

elben ſind die nötigen
Vor

maßregeln zu treffen , um dem f

überhandnehmenden Feuer durch

des Kamins mit Platten oder eiſer

ſogleich mit Erfolg begegnenz

Hausbeſitzer ein zureichender Waſſ

und insbeſondere in die

Auf dem Dache iſt eine Über

mündung durch einen Gehil

Zwiſchenſtockwerken das Kamin

Perſon zu beobachten . In
b gefährlichen

wie insbeſondere auch beim Ausbrennen in Gebäuden

mit Stroh⸗ oder achung , iſt für Bereithal

tung einer Spr ritze, ſowie für den Beizug von Hilfs

mannſchaft Sorge zu 3
Iſt in einem Gebäude mit Stroh - oder Schinde lbe

dach hung, das Ausbrennen ausnahmsw ( E⸗)
in der Somm

naſſe Tücher in

aufge

andſpritze beſpritzt werden .

ein Kamin in das andere e

nene
ſe

nd dieſ

d dann das unbere und da u

iſt bei mehr a drei
9393———Stock mit Dachraun

rſt in dem unteren Stockwerke

iegenden Kaminen iſt durE
Fürſorge zu treffen , daß ſich

entzünden .



7. Nach dem * n iſt das Kamin mit Kugel und

Bürſte zu ziehen , auch iſt vom Kaminfeger dafür

Kami ich bee n Geſchäfte

rch ei 0 beſtellte

8 nnen erforderliche Material hat der

Kaminfeger auf eigene Koſten zu ſtellen , —— bei
e häft Rückſicht zu

ber die Zeit der Reinig: ngen wird beſtimmt .
ne ſind ybrei Monate , wenn ſie aber

r S öhren gleichviel
aufnehmen , während der

Monate zu reinigen .

2. Kamine , welche ausſe zu Ofen und anderen nur

r gebrauchten Feuerungsanlagen gehören , ſind

der uerungszeit alle zwei Monate zu

Bei Ke n von Luft⸗ , Dampf - , Warm - und

Heizu während der Beni igszeit

einigung alle

3. Monatlich müſſen nigt werden : “

Die Kamine der Bäcker und Wurſtler , die Küchen⸗
kamine bei Gaſtwi

l
Gewerben , die

end der Brauzeit , der

nnereien , Trocken - oder Dörranſtalten während der

auchszeit . Alle zwei Monate ſind die Kamine der
DiSchreinerwerkſtätten zu reinigen . Die Kamine der

Kamine der Bierbra

1) Bei usſchließlich
chlie ßlich der

eimalige Reinigung
J. vom 8. Dezember

Kaminen , wel

Bäckern , Wurſt⸗

egelmäßigen Betriebf
es Betrieb

ſteht nich
8 9 — bezirks⸗

end Rechnung zu

„) Biffer
lern , Gaſtwir

handelt. Wẽ᷑serddie F

20 •
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Schloſſer⸗ und Schmiedewerkſtätten , ſowie die Kamine

ſonſtiger Feuerarbeiter ſind einmal jährlich zu reinigen . “)

Enge , fneen ruſſiſche Kamine , unterliegen hinſictt⸗
lich der Zahl der Reinigungen den allgemeinen Be —

ſtimmungen .
Kamine , welche ausſchließlich für Badezimmer , oder

welche für Waſch - und Backöfen dienen , die nur zeit

weiſe benützt werden , ſind jährlich zweimal zu reinigen

Fabrikkamine , welche umbaut ſind oder in der Nähe

von Gebäuden ſtehen , ſind zweimal, freiſtehende Fabrik
kamine jährlich einmal zu reinigen .

Wenn die Vornahme der Reinigung eine befonder 0

Störung des Fabrikbetriebs verurſacht und nac chgewieſen
wird , daß ſich bei dem ſehr ſtarken des Kamins

kein Ruß , noch weniger Glanzruß anſetzt , kann das
Bezirksamt die Zahl der Reinigungen noch weiter

herabſetzen oder bei gut erhaltenen , ganz freiſtehenden

Kaminen auch dem Eigentümer die Beſorgung der

Reinigung überlaſſen .

In letzterem Falle genügt eine jährlich einmal vor

zunehmende Unterſuchung des Kamins durch den Feuer

ſchauer unter Mitwirkung des

— Reinigung iſt in der Zeit vom 1. Oktober bis

April von morgens
7

Uhr bis
5
Uhr , in den

3＋ Monaten von 6 Uhr morgens bis 7 Uhr abends

vorzunehmen .
Mit Rückſicht auf den ſtarken Gebrauch , auf die Ver —

wendung ſtark rußenden Bre terials und auf die

bauliche Anlage der Kamine kann durch orts - oder be—

zirkspol 5 Vorſchrift die Vornahme einer größeren

Zahl von Reinigur ngen angeordnet und können die in

Ziffer 7feſtgeſetzten Tagesſtunden anders beſtimmt werden

Der Kaminfeger iſt verpflichtet , auf ausdrückliches

Verlangen des Gebäudebeſitzers oder deſſen Stell

vertreters die Kamine auch öfter , als vorgeſchrieben

zu reinigen .

1) Der Schlußſatz iſt zugefügt durch Verordnung vom 13. Juni

Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 104) .

—622

——
—
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§ 16 . Bei Kaminen , welche nicht benützt werden , iſt ,

ſo lange dies der Fall iſt, eine regelmäßige Reinigung nicht

geboten ; dieſelben ſind übrigens dann , wenn ſie nicht ganz

unbrauchbar gemacht , oder die betreffenden Gebäude nicht

ganz außer Gebrauch geſetzt ſind , jedenfalls einmal des Jahres

durch den Kaminfeger genau zu unterſuchen .

§ 17 . Den Beginn der vorſchriftsmäßigen Reinigung
hat der Kaminfeger den Hausbewohnern ſo zeitig anzu

kündigen , daß dieſe ihre häuslichen Geſchäfte darnach ein —

richten können

An dem Vollzug des Reinigungsgeſchäfts darf der

Kaminfeger ohne ganz dringende Gründe von den Haus —

bewohnern nicht gehindert werden .

§ 18 . Bei vollſtändiger Neuaufführung von Kaminen ,

ſowie bei Ausbeſſerung und teilweiſer Erneuerung der Kamine

unter Dach hat der Kaminfeger dieſelben , bevor ſie verputzt
werden , auf Veranlaſſung der Ortspolizeibehörde nach Maß —

gabe der hierüber beſtehenden beſonderen Inſtruktion einer

forgfältigen Prüfung zu unterziehen . Über den Erfund hat

der Kaminfeger der Ortspolizeibehörde Anzeige zu erſtatten .

§ 19 . Der Kaminfeger hat ein Tagebuch zu führen ,

aus welchem der ordnungsgemäße Fortgang des Reinigungs —

geſchäfts , die Perſonen , welche dasſelbe vorgenommen haben,
ſowie etwa vorgefundene feuerpolizeiliche Mängel erſichtlich

ſind . Dasſelbe iſt von den Ortspolizeibehörden bezüglich

Beginns und Fortgangs des Reinigungsgeſchäfts zu beur —

kunden . Der Kaminfeger hat zu dieſem Zweck von beidem

rechtzeitig Anzeige zu erſtatten . Die Bezirksämter haben von

dem Tagebuch zum 1. Juni jeden Jahres Einſicht zu nehmen .

§ 20 . Die Taxen für die Verrichtungen des Kamin —

fegers ( §8 8, 14 , 15 , 16 , 18 ) werden , ſofern der Kehrbezirk
nicht über die Grenzen einer Gemarkung hinausgeht , durch

ortspolizeiliche , in den übrigen Fällen durch bezirkspolizeiliche

Vorſchrift beſtimmt .

Der Kaminfeger hat die Forderung für die geleiſtete

Arbeit ſtets an den Hausbeſitzer oder deſſen Stellvertreter zu

richten .
Das Anfordern von Trinkgeldern iſt unbedingt unterſagt .
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Gebäudeverſicherungsgeſetz .

erſten Falle ganz , und im zweiten bis zu dem Betrag ,
um welchen die Lieferung unentgeltlich geſchieht , von

der Verſicherung ausgeſchloſſen

e) Jedes Gebäude iſt einzeln , und alſo jedes abgeſonderte
Neben⸗ oder Hintergebäude beſonders abzuſchätzen
und zu verſichern .

Sind auf dieſe Grundlage hin die mittleren Neubau —

koſten eines Gebäudes feſtgeſtellt , ſo iſt der durch Alter und

baulichen Zuſtand bedingte verhälinismäßige Minderwert des

betreffenden Gebäudes zu ermitteln und von dem Betrage
der mittleren Neubaukoſten abzuziehen .

Die ſo gefundene Zahl iſt , wenn ſie durch 100 nicht

ohne Reſt teilbar iſt , auf die nächſte durch 100 teilbare Zahl

——(—————————(

(——

und bildet alsdann den Verſicherungsanſchlag
des Gebäudes

a .
§ 15 . Die Verſicherung umfaßt alle weſentlichen Be —

ſtandteile des Gebäudes

Inwieweit auch unweſentliche Beſtandteile und Zubehör —

ſtücke in die Verſicherung miteinzubeziehen ſind , beſtimmt die

Vollzugsverordnung .

§ 16 . Die Abſchätzung des mittleren Bauwertes eines

Gebäudes iſt durch drei beeidigte Sachverſtändige vorzunehmen ,
wovon die Gebäudeverſicherungsanſtalt zwei , die Gemeinde

einen zu ernennen hat .
Bei Meinungsverſchiedenheit unter den Schätzern iſt das

» Mittel der drei Schätzungsſummen als Schätzungsergebnis

zu betrachten .
Der Bürgermeiſter der Gemeinde oder ſein Stellver —

U treter hat eine beratende Stimme bei der Abſchätzung .

§ 17 . Die Bauſchätzer ſind für die Richtigkeit ihrer

Schätzung ſowohl der Anſtalt als dem Eigentümer gegenüber
verantwortlich .

Dritter Abſchnitt .

Vom Verfahren bei der Aufnahme zur Verſicherung .

§ 18 . In jeder Gemeinde beſteht ein Feuerverſiche —
rungsbuch , welches unter Aufſicht und Verantwortlichkeit des

Gemeinderats von dem Ratſchreiber geführt wird , und ein
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Gebäudeverſicherungsgeſetz

Verzeichnis aller zur Gebäudeverſicherungsanſtalt aufgenom —
menen Gebäude des Gemeindebezirks mit Angabe der Auf —

nahmszeit und der jeweiligen Verſicherungsſumme enthält ,

Die Einſicht des Feuerverſicherungsbuches ſoll Niemand ver —

weigert werden .

Höfe , welche eine beſondere Gemarkung haben , werden

in Beziehung auf die Führung des Feuerverſicherungsbuches

einer benachbarten Gemeinde zugeteilt , und zwar in der Regel

derjenigen , welcher ſie in polizeilicher Hinſicht zugewieſen ſind .

Die Feuerverſicherungsbücher der Gemeinden bilden die

Grundlage des Generalfeuerverſicherungskataſters , das jährlich

von dem Verwaltungsrat der Anſtalt aufgeſtellt wird .

§ 19 . Die Aufnahme in die Gebäudeverſicherungs —

anſtalt durch Eintrag in das Feuerverſicherungsbuch und

damit das Inkrafttreten der Verſicherung findet — abgeſehen

von den Fällen des §S 23 —auf den 1. Januar jeden Jahres
für die im Vorjahre errichteten Gebäude ſtatt ; kann der

Eintrag erſt ſpäter erfolgen , ſo hat er mit Rückwirkung bis

zu dem bezeichneten Tage zu geſchehen .

In derſelben Weiſe und mit derſelben Wirkung werden

auch die Veränderungen der Verſicherungsſummen , die ſich

wegen Erhöhung oder Verminderung des Gebäudewertes er —

geben (§S 21 ) , in das Verſicherungsbuch eingetragen .

Jeder Eigentümer eines Gebäudes empfängt auf ſein

Verlangen und auf ſeine Keſten bei deſſen Eintrag in das

Feuerverſicherungsbuch oder bei jeder Veränderung des Ein⸗
trags einen beglaubigten Auszug desſelben .

§ 20 . Die Verſicherung und die Beitragspflicht des

Verſicherten beſteht fort , wenn auch das verſicherte Gebäude

durch Feuer eder andere Ereigniſſe zerſtört oder beſchädigt

oder wenn dasſelbe ganz oder teilweiſe abgebrochen wird .

Die Verſicherungsſumme des urſprünglich verſicherten

Gebäudes geht auf das an deſſen Stelle zu erbauende oder
wiederherzuſtellende Gebäude inſolange über , bis dieſes ſelbſt

zur Verſicherung aufgenommen iſt .

Will der Eigentümer ein Gebäude , welches abgebrochen

oder durch andere Ereigniſſe als Feuer zerſtört worden iſt ,

nicht wieder aufbauen und erſtattet er hievon Anzeige an den



ngsgeſetz

ſo erliſcht die Verſicherung mit dem Ablauf

res, in welchem die Anzeige gemacht wird . Die
8

5 — tritt ein , wenn Nachſicht von der Verpflichtung
deraufbau erteilt oder die in §S 47 gegebene Friſt

ederaufbau verſäumt und dem Gemeinderat hievon

gemacht worden iſt .

8 21. Wird ein gemäß § 7 bei der Gebäuder erſiche⸗
rungsanſtalt zu verſicherndes Gebäude neu errichtet , ſo iſt

der Eigentümer — und zwar auch dann , wenn der Neubau

an die Stelle eines ve ert geweſenen Gebändes tritt

verpflichtet , dasſelbe , ſofern es nicht gemäß § 23 mit augen⸗
blicklicher Wirkung verſichert worden iſt , längſtens bis zum
15 . Oktober des Jahres , in es ur gebracht
worden iſt beim Gemeinderat zur Aufnahme in die Gebäude —

verſicherungsanſtalt anzume lden. Wird ein ſolches Gebäude

erſt nach dem Ablauf dieſer Anmeldefriſt aber, noch vor

Jahresſchluß unter Dach gebracht , ſo iſt es alsbald nach

träglich anzumelden .
Treten an beſtehenden , ſchon zur

nommenen Gebäuden im Laufe des Jahres
( durch Verbeſſerung , Anbau , Aufbau , Umb

verminderungen ( durch Abbruch , Einſturz , X 0
welche den Betrag von mindeſtens zweihundert Mark

ſo ſind dieſelben ebenfalls bis zum 15 . Oktober des betreffen —

den Jahres , beziehungsweiſe falls ſie erſt ſpäter eintreten ,

alsbald nach e beimeGemeinderat anzumelden .
durch 901 2 Im 1 trage 1durch eine Werts von

r Verſicherungsanſchl ag um

lherabgeſetzt , ſo iſt ſie in allen Fällen
ihrem Eintritt dem Gemeinderat anzuzeigen , welcher

eine vorläufige Abſchätzung durch den Orts —

uſchätzer anordnet , deren Ergebnis dem Eigentümer , ſowie

dem Verwaltungsrat der Gebäudeverſicherungsanſtalt eröffnet

undentſprechenden Eintrag im Feuerverſicherungsbuch veranlaßt ;
bſchätzung bleibt ſo lange in Kraft , bis der neue Ver⸗

ſichert
9We
mi

1

dieſe A

ingsanſchlag nach Maßgabe des § 22 feſtgeſtellt
Ver die vorſtehend vorgeſchriebenen Anzeigen unterläßt ,

t Geldſtrafe bis zu einhundertfünfzig Mark beſtraft .wird
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§ 22 . In der Monats Oktober

eines jeden Jahres fer zuf der Grund⸗

lage der ihm gemäß 82 gen , veranſtalteter

ein Verzeichnis
igsanſtalt geeig —

n bei der Anſtalt

rtserhöhung oder

mindeſtens zwei

Erhebunger

der zur
neten neu errichteten e ö

icherten Gebäude , in welchen

Wertsvernninderung im Betrage von

t˖ M ark 3

Das päteſtens 1. November den

Ba N
velche die darin aufgeführten ſowie

ge nachtr eldung gelangende Gebäude ohne

und uf des Jahres einzu⸗

ſchätzen baben .

hätzung und der erfolgten
siſt ſowohl dem Gebäude⸗

der Ge üeei

ingsanſchlag
einzutragen .

Gebäude ſind

jahres errichteten

serhöhungen an

zweihundert

Dach ſtehen ,

tzteren ich nach
ne 1 ermalt

geſchehener Herſtellung , die Feſtſe etzung der Verſicherungs —

ſumme und Aufnahme in das Feuerſicherungsbuch mit augen —

blicklicher
zu

verlangen .

verpflichtet , die Verſicherungsauf —

ahme i Paragraphen längſtens innerhalb

zehn Tagen , vom der Anmeldung an gerechnet , voll —

ziehen zu laſſen .

amkeit der Ve beginnt mit den

geſchehener
An ieldung beim Gemeinderat

daß die Verſicherungsbeiträge aus dem

feſtgeſtellten Verſicherungsanſchlage für
8 feſt

das ganze ien Jahr zu bezahlen ſind , wenn die An⸗

erſten

mit der
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meldung in der erſten Hälfte des Jahres geſchieht , andern —

falls nur für das zweite Halbjahr .

§ 24. Außer den in §§ 23 , 25 , 26 , 27 bezeichneten
Fällen findet eine Veränderung der Verſicherungsſumme im

Laufe des
Jahres nicht ſtatt .

§ 25 . Dem Gebäudeeigentümer ſowie dem Ver⸗

waltungsrat der Gebäudeverſicherungsanſtalt ſteht das Recht

auf Reviſion der Abſchätzung ( §8 21 , 22 und 23 ) zu.
Das Reviſionsgeſuch iſt binnen vierzehn Tagen nach

erfolgter Eröffnung des Schätzungsergebniſſes beim Bezirksamt
vorzubringen ; es hat keine aufſchiebende Wirkung .

Das Bezirksamt erkennt hierüber endgültig nach Er —

hebung einer neuen Schätzung von drei andern beeidigten
Sachverſtändigen , wovon je einer durch den Beſchwerde

führer , die Gebäudeverſicherungsanſtalt und das Bezirksamt
ernannt wird .

Das Ergebnis der neuen Abſchätzung bildet den Ver —

ſicherungsanſchlag , auch wenn dasſelbe unter dem Betrage der

früheren Abſchätzung ſteht , und tritt ſogleich nach ergangenem
bezirksamtlichem Erkenntnis in Wirkſamkeit .

§ 26 . In einzelnen dringenden Fällen , namentlich bei

entdeckten weſentlichen Unrichtigkeiten der Schätzung , bei Ver

fall der Gebäude , haben die Nachbarn das Recht , der

Verwaltungsrat der Gebäudeverſicherungsanſtalt , ſowie der

Gemeinderat die Pflicht , bei dem Bezirksamte auf die An —

ordnung einer Reviſion anzutragen , welche dasſelbe ſofort zu

verfügen hat .

Ebenſo iſt das Bezirksamt zur Anordnung einer Revi —

ſion befugt und 8 wenn es aus andern Anläſſen

zur Kenntnis von weſentlichen Unrichtigkeiten der bezeichneten
Art gelangt .

Dieſe Reviſion iſt nach Anleitung des §S 25 vorzunehmen
und das Ergebnis derſelben tritt ſogleich nach ergangenem
amtlichem Erkentniſſe in Wirkſamkeit .

§ . 27 . Auch ohne die Vorausſetzungen des § 26 kann

das Miniſterium des Innern in einzelnen Orten , Bezirken oder

auch im ganzen Lande eine allgemeine Reviſion al ller Gebäude

von Zeit zu Zeit anordnen .
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Gebäudeverſicherungsgeſetz .

Solche Reviſionen werden durch drei Sachverſtändige

vorgenommen , wovon die betreffende Gemeinde und die Ge⸗

bäudeverſicherungsanſtalt je einen , das Miniſterium aber den

Obmann ernennt .

Das Ergebnis der allgemeinen Reviſion tritt ſogleich in

Wirkſamkeit .

§ 28 . Die Koſten des Abſchätzungs - , Aufnahms - und

Reviſionsverfahrens trägt die Gebäudeverſicherungsanſtalt

mitzfolgenden Ausnahmen :

a ) Die Koſten des regelmäßigen allgemeinen Umgangs
nach §S 22 , ſowie der allgemeinen Reviſion nach §S 27

tragen die betreffenden Gemeinden , in ſo weit als

ſie das Perſonal dazu ernennen , oder ihre Beamten

dazu mitwirken

b) Die Koſten der nach § 23 im Laufe des Jahres

bewirkten Abſchätzung tragen zur Hälfte die Eigen⸗

tümer .

( ) Die Koſten der Reviſion nach § 25 trägt der

Eigentümer , wenn dieſe von ihm beantragt wurde

und zu ſeinen Ungunſten ausgefallen iſt .

Die Führung des Feuerverſicherungsbuchs der Ge

meinden wird koſtenfrei von den letztern beſorgt ,

ebenſo die Auszüge aus denſelben zur Abfaſſung

amtlicher Überſichten jeder Art

Vierter Abſchnitt .

Von der Abſchätzung des Feuerſchadens und Feſtſetzung der

Entſchädigung .

§ 29. Wenn ein Gebäude durch Brand oder durch
Löſchmaßregeln völlig zerſtört iſt , ſo beſteht die zu leiſtende
Entſchädigung in der im Feuerverſicherungsbuch eingetragenen

Verſicherungsſumme , vorbehaltlich der Beſtimmungen in den

§§ 32 und 35 .

Als ganz zerſtört iſt ein Gebäude zu betrachten , wenn

es von Grund aus neu erbaut werden muß , und zu dem

Neubau nichts mehr , als höchſtens die von der Verſicherung

ausgeſchloſſenen Teile des Gebäudes ( 5 14 lit . c. ) oder ein⸗

zelne Materialien des zerſtörten Gebäudes benützt werden

können .

4



ein Gebäude völlig zerſtört iſt , noch

ſo iſt der Wert derſelben

zuziehen.
nur dann vergütet , wenn

ecbare Baumalet en übrigee ben ſind , und nur in

ſo weit , als der Wert der letzteren
nicht überſteigt .

§ 30. Bei teilweiſen Beſchädigungen ſind zuerſt die

Koſten der Wiederherſtellung des Gebäudes in den Stan

unmittelbar vor dem Brande nach den mittleren Preiſen zu

erheben .
Der Entſchädigungsbetrag ſoll alsdann in der Art be

meſſen daß er ſich zu den Wiederherſtellungskoſten
verhält , wie die Verſicherungsſumme zu den Koſten des Neu

baues .

§ 31 . Werden unbewegliche , von der Verſicherung aus —

geſchloſſene Gegenſtände , z. B. Hof - und Garteneinfaſſungen

Brunnen , Bäume , Garten - oder Feldgewächſe ꝛc. , durch die

Löſchmaßregeln , oder die zur Beſchränkung des Feuers ge

troffenen Anſtalten , niedergeriſſen oder beſchädigt , ſo iſt

diefer Schaden durch Sachverſtändige feſtzuſetzen und zur

einen Hälfte aus der Gebäudeverſicherungsanſtalt , zur anderen

Hälfte aus der Gemeindekaſſe zu vergüten .

§ 32 . Wird ein neu vollendetes oder noch im Bau be —

griffenes Gebäude , an die Stelle eines alten verſicherten

Gebäudes tritt , durch Feuer oder Feuerlöſchmaßregel ſtört

oder beſchädigt , bevor es ſelbſt zur Verſicher ufgenommen

iſt , ſo erſetzt die Anſtalt den Schaden höchſtens bis zu dem

Betrage der Verſicherungsſumme des alten Gebäudes

Iſt das alte Gebäude zu einer geringeren Sumn
8 1 8 8

zu dem ermittelten Wert des neuen verſichert geweſe ſo

wird auch bei teilweiſer Beſchädigung der ermittelt e Sd
nur nach dem Verhältnis erſetzt , in welchem die Verſiche —

P onen Gobzudes N
rungsfumme zu dem Werte des neuen Gebäudes ſteht .

das alte Gebäude dagegen zu einer höheren Sum l

dem ermittelten Wert des neuen verſichert geweſen , ſo muß
die Verſicherungsſumme in demſelben Verhältnis herabgeſetzt
werden ,
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nur den * — 8 herabgeſetzten
i teilweiſen digungen die nach

5 anzuſprechen .

0 welchen dasſelbe

atte , durch Sachverſtändige
ſo iſt derſelbe durch Ein —

rhebung anderer geeigneter

Paun der

unmittelbar

allein nicht

vernahme von
Beweiſe feſtzuſtellen

In keinem Falle darf die Entſchädigung den ermittelten

Schaden überſteigen .

ches teilweiſe beſchädigt
ibermals vom Feuer

der völlig zerſtört , ſo

des ganzen Schadens

igung, ſo weit ſie ausbe⸗

in Abzug zu bringen .

iſt eine ſolche Ver⸗

nis eines Sachver⸗

iegt und au che1 lichur Erwirkung der

beigeb bracht werden kann .

§8 34 . Wird ein Gebäude durch Breand oder Löſchmaßregeln

zerſtört oder beſchädigt , welches erweislich zum Abbruch be

ſtimmt 1 ſo wird der Schaden nur nach dem Werte des

Gebäudes als Baumaterial ab züglich
der Koſten des Abbruches

abgeſchätzt ( § hiernach vergütet .

Zird ein Gebäude , für welches die Verſicherung

kſamkeit getreten iſt , durch Feuer zerſtört oder

beſchädigt , ehe die
Einf

g ſtattgefunden 25 ſo iſt der

V
Eurſicheernngsan

llich feſtzuſtelle n, wobei die Be⸗

mägen
in § 32 Abſatz 3 und 4 entſpre chende Anwen⸗

29
*

48 1u U
bereits in Wi

9 Das Gleiche gilt , wenn ein Gebäude , welches eine unter

§ 21 fallende Wertsverminderung erlitten hat , durch Feuer
der

beſchädigt wird , ehe die Verſicherung hinſichtlich

ten Verſicherungsanſchlags in Wirkſamkeit ge —8.8des gemind
treten iſt .
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Fünfter Abſchnitt

Von dem Verfahren bei Brandfällen .

§ 36. Von jedem Brandfalle iſt das Bezirksamt

ſchleunigſt in Kenntnis zu ſetzen , welches , wenn nicht dringende

außergewöhnliche Verhältniſſe es unmöglich oder die Ge⸗

fahrloſigkeit und Unbedeutendheit des Falles es unnötig

machen , ſich unverzüglich auf die Brandſtätte zu begeben und

die Leitung der Löſchmaßregeln zu übernehmen hat .

Innerhalb der erſten ſechs Tage nach dem Brande hat

das Bezirksamt einen Augenſchein auf der Brandſtätte vor

zunehmen und den entſtandenen Schaden durch Abſchätzung

feſtſtellen zu laſſen .

Zugleich iſt bei dieſer Verhandlung eine genaue polizei —

liche Unterſuchung über die Entſtehung des Feuers , deſſen
Ausbreitung und den Gang der Löſchmaßregeln zu pflegen

§ 37 . Die Abſchätzung des Schadens und Berechnung

der Entſchädigung geſchieht durch die im § 16 bezeichneten

drei Bauſchätzer .
Wenn das Bezirksamt auf Grund eigener Wahrnehmung

oder erhaltener Mitteilungen zu der Annahme gelangt , daß

der mutmaßliche Schaden den Betrag von dreihundert Mark

nicht überſteigt , ſo kann es von der Vornahme eines Augen

ſcheins und der Führung einer polizeilichen Unterſuchung an

Oct und Stelle abſehen und mit der Schadenabſchätzung

einen der Bauſchätzer beauftragen . Erweiſt ſich die vorbe⸗

zeichnete Annahme bei der Abſchätzung als unzutreff nd, ſo

ſoll gleichwohl eine nachträgliche Abſchätzun durch die drei

Schätzer nur ſtat mdie vorgenommene Schätzung

einen Schadensbetrag von wenigſtens vierhundert Mark

ergeben hat .

§ 38. Vor geſchehener Abſchätzung beziehungsweiſe Re —

viſion darf auf der Brandſtätte mit Ausnahme der von

ſeiten der Polizeibehörden aus ſicherheitspolizeilichen Gründen
oder behufs Erkennbarmachung des Umfanges des Schadens

angeordneten Abbruch - und Aufräumungsarbeiten keine Ver

änderung vorgenommen werden .

Bei eigenmächtiger Verändernng der Brandſtätte vo

geſchehener Abſchätzung iſt der durch dieſe etwa herbeigeführt

Hudon Mautfinden , wenn

**
0
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dſtiftung durch Einſtellung
— — —

1801 7 17 richeingeleitete Unterſuch

der rechtskräf Urteil erläßt er Entſcheidung
iber die dem Beſchädigte nde Brandentſchädigu

§ 42. Die Koſten der polizeilichen Unterſuchung und des
mtlichen Augenſcheins bei Brandfällen trä Staatskaſſe .

Die Gebühren der Sachverſtänd
10

wee ſchätzung
des Feuerſchadens trägt , vorbehaltlich des Rückgriff den

Fällen des § 5, die Gebäudeverſicherungsanſtalt , bei
tretender Reviſion aber der Gebäudeeigentümer , wenn di
Reviſion von ihm beantragt war und zu ſeinen Ungunſten
ausgefallen iſt .

Vollzugsverordnung zu vorſtehendem Geſetz vom
30 . Dezember 1902 .

Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 1 ff.)

§ 5. Als Sachverſtändige zur Vornahm Ein

ſchätzung der Gebäude zur Verſicherung (§S 16 des Geſetze
ſowie der Schadenabſchätzungen (§S 37 des Geſetzes ) ernennt
der Verwaltungsrat im Benehmen mit dem Bezirksamt für
jeden Amtsbezirk zwei Bezirksbauſchätzer nebſt de
erforderlichen Stellvertretern

Bei vorhandenem Bedürfniſſe kann nach Anl hörung des

6 Bezirksamts der Amtsbezirk in zwei oder mehr Schätzungs —
diſtrikte eingeteilt und demgemäß die Zahl der Bezirksbau —
ſchätzer erhöht werden .

§ 6. Erledigte bauſchätzerſt
vom Be

zirksamt öffentlich zur e' rbung auszuſchreiben . Die Be

werbungen ſind nach Vornahme der erforderlichen Erhebungen
über die Tauglichkeit der Bewerber , geeigneten Falls auch
nach Einholung eines Gutachtens der Bezirksbauinſpektion ,
mit einem beſtimmten Antrag dem Verwaltungsrat der Ge

bäudeverſicherungsanſtalt vorzulegen .
Den Bewerbern aus der Zahl der geprüften Werkmeiſter

ſoll in der Regel der Vorzug gegeben werden ; im Übrigen
iſt nicht allein auf den Beſitz der erforderlichen Kenntniſſe und

Fähigkeiten , ſondern auch auf unbeſcholtenen Leumund und

geordnete Vermögensverhältniſſe zu ſehen .
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Die Bezirksämter und der Verwaltungsrat haben , wenn

ſie nach den von ihnen gemachten e ihmungen die

Vorausſetzungen zur Morordnung einer allgemeinen Reviſion

( Abſatz 1) als gegeben erachten , auch von ſich aus das Recht

und die Pflicht , bezügliche Anträge beim Miniſterium zu ſtellen .
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